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Vorwort

1  Die in dieser Handlungshilfe verwendeten Begriffe „Betriebsräte“ bzw. „Aufsichtsräte“ verweisen auf die jeweiligen Gremien und 
beziehen alle Geschlechteridentitäten ihrer Mitglieder ein.

“Noch nicht am Ziel, aber endlich am Start“ 

Initiative Lieferkettengesetz  

Unser globales Wirtschaftsgefüge hat Auswirkungen auf 

Mensch und Umwelt - positive, viel zu oft aber negative. 

Schlechte Arbeitsbedingungen, Verletzung von Gewerk-

schaftsrechten oder Umweltverschmutzung sind noch im-

mer weit verbreitet.

Bisher haben Mitbestimmungsakteure wenig Einfluss, einem 

„race-to-the-bottom“ durch Verlagerung von Produktion 

oder Auswahl von Lieferantenbeziehungen auf Kosten von 

Umwelt-, Arbeits- und Sozialstands entgegenzuwirken. 

Menschenrechtliche Sorgfaltsprozesse finden entweder gar 

nicht oder als freiwillige Selbstverpflichtungen auf Manage-

mentebene statt. Arbeitnehmervertretungen sind – wenn 

überhaupt – nur punktuell einbezogen.

Beides soll sich zukünftig ändern. Mit dem im Juni 2021 ver-

abschiedeten „Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz“ (LkSG) 

haben Unternehmen die Pflicht, ihre globalen Wertschöp-

fungsketten regelmäßig hinsichtlich der Einhaltung grund-

legender Arbeitnehmer- und Menschenrechte zu prüfen. 

Die im Gesetz verankerte Änderung des Betriebsverfas-

sungsgesetzes bewirkt mindestens ein umfangreiches In-

formationsrecht des Wirtschaftsausschusses. Auch in der 

strategischen Verankerung sowie der Umsetzung einzelner 

Elemente der Sorgfaltspflicht werden Arbeitnehmervertre-

tungen zunehmend gefragt sein.

Diese Handlungshilfe soll eine Orientierung in dem zu-

meist neuen Thema für Arbeitnehmervertretungen geben. 

Beginnend mit Hintergrundinformationen und grundsätzli-

chen Anforderungen speziell für Arbeitnehmervertretungen 

(Teil A) bzw. an Unternehmen (Teil B) werden im Teil C die 

grundlegenden Kernelemente eines strukturierten Sorg-

faltsprozesses vorgestellt und jeweils mit konkreten Hand-

lungsoptionen für Betriebsräte1 unterlegt. Mit einer nach 

diesen Kernelementen strukturierten Checkliste kann die 

Implementierung menschenrechtlicher Sorgfalt im Unter-

nehmen begleitet werden. 

Die Verantwortung zur Einhaltung der Menschenrechte gilt 

grundsätzlich für alle Unternehmen, auch wenn die ge-

setzliche Sorgfaltspflicht ab 2023 zunächst nur für Unter-

nehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten gilt bzw. ab 

2024 für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten. 

Es ist zu erwarten, dass einerseits dem LkSG unterliegende 

Unternehmen Forderungen an ihre Geschäftsbeziehungen 

weitergeben und andererseits eine zukünftige EU-Gesetz-

gebung auch für kleinere Unternehmen gilt.

Das Verfahren zur Wahrnehmung der menschenrechtlichen 

Sorgfalt sollte jedoch ans Unternehmen angepasst und ent-

sprechend der jeweiligen Gegebenheiten angemessen sein. 

Größe, Risikodisposition, Geschäftstätigkeit oder das opera-

tive Umfeld machen hier einen wesentlichen Unterschied.  

Spezifische Maßnahmen, die ergriffen werden, müssen je-

doch immer die Schwere der menschenrechtlichen Aus-

wirkungen berücksichtigen, da schwere Auswirkungen 

unabhängig von der Größe eines Unternehmens entspre-

chende Schritte erfordern.  

Menschenrechtliche Sorgfalt ist ein kontinuierlicher Pro-

zess. Unternehmen werden zukünftig stärker Menschen-

rechte achten (müssen), entsprechende Systeme aufsetzen 

und die Anforderungen an direkte und indirekte Zulieferer in 

ihren Wertschöpfungsketten erhöhen. Dennoch muss an-

erkannt werden, dass verschiedene Faktoren auf die jewei-

lige Menschenrechtslage einwirken können und selbst die 

besten Unternehmensprozesse zu Menschenrechten kei-

ne Erfolgsgarantie sind. Arbeitnehmervertretungen sollten 

dies in ihrer Arbeit berücksichtigen und auf kontinuierliche 

Verbesserung hinwirken. Diese Handlungshilfe unterstützt 

hoffentlich dabei.

Viel Erfolg bei der Anwendung!

Carola Dittmann 

Bereichsleiterin CSR und Mitbestimmung
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Einleitung

2  Geschäftsstelle Deutsches Global Compact Netzwerk (DGCN) 2020.
3  OECD 2018.
4  Deutschlandfunk 23.06.2020. 
5  Adelphi, Systain, focusright & EY 2020.
6  Europäisches Parlament 10.03.2021.

Hintergrund: 

Die Welt verändert sich rasant und bringt neue Chan-

cen, aber auch Herausforderungen für Unternehmen. 

Globalisierung, erhöhte Transparenz der Lieferketten, 

Digitalisierung, veränderte Verbraucher- und Investoren-

erwartungen, „War for Talents“ und andere Entwicklungen 

beeinflussen den zukünftigen Geschäftserfolg. 

Die Globalisierung und damit einhergehende Veränderun-

gen haben in den vergangenen Jahrzehnten verdeutlicht, 

dass unternehmerisches Wirken einen starken Einfluss auf 

die Menschenrechte hat. In der öffentlichen Diskussion 

sind vor allem die Forderungen nach weltweit menschen-

würdigen Arbeitsbedingungen, gesetzlich geregelten 

Arbeitnehmerrechten und die Übernahme von sozialer 

und ökologischer Verantwortung durch Unternehmen. 

Im Jahr 2011 verabschiedete der Menschenrechtsrat der 

Vereinten Nationen die Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte (VN-Leitprinzipien)2, um Unternehmen 

in dieser sich wandelnden Welt Orientierung hinsichtlich 

der ihnen obliegenden menschenrechtlichen Sorgfalts-

pflichten zu geben. Nach jahrelangen Verhandlungen 

wurde damit die internationale Einigung erzielt, dass 

Unternehmen die Menschenrechte zu achten haben, in-

dem sie „menschenrechtliche Sorgfalt“ anwenden. Viele 

Unternehmen richten sich mittlerweile nach den VN-Leit-

prinzipien und den OECD-Leitsätzen3, um menschen-

rechtliche Sorgfalt in ihrem eigenen Unternehmen zu 

implementieren. 

In der Praxis ist die tatsächliche Anwendung der men-

schenrechtlichen Sorgfalt jedoch in vielen Unternehmen 

noch ungenügend. Nach wie vor erreichen uns regelmäßig 

Berichte von schlechten Arbeitsbedingungen, Umwelt-

verschmutzung und ausbeuterischen Geschäftsmodel-

len – sowohl in Deutschland als auch in weit entfernten 

Ländern. Beispielsweise beschrieben im Frühling 2020 

zahlreiche Medien die miserablen Lebens- und Arbeitsbe-

dingungen von Arbeitskräften in deutschen Schlachthö-

fen.4 Solche Meldungen gibt es aus vielen Sektoren. Eine 

Überprüfung des Umsetzungsstandes der menschen-

rechtlichen Sorgfalt in deutschen Unternehmen durch die 

Bundesregierung im Jahr 2020 zeigte beispielsweise, dass 

lediglich 13 bis 17 Prozent der analysierten Unternehmen 

die Anforderungen erfüllten.5 

Negative Auswirkungen von Unternehmenshandeln auf 

Menschen und Umwelt erregen seit einigen Jahren zu-

nehmend Aufmerksamkeit. Investoren, die Öffentlichkeit, 

Medien oder Nichtregierungsorganisationen erwarten 

und fordern von Unternehmen, dass sie die Menschen- 

und Arbeitsrechte respektieren. Inzwischen geht der 

Trend klar von Freiwilligkeit hin zu rechtlich verbindlichen 

menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. So wurde in 

Deutschland mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtenge-

setz (LkSG) im Sommer 2021 ein entsprechendes Gesetz 

verabschiedet und das EU-Parlament verabschiedete am 

10.03.2021 einen Legislativvorschlag zu menschenrecht-

lichen Sorgfaltspflichten für Unternehmen.6 Die gesetz-

lichen Anforderungen an Großunternehmen werden 

direkte Auswirkungen auf die Geschäftsbeziehungen mit 

kleineren und mittleren Unternehmen innerhalb der Lie-

ferketten haben. 

Für Aufsichts- und Betriebsräte ergeben sich daraus neue 

Verantwortungen und Möglichkeiten, die bisher noch 

nicht systematisch aufbereitet wurden. Mit der vorliegen-

den Handlungshilfe soll diese Lücke geschlossen und eine 

Diskussion darüber initiiert werden. 

Warum diese Handlungshilfe?

Diese Handlungshilfe richtet sich an Aufsichts- und Be-

triebsräte mit dem Ziel, die Verankerung von unterneh-

merischen Sorgfaltspflichten und damit den Schutz von 

Menschen- und Arbeitnehmerrechten zu stärken. Ge-

werkschaften und Arbeitnehmervertretungen spielen bei 

der Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfalt im 
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Unternehmen und entlang seiner Wertschöpfungskette 

eine wichtige Rolle. Deshalb will die Handlungshilfe Auf-

sichts- und Betriebsräte dabei unterstützen, diese Rolle 

aktiv wahrzunehmen. Sie beantwortet unter anderem fol-

gende Fragen:

•  Warum ist menschenrechtliche Sorgfalt für Arbeitneh-

mervertretungen wichtig?

•  Warum ist menschenrechtliche Sorgfalt für Unternehmen 

wichtig? 

•  Wie definiert sich menschenrechtliche Sorgfaltspflicht 

und was sind die Anforderungen an Unternehmen?

•  Wo können und sollten Betriebsräte aktiv werden, um die 

Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfalt in ihrem 

Unternehmen zu stärken und so zu einem besseren 

Schutz der Rechte von Beschäftigten beizutragen? 

•  Wo ergeben sich Ansatzpunkte von Aufsichtsräten?

•  Wo ergeben sich durch rechtliche Entwicklungen neue 

Pflichten, aber auch Möglichkeiten und Anknüpfungs-

punkte für Arbeitnehmervertretungen?

Bei aller Sorgfalt in der Erarbeitung der Handlungshilfe gilt 

jedoch der Hinweis zu beachten, dass die Angaben ohne 

Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit erfolgen. 

Die Handlungshilfe dient weder der Rechtsberatung von 

Organisationen noch der Information über die Einhal-

tung von gesetzlichen Sorgfaltspflichten, wie sie etwa im 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) oder anderen 

gesetzlichen Bestimmungen enthalten sind.

Wie benutze ich diese Handlungshilfe?

Diese Handlungshilfe ist als umfangreiches Referenzwerk 

gedacht. Sie ist so aufgeteilt, dass die Gremien der Arbeit-

nehmervertretung sich möglichst einfach zu den Themen 

informieren können, die gerade besonders relevant für sie 

sind. Vor allem bei den fünf Kernelementen menschen-

rechtlicher Sorgfalt (Teil C) bietet es sich an, die Hand-

lungshilfe immer wieder zur Hand zu nehmen – um den 

Umsetzungsstand des Unternehmens zu überprüfen und 

um zu erkunden, welche (zusätzlichen) Handlungsmög-

lichkeiten sich in der aktuellen Situation anbieten. Die 

nebenstehende Übersicht dient der leichteren Navigation. 

Teil A: Warum ist menschenrechtliche Sorgfalt wichtig 

für Arbeitnehmervertretungen?

• Sie hilft, Arbeitnehmerrechte zu schützen: 

Menschenrechte sind Arbeitnehmerrechte.

• Sie gehört in Deutschland bald ausdrücklich zum 

Aufgabenprofil von Betriebsräten.

Teil B: Warum ist menschenrechtliche Sorgfalt wichtig 

für Unternehmen?

•  Unternehmen haben die Verantwortung, Menschenrechte 

zu achten (internationaler Referenzrahmen der VN-

Leitprinzipien und OECD-Leitsätze).

•  Was sind Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte?

•  Was ist menschenrechtliche Sorgfalt?

• Trend zu rechtlich verbindlicher Sorgfaltspflicht:

•  Was sind die Erwartungen der deutschen 

Bundesregierung?

•  Was sind die Anforderungen auf EU- und 

internationaler Ebene?

•  Was erwarten andere Anspruchsgruppen (Investoren, 

Geschäftspartner und -kunden, Beschäftigte, 

Konsumenten, Zivilgesellschaft und NGOs, 

Ratingagenturen)?

Teil C: Was ist menschenrechtliche Sorgfalt genau und 

was kann ich tun?

Zu jedem der fünf Kernelemente menschenrechtlicher 

Sorgfalt werden folgende Themen aufgegriffen:

Worum geht es? Was kann ich tun?

 • Einführung in das jewei-
lige Kernelement. 

 • Grundlegende interna-
tionale Anforderungen.

 • Beispiele zur Veran-
schaulichung einzelner 
Elemente.

 • Hinweise zum LkSG. 

 • Konkrete Handlungs-
möglichkeiten, wie der 
Betriebsrat zu einer an-
gemessenen Umsetzung 
des jeweiligen Kernele-
ments mit Blick auf die 
Interessen der Beschäf-
tigten beitragen kann.

 • Hinweise zur Rolle des 
Aufsichtsrates.
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ATeil A: Warum ist menschenrechtliche Sorgfalt wichtig für 

mich und was kann ich tun?

7  Dies zeigte z. B. die Untersuchung von Hadwiger, Hamm, Vitols und Wilke (2017b) zu Menschenrechten und 
Unternehmensverantwortung.

Arbeitnehmervertretungen werden vor allem dann ak-

tiv, wenn es um explizite Verstöße gegen Arbeitnehmer-

rechte im eigenen Unternehmen geht. Betriebsräte sind 

aber auch in gewerkschaftliche Kampagnen eingebunden 

und setzen sich für den Schutz der Interessen von Be-

schäftigten weltweit ein. Beispiele dafür sind Kampagnen 

zugunsten ausländischer Gewerkschaften, Solidaritätsbe-

kundungen und Aktionen zur Unterstützung von Opfern 

innerhalb einer Belegschaft sowie Mithilfe bei der Erstel-

lung von rechtlichen Gutachten. Viele Betriebsräte enga-

gieren sich zusätzlich in ihrer Freizeit.7

Die meisten Betriebsräte betrachten den Schutz der Men-

schenrechte und die menschenrechtliche Sorgfalt bislang 

nicht als Thema, das sie direkt betrifft. Da Arbeitnehmer-

vertretungen jedoch eine wichtige Rolle im Unternehmen 

spielen, können sie das Thema gezielt einsetzen, um ihre 

Anliegen zum Schutz der Beschäftigten voranzubringen. 

Ein wichtiger erster Schritt für die Mitglieder der Arbeit-

nehmervertretung ist es deshalb, zu verstehen, inwiefern 

menschenrechtliche Sorgfalt die eigene Arbeit im Unter-

nehmen unterstützen kann. 

1. Menschenrechtliche Sorgfalt hilft, die 
Rechte von Beschäftigten zu schützen
Schutz von Menschenrechten ist auch Schutz von 

Arbeitnehmerrechten: 

„Menschenrechte“ sind für viele ein mehr oder weniger abs-

trakter Begriff. Er wird eher mit Kinderarbeit auf Kakaoplan-

tagen oder überarbeiteten Beschäftigten der Textilindustrie 

in fernen Ländern in Verbindung gebracht als mit den Inter-

essen von Beschäftigten in Deutschland oder Europa. Doch 

beinhaltet die Liste international anerkannter Menschen-

rechte auch die Arbeitnehmerrechte (siehe Kapitel B1.1), die 

bei der menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfung eine zen-

trale Rolle spielen. Dazu gehören unter anderem zentrale 

Betriebsratsthemen wie Arbeits- und Gesundheitsschutz 

oder Arbeitszeiten sowie Themen mit breiterer Wirkung wie 

Koalitionsfreiheit oder Diskriminierung, beispielsweise auf-

grund des Geschlechts oder der Hautfarbe. Die verbesser-

te allgemeine menschenrechtliche Lage in internationalen 

Wertschöpfungsketten hebt somit nicht nur die globalen 

Grundwerte, sondern ist mittelfristig auch der einzige Weg, 

den weltweiten Prozessen des Sozialdumpings und der 

Schwächung von Arbeitnehmerrechten entgegenzuwirken.

Solide menschenrechtliche Sorgfalt kommt (auch) den 

Beschäftigten in Deutschland zugute: 

Eine effektive menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung kann 

wesentlich dazu beitragen, die Rechte von Beschäftig-

ten in globalen Wertschöpfungsketten zu stärken. Eben-

so verhindert oder mildert menschenrechtliche Sorgfalt 

präventiv viele negative Auswirkungen. Dies gilt auch 

für deutsche Unternehmen und die Beschäftigten in 

Deutschland. Beispielsweise können ihre Rechte durch 

eine solide Grundsatzerklärung gestärkt werden, in der 

sich ein Unternehmen klar zur Einhaltung von Arbeitneh-

merrechten entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

inklusive des eigenen Unternehmens verpflichtet. Oder 

indem Risiken für Beschäftigte entlang der Wertschöp-

fungskette inklusive des eigenen Unternehmens in einer 

Risikoanalyse systematisch identifiziert und die schwer-

wiegendsten Risiken priorisiert werden. Die Situation von 

Beschäftigten im eigenen Unternehmen und darüber hin-

aus kann schließlich konkret verbessert werden durch an-

gemessene Maßnahmen zur Beendigung, Verhinderung 

und Abschwächung von negativen Auswirkungen und 

viele weitere Elemente menschenrechtlicher Sorgfalt. 

Arbeit über den klassischen Bereich des eigenen Stand-

ortes hinaus – Wertschöpfungskette und Menschenrechte 

als wichtiger Hebel in der Arbeit von Betriebsräten: 

Betriebsratsgremien haben klassischerweise die arbeit-

nehmerbezogenen Menschenrechte am eigenen 

Standort im Fokus. Da sie lokal gewählt werden, ist es 

verständlich, dass auch der Hauptfokus ihrer Tätigkei-

ten lokal ist. Ein solider Sorgfaltsprozess zu Arbeits- und 

Menschenrechten gemäß internationaler Anforderungen 

schützt die Interessen von allen Menschen entlang der 

Wertschöpfungskette, die potenziell von negativen Aus-

wirkungen eines Unternehmens betroffen sein können. 

Dazu gehören Betroffene in der Wertschöpfungskette wie 
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schlecht bezahlte Arbeitskräfte in Indien oder China oder 

Anwohner*innen, die unter Luft und Wasserverschmut-

zung leiden, aber auch Beschäftigte an eigenen Standor-

ten in Deutschland oder anderswo. Deshalb sollten sich 

Betriebsräte für eine umfassende und solide menschen-

rechtliche Sorgfalt einsetzen, die mit den grundlegenden 

internationalen Anforderungen übereinstimmt.

2. Menschenrechtliche Sorgfalt gehört neu 
zum Aufgabenprofil von Betriebsräten
Im LkSG und im Entwurf für eine menschenrechtliche 

Sorgfaltspflicht auf EU-Ebene ist zunehmend eine klare 

Rolle von Arbeitnehmervertretungen zu beobachten: So-

wohl das deutsche LkSG als auch der europäische Ent-

wurf nehmen explizit Bezug auf Betriebsräte. 

Unterrichtungsrecht gemäß LkSG und BetrVG: 

Menschenrechtliche Sorgfalt gehört in Deutschland ab 

2023 ausdrücklich zum Aufgabenprofil von Betriebs-

räten in Unternehmen, die unter das LkSG fallen.8 Der 

Wirtschaftsausschuss erhält ein umfassendes Unterrich-

tungsrecht, das sich auf alle Fragen des LkSG erstreckt. 

Globale Lieferketten gehören nun auch explizit zum Auf-

gabenprofil von Betriebsräten. 

Weil das LkSG nur das Informationsrecht festlegt, besteht 

kein Mitbestimmungsrecht zur Einhaltung der unterneh-

merischen Sorgfalt im Unternehmen, welches das Unter-

nehmen zu einer Kompromissfindung oder Umsetzung 

von Vorschlägen des Betriebsrates zwingen könnte.9 

Dennoch stellt der Unterrichtungsanspruch einen wich-

tigen Paradigmenwechsel dar und sollte von Betriebsrä-

ten genutzt werden, um die menschenrechtliche Sorgfalt 

positiv zu beeinflussen und die in Teil C vorgestellten 

Handlungsmöglichkeiten zu nutzen. Betriebsräte können 

darüber explizit die Stärkung von Sozialstandards, Men-

schenrechten und Umweltpflichten fördern – und zwar 

nicht nur für den eigenen Standort, sondern über Unter-

nehmensgrenzen hinweg auch für (potenziell) Betroffene 

in der Wertschöpfungskette.

Mitbestimmungsrechte über das Beschwerdeverfahren 

gemäß LkSG:

Die Anforderungen des LkSG an Beschwerdemechanis-

men gemäß § 8 haben in der Praxis die Implementierung 

eines Beschwerdeverfahrens im Unternehmen sowie not-

wendige Schulungsmaßnahmen der Beschäftigten zur 

Folge. Dabei entstehen Mitbestimmungsrechte des Be-

triebsrates nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6 BetrVG: So-

wohl bei der unternehmensinternen Implementierung 

8  Das LkSG legt in Artikel 4 eine entsprechende Änderung von § 106, Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz fest. Zum 
Wirtschaftsausschuss vgl. auch Kapitel A.3. [IV].

9  Vgl. Hönig 01.07.2021.
10  Europäisches Parlament 10.03.2021.

des Beschwerdeverfahrens als auch bei Schulungsmaß-

nahmen der Arbeitskräfte steht dem Betriebsrat ein Mit-

bestimmungsrecht zu, wodurch das Unternehmen auf die 

Zustimmung des Betriebsrates angewiesen ist. 

Konsultations- und Beteiligungsrechte im EU-Entwurf:

Die Empfehlungen des Europäischen Parlaments zur Aus-

gestaltung einer Richtlinie zur Sorgfalts- und Rechen-

schaftspflicht von Unternehmen sehen ausdrücklich 

umfangreiche Konsultations- und Beteiligungsrechte für 

Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen in al-

len Phasen der Sorgfaltspflicht vor und beschreiben ein 

„Recht der Arbeitnehmervertreter, an der Ausarbeitung 

und Umsetzung der Strategie zur Erfüllung der Sorgfalts-

pflicht in gutem Glauben mit ihrem Unternehmen betei-

ligt zu werden“.10

„Eine solide Erfüllung der Sorgfaltspflicht setzt voraus, dass 
alle einschlägigen Interessenträger wirksam und sinnvoll 
konsultiert werden und dass insbesondere die Gewerk-
schaften angemessen einbezogen werden. Durch die 
Konsultation und Einbeziehung der Interessenträger kann 
den Unternehmen dabei geholfen werden, potenzielle 
und tatsächliche nachteilige Auswirkungen genauer zu 
ermitteln und eine wirksamere Strategie zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht aufzustellen. Diese Richtlinie schreibt daher 
Debatten mit Interessenträgern und deren Einbeziehung in 
allen Phasen des Sorgfaltspflichtverfahrens vor.“ 

Empfehlungen an die Kommission zur Sorgfaltspflicht und Rechen-

schaftspflicht von Unternehmen (Europäisches Parlament 10.03.2021)

3. Was sind meine Handlungsmöglichkeiten 
als Betriebsrat?
Betriebsräte können in verschiedenen Bereichen Einfluss 

nehmen und darauf hinarbeiten, dass Unternehmen die men-

schenrechtliche Sorgfaltsprüfung angemessen verankern. 

Der Fokus soll dabei auf die Einhaltung der Menschenrechte 

global und somit entlang der gesamten Wertschöpfungs-

kette gelegt werden. Wichtig dabei ist, dass sich Betriebsräte 

global austauschen und gemeinsam die Thematik vorantrei-

ben. Nur so können Arbeitnehmervertretungen dabei helfen, 

menschenrechtliche Sorgfalt und den Schutz der Rechte 

von Beschäftigten weltweit zu fördern. Dabei bieten sich 

beispielsweise nationale und globale Gewerkschaftsverbän-

de sowie die Auslandsbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung als 

Vermittler und Informationsquellen an. 

Neben den in Teil C im Detail erläuterten Handlungsfeldern 

pro Kernelement der menschenrechtlichen Sorgfaltsprü-

fung können Betriebsräte über folgende Handlungsfelder 

übergeordnet das Thema im Unternehmen vorantreiben 

(vgl. Abb. 1).
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[I] Thema auf die Agenda von Betriebsräten, Beschäftig-

ten und Unternehmen setzen

Agenda von Arbeitnehmervertretungen: Betriebsräte sollten 

in einem ersten Schritt selbst verstehen, warum menschen-

rechtliche Sorgfalt für ihre Arbeit relevant ist. In einem zwei-

ten Schritt sollten dann auch Kolleg*innen ins Boot geholt 

werden, sodass menschenrechtliche Sorgfalt breitflächig auf 

der Agenda von Arbeitnehmervertretungen verankert wird. 

Agenda von Beschäftigten: Betriebsräte sind in erster Linie 

durch ihre Wähler*innen, die Beschäftigten am eigenen 

Standort, legitimiert. Deshalb ist es wichtig, dass diese 

verstehen, warum es in ihrem Interesse ist, wenn sich ihre 

Betriebsräte für menschenrechtliche Sorgfalt einsetzen. 

Agenda von Unternehmen – strategische Ausrichtung 

und Wesentlichkeitsanalyse beeinflussen: Ein entschei-

dender Schritt für erfolgreiche menschenrechtliche 

Sorgfalt ist, dass das Thema auf der Agenda von Unter-

nehmen ist. Wo Unternehmen sich noch nicht aktiv mit 

menschenrechtlicher Sorgfalt auseinandersetzen, sollten 

sich Betriebs- und Aufsichtsräte dafür einsetzen, dass der 

Themenkomplex auf die Agenda der Unternehmenslei-

tung und relevanten Abteilungen kommt. 

Ein wichtiges Instrument dazu ist auch die Wesentlich-

keitsanalyse, mit der die Ausrichtung und Fokussierung 

der Nachhaltigkeitsanstrengungen und der Berichterstat-

tung gestaltet werden. Deshalb sollten Interessenvertre-

tungen sich zumindest darauf konzentrieren, in diesen 

Prozess eingebunden zu werden und die für sie wichti-

gen Themen auf die Unternehmensagenda zu setzen.  

In der Praxis werden bisher häufig Interessengruppen wie 

NGOs oder Universitäten in die Wesentlichkeitsanalyse 

eingebunden, aber nur selten Arbeitnehmervertretungen. 

Im Aufsichtsrat ist die Erörterung der Wesentlichkeitsana-

lyse ein zentraler Punkt im Rahmen der Überwachung der 

Risikostrategie und des Risikomanagementsystems.

Abbildung 2: Grundsätzliche Handlungsfelder für Arbeitnehmervertretungen beim Thema menschenrechtli-
che Sorgfalt

[I]
 Thema auf die Agenda 

setzen

[III]

Für angemessene 

Qualifizierung sorgen

[IV]

Relevante Gremien & 

Strukturen nutzen oder 

erscha�en

[V]

Gesetze und regulatori-

sche Entwicklungen 

beeinflussen

[II]

Verantwortlichkeiten 

bestimmen und Fokus 

festlegen

 

Abbildung 1: Grundsätzliche Handlungsfelder für Arbeitnehmervertretungen
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Tabelle 1: Menschenrechtliche Sorgfalt auf die Agenda von Arbeitnehmervertretungen, Beschäftigten und Unter-

nehmen setzen

Arbeitnehmervertretungen Beschäftigte Unternehmen

 • Kolleg*innen aufzeigen, warum 
MR-Sorgfalt für sie relevant ist und 
welche Rolle sie spielen können 
(vgl. Teil A).

 • Den eigenen Kolleg*innen aufzei-
gen, warum es Sinn macht, wenn 
sich ihre Interessensvertretung 
(auch) mit menschenrechtlicher 
Sorgfalt und Interessen von Be-
schäftigten in der Lieferkette be-
schäftigen (vgl. Teil A).

 • Dem eigenen Unternehmen auf-
zeigen, warum menschenrecht-
liche Sorgfalt für es relevant ist (vgl. 
Teil B).

 • Dem Unternehmen aufzeigen, 
warum die Beteiligung von Arbeit-
nehmer*innen bei der menschen-
rechtlichen Sorgfalt Sinn macht (vgl. 
Einleitung Teil C).

Mögliche Fragen, die Betriebsräte stellen können, um Menschenrechte und menschenrechtliche Sorgfalt auf die 

Unternehmensagenda zu bringen oder den grundsätzlichen Ansatz abzufragen:

11  Auf der Grundlage von § 28a des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG).

• Wie steht unser Unternehmen zu Menschenrechten 

(inklusive der Rechte von Beschäftigten)? Wie steht 

unsere Unternehmensleitung dazu?

•	 Wie steht unsere Unternehmensleitung zum LkSG? 

Hat unser Unternehmen in Deutschland oder anders-

wo eine gesetzliche Pflicht zur menschenrechtlichen 

Sorgfalt?

•	 Wie gehen wir in unserem Unternehmen bisher mit 

dem Thema menschenrechtliche Sorgfalt konkret um?

Hinweis: Betriebsräte sollten sich jeweils fragen, ob die 

Herangehensweise des Unternehmens plausibel ist und 

gegebenenfalls weiter nachhaken, Forderungen stellen 

und aktiv zu einzelnen Punkten Input geben oder mit-

arbeiten.

[II] Verantwortlichkeiten bestimmen und Fokus festlegen

Kapazität und Expertise sind zentrale Herausforderungen 

in der Arbeit von Betriebsräten. Diesen Herausforderungen 

sollten Betriebsräte auch in Bezug auf menschenrechtli-

che Sorgfalt begegnen, indem Verantwortliche bestimmt 

werden. Betriebsräte, die sich für menschenrechtliche 

Sorgfalt und Beschäftigte in der Wertschöpfungskette in-

teressieren, können sich so gezielt mit spezifischen The-

men und Kernelementen menschenrechtlicher Sorgfalt 

beschäftigen, ihre Kompetenzen erweitern, gezielt Hand-

lungsmöglichkeiten wahrnehmen und die Kolleg*innen 

auf dem Laufenden halten.

So sollten in Betriebsratsgremien Verantwortlichkei-

ten für Nachhaltigkeitsbereiche geschaffen werden und 

beispielsweise ein Botschafter oder Promotor für men-

schenrechtliche Sorgfalt bestimmt werden. Sind die Ver-

antwortlichen im Betriebsrat nicht personenidentisch mit 

denen der Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat, sollte 

ein Austausch stattfinden. Insbesondere, wo eine vertief-

te Auseinandersetzung Sinn macht, oder viel Arbeit nö-

tig ist, sollten Ressourcen effizient und gezielt eingesetzt 

und beispielsweise Arbeitsgruppen gebildet werden.11 Be-

schäftigte, die nicht dem Betriebsrat angehören, können 

als Expert*innen in sachbezogenen Arbeitsgruppen die 

Betriebsratsarbeit unterstützen, beispielsweise im Wirt-

schaftsausschuss.

Angesichts knapper Ressourcen ist es wichtig, sich auf 

strategisch wichtige und effiziente Beteiligungsmöglich-

keiten zu konzentrieren. Vor allem sollten Betriebsräte 

in ihrer Arbeit bewusst den risikobasierten Ansatz der 

menschenrechtlichen Sorgfalt anwenden und darauf 

achten, dass basierend auf der Risikoanalyse die schwer-

wiegendsten Risiken priorisiert werden und risikobasier-

te Maßnahmen getroffen werden (vgl. Kapitel C.2.1 und 

C.3.1). Betriebsräte sollten bei ihrem Einsatz für men-

schenrechtliche Sorgfalt nicht nur auf Beschäftigte im 

eigenen Unternehmen achten, sondern immer im Blick 

haben, welche Beschäftigten und weitere potenziell Be-

troffenen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

den schwerwiegendsten Risiken ausgesetzt sind. 

[III] Für angemessene Qualifizierung sorgen 

Es bisher nicht selbstverständlich, dass Arbeitnehmer-

vertretungen sich mit nachhaltiger Unternehmensfüh-

rung im Allgemeinen und menschenrechtlicher Sorgfalt 

im Spezifischen auskennen. Um zu wesentlichen In-

halten eine Position vertreten zu können, sich gemein-

sam mit Kolleg*innen in das Thema hineinzudenken, 

Strategien zu entwickeln und Handlungsmöglichkeiten 

zur Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfalt wahr-

nehmen zu können, ist auch entsprechendes Wissen 

wichtig. Deshalb sollten Betriebs- und Aufsichtsräte 

Qualifizierungsangebote für Arbeitnehmervertretungen 
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und anderweitige Hilfestellungen zu Themen der men-

schenrechtlichen Sorgfalt nutzen, die für ihre Arbeit 

relevant sind. Wo Unternehmen für ihre Beschäftigten 

nicht genügend Seminare und Schulungsmöglichkeiten 

anbieten, sollten Gewerkschaften und gewerkschafts-

12  Vgl. Stiftung Arbeit und Umwelt der IG BCE 2019: Hier werden globale Rahmenvereinbarungen als Instrument einer 
gewerkschaftlichen Mitgestaltung menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht beschrieben.

13  Vgl. Kapitel C.3.3 zur Wirksamkeitsüberprüfung.

nahe Einrichtungen entsprechende Angebote machen, 

sodass Betriebsräte sich innerhalb ihrer Gremien ange-

messen spezialisieren können.  Im Anhang finden Sie 

eine Liste mit Literaturempfehlungen und Qualifizie-

rungsmöglichkeiten.

Betriebsräte im Wirtschaftsausschuss für Unternehmen unter dem LkSG:

Betriebsräte im Wirtschaftsausschuss haben mit dem 

durch das LkSG angepassten Betriebsverfassungsgesetz 

(vgl. Kapitel A.2) nun explizit die Aufgabe, sich mit men-

schenrechtlicher Sorgfalt auseinanderzusetzen. 

Die Unterrichtungspflicht, die das Unternehmen dem 

Wirtschaftsausschuss gegenüber hat, sollte aktiv ge-

nutzt werden, um Informationen zu allen für Betriebsräte 

relevanten Elementen der menschenrechtlichen Sorgfalt 

zu bekommen. Dazu können insbesondere die „Kriti-

schen Fragen“ zu den Kernelementen menschenrecht-

licher Sorgfalt in Teil C sowie die Checkliste am Schluss 

genutzt werden.

Um ihre Aufgabe im Wirtschaftsausschuss wahrzu-

nehmen, sollten Betriebsräte die ihnen zur Verfügung 

stehenden Schulungstage aktiv nutzen und Schulungen 

zu menschenrechtlicher Sorgfalt besuchen. Bei Streit 

über die Unterrichtung sowie bei fehlerhafter oder nicht 

rechtzeitiger Unterrichtung des Wirtschaftsausschusses 

sollten sie die Einigungsstelle kontaktieren.

[IV] Relevante Gremien und Strukturen nutzen oder 

erschaffen

Sind Betriebsräte in entsprechenden Gremien vertreten, 

sollten sie die sich daraus ergebenden Möglichkeiten ak-

tiv nutzen. Dazu gilt es in erster Linie zu prüfen, welche 

bestehenden Gremien und Strukturen im Unternehmen 

für Betriebsräte relevant sind, um die Umsetzung der 

menschenrechtlichen Sorgfalt zu beeinflussen und zu 

fördern. Betriebsräte sollten ebenso prüfen, welche zu-

sätzlichen Gremien und Strukturen ihnen bei ihrer Arbeit 

helfen könnten und sich dafür einsetzen, dass diese auf-

gebaut werden. Insbesondere Wirtschaftsausschüssen 

kommt eine spezifische Rolle mit Bezug auf menschen-

rechtliche Sorgfalt zu.

Betriebsvereinbarungen: Betriebsvereinbarungen kön-

nen für Nachhaltigkeitsthemen und somit auch für 

menschenrechtliche Sorgfalt und die Rechte von Be-

schäftigten genutzt werden, um den Bemühungen des 

Unternehmens mehr Verbindlichkeit zu verleihen. Be-

triebsräte sollten entsprechend prüfen, welche Verein-

barungen bereits genutzt werden können oder erstellt 

werden sollten. Im Nachgang ist es allerdings wichtig, 

dafür zu sorgen, dass die Inhalte von Betriebsvereinba-

rungen mit Leben gefüllt und umgesetzt werden.

Regionale und globale Rahmenvereinbarungen (GRV): 

GRV sind eines der wichtigsten Instrumente interna-

tionaler Gewerkschaften, um einheitliche Mindeststan-

dards mit der Unternehmensleitung zu verhandeln und 

verbindlich zu regulieren.12 Wo Rahmenvereinbarungen 

bisher nicht vorhanden sind, aber sinnvoll erscheinen, 

sollten Betriebsräte ihr Initiativrecht nutzen, um Rah-

menvereinbarungen zu Themen mit Bezug auf die Rech-

te von Beschäftigten zu initiieren und in den Kontext der 

menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfung zu setzen. Die in 

Rahmenabkommen festgeschriebenen Konsultations-

prozesse zwischen Gewerkschaften, Arbeitnehmerver-

tretungen und dem Management können dabei helfen, 

menschenrechtliche Risiken zu identifizieren sowie die 

Wirksamkeit ergriffener Maßnahmen zu überprüfen.13 

Europäische und internationale Betriebsräte: Die Ach-

tung der Menschenrechte durch Unternehmen ist eine 

Abbildung 2: Gremien und Strukturen, die für Arbeitnehmervertretungen in Hinblick auf menschenrechtliche Sorg-

falt potenziell relevant sind

Wirtschaftsausschuss Beratende Ausschüsse Betriebsvereinbarungen

Regionale und globale 
Rahmenvereinbarungen (GRV)

Europäische und internationale 
Betriebsräte

Branchenspezifische Aktionspläne
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internationale Herausforderung, zu deren Lösung deut-

sche Betriebsräte unter anderem durch internationale 

und europäische Gewerkschaftsverbände oder auch in 

Kooperation mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 

beitragen können. Globale Gewerkschaften verfügen 

über ein riesiges Netzwerk, auf das Betriebsräte bei ihrer 

Arbeit zurückgreifen können. 

Wo vorhanden, können Europäische und Weltbetriebsräte 

enorm hilfreich sein, um über ihre häufig gute Verbindung 

zur Geschäftsführung in Deutschland hinaus tätig zu wer-

den. Über Arbeitnehmervertretungen in anderen Ländern 

können deutsche Betriebsräte wichtige Beziehungen 

aufbauen und pflegen, die dabei helfen, die Situation für 

Beschäftigte global zu verbessern. Dem Unternehmen 

wiederum können solche Strukturen dabei helfen, eine 

solide menschenrechtliche Sorgfalt zu verwirklichen, 

beispielsweise, indem sie besser über Risiken vor Ort in-

formiert sind und lokal verankerte Maßnahmen treffen 

können. Betriebsräte können in Hinblick auf europäische 

und internationale Betriebsräte beispielsweise:

 • mit lokalen Arbeitnehmervertretungen reden, um die 

Situation vor Ort besser zu verstehen,

 • regelmäßigen Austausch sowie Jahresversammlun-

gen im europäischen oder Weltbetriebsrat nutzen, 

um für die menschenrechtliche Sorgfalt relevante 

Themen zu erörtern wie generelle Probleme und An-

liegen von Beschäftigten vor Ort, Umgang des Unter-

nehmens mit aktuellen Herausforderungen, die die 

Situation der Beschäftigten beeinflussen (zum Bei-

spiel Covid-19, Militärputsch in Myanmar, Zwangs-

arbeit in Xinjiang in China). 

14  Europäisches Parlament 10.03.2021, Artikel 11.

Branchenspezifische oder -übergreifende Aktionsplä-

ne: Auch branchenspezifische oder -übergreifende Ak-

tionspläne zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht können für 

Arbeitnehmervertretungen relevant sein. So enthält bei-

spielsweise der Entwurf des Europäischen Parlaments 

zur Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unter-

nehmen einen Artikel mit dem Titel „Branchenspezifi-

sche Aktionspläne zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht“.14 

Artikel 11 des Legislativvorschlags erwähnt ausdrück-

lich, dass Mitgliedstaaten dafür sorgen sollen, dass 

„einschlägige Interessenträger, insbesondere Gewerk-

schaften, Arbeitnehmervertreter und Organisationen der 

Zivilgesellschaft, das Recht haben, sich an der Festle-

gung branchenspezifischer Aktionspläne zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht zu beteiligen“. Betriebsräte sollten sich 

darauf beziehen und sich dafür einsetzen, entsprechend 

konsultiert zu werden und Mitspracherechte ausüben.

[V] Gesetze und regulatorische Entwicklungen 

beeinflussen

Die Definition und Wahrung von Rechten von Beschäf-

tigten und Sozialstandards liegt der Gründung und dem 

Handeln von Gewerkschaften und Arbeitnehmerver-

tretungen zugrunde. Gesetze zu menschenrechtlicher 

Sorgfalt oder einzelnen Elementen davon, wie beispiels-

weise Nachhaltigkeitsberichterstattung, haben einen 

direkten Effekt auf diese Kernanliegen von Arbeitneh-

mervertretungen. 

Es ist entscheidend, dass Interessenvertretungen im re-

gulatorischen Prozess aktiv mitwirken und als relevante 

Stakeholder anerkannt werden. Regulierungsbehörden 

müssen hier die Interessenvertretungen in die Prozesse 

einbinden, mindestens aber konsultieren. Betriebsräte 

sollten die sich daraus ergebenden Einflussmöglichkeiten 

aktiv nutzen, um auch auf gesetzlicher Ebene dafür zu 

sorgen, dass neue Regulierungen die wichtige Rolle von 

Arbeitnehmervertretungen in Bezug auf die menschen-

rechtliche Sorgfalt anerkennen und entsprechende Ein-

bindung festlegen. Wo solche Einflussmöglichkeiten nicht 

angeboten werden, sollten Betriebsräte aktiv fordern, im 

Regulierungsprozess eingebunden zu sein und konsultiert 

zu werden.
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BTeil B: Warum ist menschenrechtliche Sorgfalt wichtig für 

Unternehmen? 

15  Ein interaktives PDF mit Verlinkungen zu den einzelnen Elementen ist abrufbar unter: https://humanrights.wbcsd.org/wp-content/
uploads/2017/10/WBCSD-Business-and-Human-Rights-analysis_Apr-2021-update.pdf

Managementprozesse, die zu einem sozial verantwortli-

chen Geschäftsverhalten beitragen, galten lange Zeit als 

netter Zusatz und eher als moralischer denn als geschäft-

licher Imperativ. Doch in den vergangenen Jahren sind 

die Erwartungen verschiedener Anspruchsgruppen ge-

stiegen und Unternehmen stehen verstärkt unter Druck, 

ihre menschenrechtlichen Risiken und Auswirkungen sys-

tematisch anzugehen. Die folgenden Kapitel geben eine 

kurze Übersicht, welche Erwartungen im Zusammenhang 

mit Arbeits- und Menschenrechten an Unternehmen ge-

stellt werden.15

Untenstehende Abbildung 3 zeigt die zunehmende Dy-

namik der vergangenen Jahre auf. Für den Zeitraum 

von 2011 bis April 2021 illustriert sie grundlegende Ent-

wicklungen in den Bereichen Gesetzgebung, Nationale 

Aktionspläne, Standards und Richtlinien, Multi-Stakehol-

der- Aktionsplattformen sowie Benchmarks und Indizes.

Abbildung 3: Übersicht der Entwicklungen zu Wirtschaft und Menschenrechten seit 201115
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Die Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfalt, wie 

sie in den VN-Leitprinzipien skizziert ist, ermöglicht es 

Unternehmen, diesen steigenden Erwartungen gerecht 

zu werden und einen systematischen Ansatz zu Unter-

nehmensverantwortung und Menschenrechten zu 

verfolgen. Dies trägt über rein ethisch-moralische Be-

weggründe hinaus auf verschiedene Weise dazu bei, eine 

höhere und nachhaltigere Wertschöpfung für Unterneh-

men zu generieren. 

Folgende Argumente unterstützen den Dialog mit der 

Unternehmensleitung:

Warum ist menschenrechtliche Sorgfalt relevant für 

Unternehmen?

1. Sie führt zur Einhaltung aktueller und zukünftiger 

Sorgfaltspflichtbestimmungen und der interna-

tionalen Verantwortung, die Menschenrechte zu 

achten (VN-Leitprinzipien).

2. Sie ist Teil des betrieblichen Risikomanagements, 

da kostspielige Rechtsstreitigkeiten, Sanierungs-

maßnahmen und Reputationsschäden erkannt und 

verhindert werden und Resilienz aufgebaut wird.

3. Sie schafft Vertrauen bei wichtigen Stakeholdern, 

einschließlich Geschäftspartnern, Kundschaft und 

Investoren, die zunehmend erwarten, dass Unter-

nehmen die Menschenrechte respektieren.

4. Sie verbessert den Ruf des Unternehmens, was 

einen positiven Einfluss auf den Markenwert, die 

Mitarbeiterzufriedenheit und die Mitarbeiterbin-

dung hat.

5. Sie erhöht die Wahrscheinlichkeit, öffentliche 

Ausschreibungen zu gewinnen, die verantwor-

tungsbewusstes Geschäftsverhalten oder men-

schenrechtliche Sorgfaltspflicht berücksichtigen.

6. Sie führt zu einer höheren Punktzahl in so-

genannten ESG-Ratings (Environmental Social 

Governance, zu Deutsch: Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung) oder Nachhaltigkeitsben-

chmarks, was wiederum den Ruf des Unterneh-

mens und den Zugang zu Kapital verbessert.

7. Sie ermöglicht einen strategischen Ansatz zur Ver-

waltung und Verbesserung der sozialen Dimension 

von ESG.

1. Internationale Norm: die Verantwortung, 
Menschenrechte zu achten

Jedes Unternehmen hat die Verantwortung, die Menschen-

rechte zu achten – und zwar unabhängig von seiner Größe, 

Branche und Herkunft. Diese Verantwortung ist seit 2011 

in den sogenannten VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte verankert, die auch in die OECD-Leitsätze 

für multinationale Unternehmen integriert wurden. 

Die VN-Leitprinzipien sind ein international anerkannter 

Referenzrahmen, der eine klare Verantwortung für Unter-

nehmen beschreibt. Diese Verantwortung, bei all ihren 

Aktivitäten Menschenrechte zu respektieren, gilt auch 

für ihre Wertschöpfungskette und unabhängig von der 

Unternehmensgröße, der Branchenzugehörigkeit oder 

dem Herkunftsland. Sie bezieht sich nicht nur auf klas-

sische Unternehmen, sondern beispielsweise auch auf 

Nichtregierungsorganisationen (NGO) oder staatliche 

Akteure. Sie umfasst alle internationalen Menschenrechte 

und bezieht sich auf den eigenen Betrieb, die gesamte 

Wertschöpfungskette und alle Geschäftsbeziehungen 

eines Unternehmens. Die VN-Leitprinzipien erwarten 

von Unternehmen nicht, dass sie jede einzelne ihrer ne-

gativen Auswirkungen vollständig kontrollieren und ver-

meiden. Stattdessen sollen Unternehmen nachteilige 

menschenrechtliche Auswirkungen, wo immer es mög-

lich ist, verhindern (Prävention) und bereits eingetretene 

Auswirkungen angehen und beheben.

1.1 Was sind „Menschenrechte“ und „Arbeitnehmerrechte“?

Arbeitnehmerrechte sind Menschenrechte: Die meisten 

Menschen denken beim Begriff Menschenrechte zuerst 

an von Deutschland weit entfernte, politisch instabile 

Länder und Themen wie Folter, politische Unterdrückung, 

manipulierte Abstimmungen oder Sklaven- und Kinder-

arbeit. In der Tat geht es bei Menschenrechten jedoch 

auch um Themen wie Arbeits- und Gesundheitsschutz, 

Koalitionsfreiheit, Arbeitszeiten oder Diskriminierung, 

beispielsweise aufgrund des Geschlechts oder der Haut-

farbe. Arbeitnehmerrechte sind ein integraler Bestandteil 

der Liste international anerkannter Menschenrechte. 
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Welche Menschenrechte sind für Unternehmen beson-

ders relevant? Es gibt Menschenrechte, die besonders 

häufig durch die Geschäftstätigkeit von Unternehmen 

tangiert werden. Tabelle 2 zeigt Beispiele dafür. 

Wo sind Menschenrechte definiert? Was Menschenrech-

te sind, ist in der sogenannten Internationalen Menschen-

rechtscharta festgehalten. Auf internationaler Ebene ist 

insbesondere die 1948 verabschiedete Allgemeine Erklä-

rung der Menschenrechte16 maßgeblich. Sie gilt weltweit, 

16  Generalversammlung der Vereinten Nationen 1948. 
17  ILO (kein Datum).  
18  Etwa unrechtmäßige Räumung und Landentzug.
19  Etwa Arbeitszeiten, existenzsichernde Löhne, Ungleichbehandlung, Diskriminierung, sexuelle Belästigung und Gewalt.
20  Etwa Wasser- und Luftverschmutzung, schädliche Bodenveränderung, schädliche Lärmemission, übermäßiger Wasserverbrauch, 

Beeinträchtigung der Biodiversität und Klimaauswirkungen.

ist allerdings nicht rechtlich bindend. Auf ihr aufbauend 

wurden 1966 zwei rechtsverbindliche Pakte abgeschlos-

sen, der Internationale Pakt über bürgerliche und politische 

Rechte sowie der Internationale Pakt über wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte. Mittlerweile gibt es zahlreiche 

weitere Menschenrechtsverträge. Die Kernarbeitsnormen 

der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO Kernarbeits-

normen)17 etwa dienen dazu, die in der Internationalen 

Menschenrechtscharta festgehaltenen Menschenrechte in 

Bezug auf die Arbeitnehmerrechte zu spezifizieren. 181920

Tabelle 2: Häufig von Unternehmen beeinflusste Menschenrechte

Themen Potenziell beeinflusste Menschenrechte (Beispiele)

Kinderarbeit  • die Rechte zum Schutz des Kindes

 • Verbot von Kinderarbeit

 • das Recht auf Bildung

Arbeitssicherheit 
und  
Gesundheitsschutz

 • das Recht auf Gesundheit

 • das Recht auf gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen

Landrechte18  • das Recht auf Eigentum und Freiheit von willkürlicher Enteignung

 • Recht einer auf Kenntnis der Sachlage gegründeten vorherigen Zustimmung (genannt FPIC)

 • das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard

Zwangsarbeit und  
moderne Sklaverei

 • Verbot von Sklaverei oder Leibeigenschaft

 • das Recht auf Bewegungsfreiheit

Arbeitsbedingun-
gen19

 • das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die einem selbst und der Familie eine 
der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert

 • das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit

 • das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine Begrenzung der Höchstarbeits-
zeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub

Vereinigungsfreiheit  • das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen

 • das Recht, Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten

Umweltschäden mit  
Auswirkungen auf 
die  
Menschenrechte20 

 • das Recht auf Gesundheit

 • das Recht auf den Zugang zu genügend und zu gutem Wasser

 • das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard

 • das Recht, in einer Umwelt zu leben, die der Gesundheit und dem Wohlbefinden angemessen ist

Tabelle 3: Die drei Säulen der VN-Leitprinzipien

Säule I: Schutz Säule II: Achtung Säule III: Abhilfe

Die staatliche Pflicht zum Schutz vor 
Menschenrechtsverletzungen durch 
Dritte, einschließlich der Wirtschaft.

Die Verantwortung von Unternehmen, 
die Menschenrechte zu respektieren.

Der Zugang von Opfern zu wirksa-
mer Abhilfe, sowohl gerichtlich als 
auch außergerichtlich. Staaten und 
Unternehmen müssen Betroffenen im 
Falle einer Verletzung angemessene 
und wirksame Abhilfemaßnahmen 
gewähren.

Leitprinzip 1 bis 10 Leitprinzip 11 bis 24 Leitprinzip 25 bis 31
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Solche internationalen Normen sind eine wichtige Grundla-

ge, müssen aber jeweils von den Staaten in nationales Recht 

gebracht und umgesetzt werden. Die große Mehrheit von 

Regierungen weltweit bezieht sich auf die Kernarbeitsnor-

men der Internationalen Arbeitsorganisation bei der Aus-

gestaltung der lokalen Arbeitsgesetze und übersetzt damit 

international anerkannte Menschenrechte (Völkerrecht) in 

nationale Gesetze.

1.2 Was ist menschenrechtliche Sorgfalt?

VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte:21 Die 

VN-Leitprinzipien sind in drei Säulen gegliedert (siehe Tabel-

le 3). Die erste Säule beschreibt die Pflicht der Staaten zum 

Schutz der Menschenrechte, die zweite stellt eine klare For-

21  Geschäftsstelle Deutsches Global Compact Netzwerk (DGCN) 2020.

derung an Unternehmen, Menschenrechte zu respektieren, 

und die dritte Säule dreht sich um Abhilfe für Betroffene. Die 

menschenrechtliche Sorgfalt von Unternehmen wird in der 

zweiten und dritten Säule der VN-Leitprinzipien beschrieben. 

Die menschenrechtliche Sorgfalt ist ein Managementsys-

tem, das es Unternehmen ermöglicht, ihre Verantwortung 

zur Achtung der Menschenrechte wahrzunehmen. Sie lässt 

sich in fünf Kernelemente unterteilen. Die internationalen 

Anforderungen an diese fünf Elemente werden in Teil C 

jeweils bei „Worum geht es?“ näher beschrieben. Zur Er-

füllung ihrer menschenrechtlichen Sorgfalt sollten sich 

Unternehmen die folgenden zentralen Fragen aus Abbil-

dung 4 stellen:

Abbildung 4: Kernelemente menschenrechtlicher Sorgfalt

1. Grundsatzerklärung

Wie bringt ein Unternehmen 
glaubwürdig zum Ausdruck, 
dass es seiner Verantwor-

tung für die Achtung der 
Menschenrechte nach-

kommt?

2. Risikoanalyse und 
Folgenabschätzung

Wie ermittelt ein Unter-
nehmen potenzielle und 
tatsächliche Auswirkungen 
seines Handelns auf die 

Menschenrechte?

3. Maßnahmen und Wirksamkeits-
kontrolle 

Wie identifiziert und implementiert 
ein Unternehmen effektive, risiko-

basierte Maßnahmen zur Beendigung, 
Verhinderung und Abschwächung negati-

ver Auswirkungen?

Wie bettet ein Unternehmen die menschen-
rechtliche Sorgfaltsprüfung in existierende 
Geschäftsabläufe ein?

Wie überprüft ein Unternehmen die Wirksam-
keit der getroffenen Maßnahmen?

4. Berichterstattung 

Wie kommuniziert ein 
Unternehmen transpa-
rent über tatsächliche und 
potenzielle Auswirkungen und 
seinen Umgang damit?

5. Beschwerdemechanismus 
und Abhilfe

Wie funktioniert ein effektiver 
Beschwerdemechanismus? 
Wie kann ihn ein Unterneh-
men nutzen, um frühzeitig 
menschenrechtliche Auswir-
kungen zu erkennen?
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2. Trend zu rechtlich verbindlicher 
Sorgfaltspflicht
Rechtlich verbindliche menschenrechtliche Sorgfalts-

pflichten: Die Debatten der vergangenen Jahre über die 

Verantwortung von Unternehmen für die Achtung der Men-

schenrechte waren von der Gegenüberstellung von recht-

lich verbindlichen Instrumenten und freiwilligen Ansätzen 

von Unternehmen geprägt. Bei Regulierungsbehörden und 

Regierungen entstand ein sehr dynamisches Umfeld und die 

Tendenz von freiwilligen zu verbindlichen Sorgfaltspflichten 

(von soft-law hin zu hard-law) hat sich weltweit verstärkt, 

weil freiwillige Selbstverpflichtungen nicht die gewünschte 

Wirkung erzielten. Länder wie Frankreich, Großbritannien, die 

Niederlande, Deutschland, Norwegen, die Schweiz sowie die 

Vereinigten Staaten und die EU haben bereits Gesetze zum 

Thema Wirtschaft und Menschenrechte eingeführt oder sind 

dabei, diese zu verabschieden. Dem Schutz der Rechte von 

Beschäftigten kommt dabei eine wesentliche Rolle zu.

Wie Unternehmen in den einzelnen Ländern konkret per 

Gesetz zu menschenrechtlicher Sorgfalt verpflichtet sind, 

unterscheidet sich in mehreren wichtigen Aspekten: 

22  https://globalnaps.org/ 
23  Stand Juli 2021. Weitere Informationen über die rechtlichen Entwicklungen im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte in den 

einzelnen Ländern finden Sie auf der Weltkarte unter https://www.focusright.ch/world-map

 • Umfang der Maßnahmen: Welche Arten von Verpflich-

tungen sieht das Gesetz vor?

 • Persönlicher Geltungsbereich: Welche Arten von 

Unternehmen werden erfasst?

 • Sachlicher Geltungsbereich: Welche Menschenrechte 

sind betroffen?

 • Rechtsnatur der Regelung

Trotz Unterschieden in ihrer Ausgestaltung nutzen all 

diese gesetzlichen Regulierungen und politischen Ent-

wicklungen den übergreifenden Referenzrahmen der 

VN-Leitprinzipien und der OECD-Leitsätze für multinatio-

nale Unternehmen. 

Nationale Aktionspläne für Wirtschaft und Menschen-

rechte: Unabhängig von rechtlich verbindlichen Sorg-

faltspflichten haben viele Länder sogenannte Nationale 

Aktionspläne für Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) 

entwickelt, um die VN-Leitprinzipien umzusetzen. Stand 

Oktober 2021 haben 3 Länder einen NAP verabschiedet, 

in 14 Ländern ist ein NAP in Entwicklung und in 13 weite-

ren Ländern gibt es andere, nicht staatliche Initiativen.22 23

Abbildung 5: Weltkarte – Regulatorische Entwicklungen mit Bezug zu menschenrechtlicher Sorgfalt23  

Nationale Aktionspläne Wirtschaft 
und Menschenrechte (NAP)

NAP in Erarbeitung

NAP verabschiedet

Gesetze zu menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht

Eingeschränktes Gesetz 
verabschiedet: Unternehmen, die 
in den Geltungsbereich des 
Gesetzes fallen, müssen eine 
eingeschränkte Sorgfaltsprüfung 
durchführen, die nur bestimmte 
Themen, Menschenrechte oder 
Schritte der menschenrechtli-
chen Sorgfalt abdeckt.

Umfassendes Gesetz verabschiedet:
Unternehmen, die in den Geltungs-
bereich des Gesetzes fallen, müssen 
eine umfassende Sorgfaltsprüfung 
durchführen, die die meisten oder 
alle Themen, Menschenrechte und 
Schritte der menschenrechtlichen 
Sorgfalt abdeckt.
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Abbildung 5 zeigt, welche Länder bereits NAPs und/oder 

Gesetze zu Wirtschaft und Menschenrechten verabschie-

det haben oder entwickeln.

Weiterführende Ressourcen

Portal „Verbindliche Sorgfaltspflichten“ 
Einen Überblick über die regulatorischen Entwicklungen 
und Gesetzgebungen zu rechtlicher Unternehmensverant-
wortung und menschenrechtlichen und umweltbezogenen 
verbindlichen Sorgfaltspflichten für Unternehmen finden Sie 
auf dem Portal des Business und Human Rights Ressource 
Centre: https://www.business-humanrights.org/de/schwer-
punkt-themen/verbindliche-sorgfaltspflichten/

Übersicht über regulatorische Entwicklungen
Die Weltkarte bietet Ihnen einen Überblick über recht-
liche Entwicklungen von Wirtschaft und Menschenrech-
ten in den einzelnen Ländern und zeigt, welche Länder 
bereits Nationale Aktionspläne und/oder Gesetze zu Wirt-
schaft und Menschenrechten verabschiedet haben oder 
entwickeln: https://www.focusright.ch/world-map

Übersicht über die Entwicklungen zu NAPs
Alle bisher vorgelegten NAPs können auf der Website des 
Dänischen Instituts für Menschenrechte (DIHR) abgerufen 
werden: https://globalnaps.org/

2.1  Was sind die Erwartungen der deutschen Bundes-

regierung?

Verpflichtende Sorgfaltspflicht durch das Lieferket-

tensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) ab 2023: Nach zä-

24  Initiative Lieferkettengesetz Juni 2021.

hen Verhandlungen hat der Bundestag im Juni 2021 

den Gesetzentwurf der Bundesregierung über die 

unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferket-

ten angenommen. Das sogenannte Lieferkettensorg-

faltspflichtengesetz (LkSG) gilt für Unternehmen mit 

mehr als 3.000 Beschäftigten ab 2023 beziehungswei-

se mit mehr als 1.000 Beschäftigten ab 2024. Erfasst 

sind sowohl deutsche Unternehmen als auch ausländi-

sche Firmen, die in Deutschland eine Zweigniederlas-

sung mit 3.000 beziehungsweise 1.000  Beschäftigten 

haben.

Im Sinne der VN-Leitprinzipien verfolgt das LkSG das 

Ziel, dass Unternehmen ihrer globalen Verantwortung 

für die Achtung von Menschenrechten und Umwelt-

standards nachkommen und die Rechte von Menschen 

entlang globaler Liefer- und Wertschöpfungsketten ge-

stärkt werden. Neben klassischen Menschenrechten sind 

auch umweltbezogene Pflichten im Gesetz erfasst, da 

Umweltauswirkungen zu Menschenrechtsverletzungen 

führen können (siehe auch Tabelle 2). 

Lob und kritische Stimmen: Das LkSG wurde als das 

stärkste Lieferkettengesetz in Europa bezeichnet und gilt 

als wichtiger Paradigmenwechsel auf dem Weg „zu einer 

größeren menschenrechtlichen und umweltbezogenen 

Sorgfalt von Unternehmen in ihren Lieferketten“.24 

Was müssen Unternehmen unter dem LkSG tun?

Unternehmen, die unter das LkSG fallen, müssen zu-

sammengefasst:

• Risiken für Menschenrechtsverletzungen und Um-

weltzerstörung ermitteln (siehe Kapitel C.2.1 zur 

Risikoanalyse),

• Maßnahmen ergreifen, um Verletzungen vorzubeugen, 

zu beenden oder zu minimieren (Siehe Kapitel C.3.1),

• Das Gesetz enthält auch Vorgaben zur Dokumentation 

und Berichterstattung (siehe Kapitel C.4 zur Bericht-

erstattung).

Unternehmen unter dem LkSG haben explizite Sorgfalts-

pflichten in drei Bereichen:

•  Im eigenen Geschäftsbereich: An Standorten im 

In- und Ausland, inklusive kontrollierte Unternehmen 

eines Konzerns (§ 2 Absatz 6).

•  Gegenüber unmittelbaren Zulieferern: Direkte Ver-

tragspartner, die Dienstleistungen erbringen oder Wa-

ren liefern, welche für die Herstellung des Produktes 

des Unternehmens oder Erbringung seiner Dienstleis-

tung notwendig sind (§ 2 Absatz 7).

•  Gegenüber mittelbaren Zulieferern: Nicht unmittelba-

re Zulieferer sind nur anlassbezogen miteingeschlos-

sen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, „die 

eine Verletzung einer menschenrechtsbezogenen 

oder einer umweltbezogenen Pflicht (…) möglich er-

scheinen lassen" (§ 9 Absatz 3).

Die angemessene Umsetzung der Sorgfaltspflichten be-

stimmt sich nach (§ 3 Absatz 2 LkSG):

•  der Art und dem Umfang der Geschäftstätigkeit des 

Unternehmens,

•  dem Einflussvermögen des Unternehmens auf den 

unmittelbaren Verursacher des Risikos oder der Ver-

letzung (siehe Abbildung 7 und 8), 

•  dem typischerweise zu erwartenden Schweregrad 

(siehe Abbildung 7), der Unumkehrbarkeit und Wahr-

scheinlichkeit der Verletzung,

•  der Art des Verursachungsbeitrages des Unterneh-

mens (siehe Abbildung 8).

Das Gesetz orientiert sich an der menschenrechtlichen 

Sorgfalt der VN-Leitprinzipien. Diese Anforderungen 

werden in Teil C näher beschrieben.
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Gleichzeitig wird das LkSG von verschiedenen Interessen-

gruppen kritisiert. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 

bemängelt beispielsweise, dass es in wichtigen Punkten von 

der internationalen Norm der VN-Leitprinzipien abweicht. 

So stimmen die Schwellenwerte nach Unternehmensgrö-

ße nicht mit den VN-Leitprinzipien überein, die alle Unter-

nehmen in der Verantwortung sehen, die Menschenrechte 

zu achten – unabhängig von der Unternehmensgröße, der 

Branche, den Eigentumsverhältnissen oder ihrer Struktur.25  

Amnesty International kritisiert, dass das Gesetz für zu we-

nige Unternehmen gelte und fordert, „dass die Bundesre-

gierung sich an internationalen Standards orientiert und das 

Gesetz nachbessert“.26 Auch die Initiative Lieferkettengesetz 

stellt entsprechende Forderungen. Im Kampf für bessere Be-

dingungen entlang globaler Wertschöpfungsketten sei man 

„noch nicht am Ziel, aber endlich am Start“. Die Initiative sieht 

die geplante EU-weite Regelung (siehe Seite 21) als Chance, 

um Lücken im deutschen Gesetz zu beheben und die Rechte 

von Betroffenen zu stärken.27

Klare Erwartungen an Unternehmen im nationalen Ak-

tionsplan (NAP): Unter dem Titel „Nationaler Aktionsplan: 

Umsetzung der VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-

schenrechte“ formulierte die Bundesregierung bereits im 

Jahr 2016 konkrete Erwartungen an deutsche Unterneh-

men, einen Sorgfaltspflicht-Prozess entsprechend ihrer 

Größe, Branche und Position in der Liefer- und Wert-

schöpfungskette einzuführen. Mit dem NAP wollte die 

Bundesregierung einen Beitrag leisten, um „die weltweite 

Menschenrechtslage zu verbessern und die Globalisie-

rung mit Blick auf die Agenda 2030 für nachhaltige Ent-

wicklung sozial zu gestalten“.28 Im Unterschied zum LkSG 

gilt der NAP für alle deutschen Unternehmen unabhängig 

von der Anzahl ihrer Beschäftigten.

Überprüfung des Umsetzungsstandes – Freiwilligkeit 

funktioniert nicht: Zwischen 2018 bis 2020 hat die Bun-

desregierung in einem Monitoring überprüft, inwieweit in 

25  Deutscher Gewerkschaftsbund 16.03.2021. 
26  Amnesty International 11.06.2021.
27  Initiative Lieferkettengesetz Juni 2021.
28  Auswärtiges Amt 2017.
29  Adelphi, Systain, focusright, EY 2020.
30  CDU, CSU und SPD 12.03.2018.
31  Das LkSG wurde am 22.07.2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Deutschland ansässige Unternehmen mit über 500 Be-

schäftigten den Anforderungen des NAP nachkommen. 

Die Ergebnisse waren ernüchternd: Im maßgeblichen 

Erhebungsjahr 2020 erfüllten lediglich 13 bis 17 Prozent 

der analysierten Unternehmen die NAP-Anforderungen.29  

Somit wurde der von der Bundesregierung gesetzte Ziel-

wert von mindestens 50 Prozent „NAP-Erfüllern“ klar ver-

fehlt. Die Regierung hatte sich im Koalitionsvertrag von 

CDU, CSU und SPD vom 07.02.2018 verpflichtet, in die-

sem Fall national gesetzlich tätig zu werden und sich für 

eine EU-weite Regelung einzusetzen,30 was im Juni 2021 

zur Verabschiedung das LkSG31 führte. 

Weiterführende Ressourcen

Website „CSR in Deutschland“
Die Website des Bundesministeriums für Umwelt und 
Soziales bietet unter anderem Informationen zum deut-
schen NAP, zum Engagement der Bundesregierung, dem 
Lieferkettengesetz oder Umsetzungshilfen: https://www.
csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/
wirtschaft-menschenrechte.html

2.2 Was sind die Anforderungen auf EU- und internatio-

naler Ebene?

Berichtspflicht über nichtfinanzielle Belange seit 2017:  

2014 wurde auf EU-Ebene eine Richtlinie zur nichtfinan-

ziellen Berichterstattung (NFRD) verabschiedet. Unter 

der sogenannten „CSR-Richtlinie“ (Richtlinie 2014/95/

EU) müssen Einrichtungen von öffentlichem Interesse mit 

mehr als 500 Beschäftigen in der EU seit dem Geschäfts-

jahr 2017 nichtfinanzielle Belange ihrer Unternehmens-

tätigkeit offenlegen. In der Praxis umfasst die Richtlinie 

große börsennotierte Unternehmen sowie große Banken 

und Versicherungsgesellschaften unabhängig von einer 

Börsennotierung. Die Richtlinie bezweckt, ökologische 

und soziale Aspekte von Unternehmen in der EU trans-

parenter zu gestalten. Deutschland setzte die Richtlinie in 

nationales Recht um (CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz), 

das seit dem Geschäftsjahr 2017 anzuwenden ist.

Was müssen Unternehmen unter der NFRD tun?

Unternehmen, die unter die Richtlinie fallen, müssen 

Informationen in Bezug auf Umweltschutz, Sozial- und 

Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte, 

Korruptionsbekämpfung und Bestechung sowie Vielfalt 

in Unternehmensvorständen veröffentlichen. 

Die NFRD ist eine reine Berichtspflicht und verpflichtet 

EU-Unternehmen nicht gesetzlich zur Einhaltung der 

Menschenrechte oder zu einem menschenrechtlichen 

Sorgfaltsprozess gemäß internationalen Anforderungen.
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Neue Berichterstattungspflichten für Unternehmen in der 

EU: Im European Green Deal, der im Dezember 2019 ver-

öffentlicht wurde, hat sich die Europäische Kommission ver-

pflichtet, die CSR-Richtlinie zu überarbeiten. Ein Kernpunkt 

ist die Prüfung einer rechtlichen Verpflichtung zur Bericht-

erstattung über die menschenrechtliche Sorgfalt. Ähnlich wie 

das deutsche NAP-Monitoring (siehe Kapitel B.2.1) kam eine 

Studie der Europäischen Kommission zu Sorgfaltspflichten 

in der Lieferkette zum Schluss, dass freiwillige Maßnahmen 

zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen und 

Umweltschäden nicht zu den notwendigen Verhaltensän-

derungen führten32. Am 21.04.2021 wurde ein Vorschlag zur 

Erweiterung der bestehenden Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung von Unternehmen veröffentlicht. Diese neue Richtlinie 

wird die Reichweite der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf 

mehr Unternehmen ausweiten und mehr Nachhaltigkeits-

themen abdecken.33

Erarbeitung von verbindlichen Sorgfaltspflichten auf 

EU-Ebene: Zusätzlich zu den Berichtspflichten ist auch 

eine verbindliche menschenrechtliche Sorgfaltspflicht auf 

EU-Ebene in Erarbeitung: Am 10.03.2021 wurde ein Richt-

linienvorschlag zur menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfung 

mit überwältigender Mehrheit vom Europäischen Parlament 

angenommen. Ursprünglich wollte die Europäische Kom-

mission im Juni 2021 einen Entwurf des Legislativvorschlags 

vorlegen, nun soll er im Herbst veröffentlicht werden. Es ist 

sehr wahrscheinlich, dass bald ein entsprechendes Gesetz 

verabschiedet wird. Mit dem obligatorischen EU-System zur 

Sorgfaltspflicht für Lieferketten wird ein weiterreichender 

Ansatz erwartet, als ihn bislang nationale Gesetze abdeckten. 

Gemäß Entwurf sollen die Regeln für im EU-Binnenmarkt tä-

tige Unternehmen gelten und somit auch für Unternehmen 

mit Sitz außerhalb der EU. Im Raum steht auch ein Verbot 

von Produkten, die mit Zwangs- oder Kinderarbeit in Ver-

bindung gebracht werden. Der Entwurf erwähnt zudem 

ausdrücklich den weiterreichenden Einbezug von Gewerk-

schaften und Arbeitnehmervertretungen bei der menschen-

rechtlichen Sorgfalt (siehe Kapitel A.2).34

Erarbeitung von verbindlichen Sorgfaltspflichten auf inter-

nationaler Ebene: Auch auf internationaler Ebene gibt es seit 

Längerem Versuche, einen übergeordneten Rechtsrahmen 

für die Verantwortung von Unternehmen für die Menschen-

rechte festzulegen. In Anerkennung der Tatsache, dass der 

von den VN-Leitprinzipien geförderte freiwillige Ansatz un-

zureichend ist, werden im Rahmen der Vereinten Nationen 

Verhandlungen über die Ausarbeitung eines international 

verbindlichen Abkommens (UN-Treaty) über Wirtschaft und 

Menschenrechte geführt. Es liegen bereits Entwürfe für ein 

32  Europäische Kommission 2020.
33  Europäische Kommission 21.04.2021.
34  Europäisches Parlament 10. März 2021.
35  OHCHR 2020.

solches rechtsverbindliches Instrument zur Regelung der 

Aktivitäten von transnationalen Konzernen und anderen 

Wirtschaftsunternehmen im internationalen Menschen-

recht vor. Nach dem derzeitigen Stand der Verhandlungen 

stellt der Vertragsentwurf die obligatorische Sorgfaltspflicht 

in den Mittelpunkt.35 Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass 

es auf internationaler Ebene bald zu einer Einigung kom-

men wird.
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3. Steigende Erwartungen von anderen 
Anspruchsgruppen
Investoren

Verantwortungsvolle Investitionen und Nachfrage nach 

ESG-konformen Fonds: Investoren nutzen zunehmend 

Strategien, um ESG-Kriterien in Investitionsentscheidun-

gen zu integrieren und auf die Unternehmen, in die sie 

investieren, aktiv Einfluss auszuüben. Der Markt für ver-

antwortungsvolle Investitionen zeigte in den vergange-

nen Jahren ein beständiges und schnelles Wachstum: Das 

Volumen europäischer Fonds mit ESG-Kriterien ist 2019 

um 56 Prozent gewachsen. PwC36 erwartet, dass der An-

teil nachhaltig verwalteter Anlagevolumen bis 2025 auf 

mehr als 50 Prozent anwachsen wird.37 Große Investoren 

erhöhen den Druck auf Unternehmen, ihre ESG-Perfor-

mance zu verbessern. So kündigte BlackRock, der welt-

weit größte Vermögensverwalter, im März 2021 an, dass er 

von Unternehmen, in die er investiert, verstärkt verlangen 

wird, ihren Ansatz zu Menschenrechten und Umwelt of-

fenzulegen und zu verbessern sowie dass er gegen Unter-

nehmensvorstände stimmen wird, die nicht handeln.38

36  PricewaterhouseCoopers (PwC) ist eine global tätige Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft.
37  Neue Zürcher Zeitung 03.12.2020.
38  Bloomberg Green 18.03.2021.
39  Europäische Kommission (kein Datum).

Menschenrechte sind Investorenpflichten: Auch Inves-

toren haben die Verantwortung, die Menschenrechte bei 

ihren Geschäftsaktivitäten und -beziehungen zu respek-

tieren. Es wird als Teil ihrer treuhänderischen Pflicht ange-

sehen, Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) 

bei Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. Denn 

schwerwiegende Risiken für Mensch und Umwelt können 

für Unternehmen leicht zu materiellen Risiken werden, 

die zu Reputationsschäden, rechtlichen Verpflichtungen 

und finanziellen Verlusten führen. Da die Menschenrechte 

Teil des „S“ in ESG sind, sind das Menschenrechtsmanage-

ment und die Leistung des Unternehmens für verantwor-

tungsbewusste Investoren zunehmend relevant.

Zu erwähnen ist hier die sogenannte EU-Taxonomie für 

nachhaltige Finanzierung, die das Europäische Parlament 

im Juni 2020 verabschiedete.39 Alle in der EU angebote-

nen nachhaltigen Investmentfonds werden zukünftig be-

richten müssen, inwiefern sie mit dieser Klassifikation für 

nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten übereinstimmen. 

Die EU-Taxonomie bezieht sich zwar in erster Linie zu-

Geschäftspartner 
und Kundschaft

Benchmarks 
und Ratings

Erwartungen an 
menschen-
rechtliche 
Sorgfalt

Zivilgesellschaft 
und NGOs 

Investoren

Konsument*innen

Beschäftigte

Abbildung 6: Wesentliche Anspruchsgruppen mit Erwartungen an menschenrechtliche Sorgfalt
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nächst auf ökologische Ziele, verlangt aber auch die Ein-

haltung von sozialen Mindeststandards. Auch hier gibt es 

Bestrebungen, soziale Themen und Menschenrechtsrisi-

ken noch klarer zu verankern.40 

Geschäftspartner und Kundschaft

Auch bei Geschäftspartnern und Kundschaft sind steigen-

de Erwartungen und Anforderungen bezüglich menschen-

rechtlicher Sorgfaltspflicht zu beobachten. Typischerweise 

beziehen sich die Erwartungen (beziehungsweise die ge-

setzlichen Verpflichtungen) zur menschenrechtlichen Sorg-

falt nicht nur auf den eigenen Betrieb, sondern auch auf die 

Wertschöpfungskette eines Unternehmens und somit auch 

auf internationale Geschäftsbeziehungen. Die bezüglich 

der Sorgfaltspflicht regulierten Unternehmen geben die Er-

wartungen an ihre Geschäftspartner und Lieferanten weiter 

(siehe Beispiel unten). Dies geschieht meist durch Verhal-

tenskodizes für Lieferanten (Supplier Codes of Conduct), 

Selbsteinschätzungen und Fragebögen sowie die Auffor-

derung zur Teilnahme an Brancheninitiativen zur nachhal-

tigen Beschaffung.

Beschäftigte

Menschenrechtliche Sorgfalt unterstützt die Gewinnung 

und Bindung von Beschäftigten. In einer Zeit, in der die Ba-

byboomer-Generation langsam aus dem Berufsleben aus-

40  SÜDWIND e. V. – Institut für Ökonomie und Ökumene 2020.
41  GR the global recruiter 05.06.2019; Presley, Presley & Blum 2018; Zainee & Puteh 2020.
42  IBM 2020; Cone 2017.
43  Deloitte 2021.
44  Firstinsight 2020.

scheidet, hat McKinsey den Begriff „War for Talent“ geprägt, 

um den immer härteren Wettbewerb der Unternehmen um 

die besten Arbeitskräfte zu beschreiben. Studien deuten 

darauf hin, dass mit dem Eintritt der jüngeren Generatio-

nen in den Arbeitsmarkt verantwortungsbewusstes Han-

deln einen wichtigen Wettbewerbsvorteil für Unternehmen 

darstellt, die Talente einstellen und binden wollen.41

Konsument*innen

Wachsender Markt für nachhaltigen Konsum: Die Ein-

stellung der Konsumet*innen verschiebt sich zunehmend 

in Richtung Nachhaltigkeit, was sich in einer steigenden 

Nachfrage und Zahlungsbereitschaft für ethische Pro-

dukte zeigt. Studien zeigen, dass ein großer Teil der Ver-

braucher sozialen Anliegen Priorität einräumt und nach 

Produkten und Marken sucht, die mit den eigenen Wer-

ten übereinstimmen.42 Es wird erwartet, dass sich dieser 

Trend noch verstärken wird, da jüngere Generationen 

mit zunehmender Kaufkraft eher Marken aufgrund ihrer 

ethischen Werte auswählen und Kaufentscheidungen auf 

Grundlage nachhaltiger Praktiken treffen werden.43, 44

Verbraucher-Aktivismus und Boykotte: Da Verbraucher 

versuchen, wirtschaftlichen Druck auf Unternehmen aus-

zuüben, um schädliche Praktiken zu ändern, kann der Ak-

tivismus ethischer Verbrauchergruppen zu Firmen- oder 

Indirekt betro�ene Geschäftspartner / 
Lieferanten in der vorgelagerten Wertschöpfungskette 

Gesetzlich 
verpflichtetes 
Unternehmen

 

Geschäftspartner in der 
nachgelagerten Wertschöpfungskette

Unternehmen A Unternehmen B

Unternehmen A verkauft seine Produkte an Unternehmen B, das gesetzlich verpflichtet ist, eine menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung durch-
zuführen. Im Rahmen der Sorgfaltsprüfung verlangt der Kunde B von seinem Lieferanten A Informationen über dessen Menschenrechtspolitik 
und -auswirkungen und fordert A auf, zusätzliche Maßnahmen zur Einhaltung der Menschenrechte zu ergreifen. Somit gilt für Unternehmen 
A de facto eine Sorgfaltspflicht, obwohl es selbst nicht unter eine gesetzliche Regelung fällt.

Beispiel: Wie Unternehmen Anforderungen an Geschäftspartner und Lieferanten weitergeben.
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Produktboykotten führen. Social-Media-Plattformen haben 

es den Verbrauchern leichter gemacht, Unternehmen öf-

fentlich für das Verhalten ihrer Zulieferer zur Verantwortung 

zu ziehen. Online-Aktivisten teilen Unternehmenskontro-

versen und Boykottaufrufe, was sich negativ auf den Ruf der 

Unternehmen auswirkt und Boykotttendenzen verstärkt. 

Zivilgesellschaft und NGOs

Forderungen nach rechtlich verbindlicher menschen-

rechtlicher Sorgfaltspflicht: Da freiwillige Initiativen bisher 

nicht den erwünschten Erfolg gebracht haben, fordern zi-

vilgesellschaftliche Bündnisse zunehmend Gesetze, die zu 

einer menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfung verpflichten 

und Unternehmen rechtlich für Menschenrechtsverlet-

zungen zur Verantwortung ziehen. In Deutschland spielte 

die „Initiative Lieferkettengesetz“ eine wesentliche Rolle in 

der Debatte auf dem Weg zum LkSG und setzt sich nun 

für ein entsprechendes Gesetz auf EU-Ebene ein. In der 

Schweiz unterstützten 2020 über 130 NGOs die soge-

nannte „Konzernverantwortungsinitiative“ und forderten 

eine rechtlich verbindliche Sorgfaltspflicht für Schweizer 

Unternehmen. Auch einige Unternehmen unterstützen 

solche zivilgesellschaftlichen Bewegungen und sprechen 

sich regelmäßig für ein Lieferkettengesetz aus. 

Forschung und Kampagnenarbeit gegen Unternehmens-

missbrauch: NGOs wie das Business and Human Rights 

Ressource Center recherchieren zu Unternehmensver-

antwortung, bieten eine Plattform für Betroffene oder 

Menschenrechtsanwälte und unterstützen Betroffene 

dabei, Unternehmen dazu zu bringen, Menschenrechts-

probleme anzugehen. Andere NGOs führen eingehende 

Untersuchungen durch und decken Fälle von Menschen-

rechtsverletzungen auf oder führen öffentliche Kampag-

nen durch, um die Einhaltung der Menschenrechte durch 

Unternehmen zu fordern.

45  https://www.corporatebenchmark.org
46  https://www.spglobal.com/esg/scores/

Benchmarks und Ratingagenturen

Globale oder regionale Benchmarks, Ratingagentu-

ren und Indizes bewerten und vergleichen die Leistun-

gen von Unternehmen mittlerweile nicht nur anhand 

finanzieller Größen, sondern auch in Bezug auf Nach-

haltigkeit, soziale und ökologische Verantwortung oder 

Menschenrechte. Der jährlich erscheinende Corporate 

Human Rights Benchmark45 der World Benchmarking 

Alliance beispielsweise bewertet und beurteilt die Men-

schenrechtsbilanz von 230 globalen Unternehmen. Ihre 

Leistung wird anhand einer Vielzahl von Indikatoren be-

wertet, die messen, inwieweit die Unternehmen die An-

forderungen der VN-Leitprinzip  ien für Wirtschaft und 

Menschenrechte erfüllen.  

Andere Nachhaltigkeitsrankings messen die Wahr-

nehmung der Stakeholder hinsichtlich der Nachhaltig-

keitsleistung bestimmter Unternehmen oder Marken. 

Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings (ESG-Ra-

tings), beispielsweise die „S&P Global ESG Scores“46, er-

möglichen es Investoren, die nichtfinanzielle Leistung 

von Unternehmen in ihren Entscheidungsprozess ein-

zubeziehen. Die wachsende Zahl von Benchmarks und 

Ratings ist ein Indiz für das zunehmende Interesse von 

Stakeholdern an der Nachhaltigkeitsleistung von Unter-

nehmen. Sie stellen eine wichtige Informationsquelle für 

Investoren, Unternehmen und Kundschaft dar, die wis-

sen wollen, inwieweit Unternehmen ihr Geschäft mit Re-

spekt für Mensch und Umwelt betreiben.
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CTeil C: Was ist menschenrechtliche Sorgfalt genau und was 

kann ich tun?

47  Hadwiger et al. 2017b.
48  Sowohl von internationalen Standards (VN-Leitprinzipien und OECD-Leitlinien) als auch im LkSG.
49  Vgl. Abbildung 4.

Die VN-Leitprinzipien als „Leitstern“ nutzen: In Anbetracht 

der in Teil B beschriebenen Anforderungen und Erwartun-

gen, die unterschiedliche Anspruchsgruppen zunehmend 

an Unternehmen haben, kann leicht der Überblick verlo-

ren gehen und der Eindruck entstehen, man könne „eh 

nie allen Ansprüchen gerecht werden“. 

Glücklicherweise beziehen sich jedoch alle diese Anfor-

derungen im Grundsatz auf die VN-Leitprinzipien und 

OECD-Leitsätze als internationale Norm für menschen-

rechtliche Sorgfalt. Die Orientierung daran macht das 

Unterfangen, menschenrechtlich verantwortungsvoll zu 

agieren, zwar nicht per se leichter. Aber die Leitprinzipi-

en bieten einen klaren Referenzrahmen, der international 

erprobt ist und mit seiner Fokussierung auf einen Ma-

nagementansatz klare Anknüpfungspunkte bietet, men-

schenrechtliche Sorgfalt in die Praxis umzusetzen und 

sich kontinuierlich zu verbessern. 

Anknüpfungspunkte in der Arbeit von Betriebsräten nutzen: 

Bei vielen Betriebsräten gibt es bereits Anknüpfungs-

punkte zu menschenrechtlicher Sorgfalt. Arbeitsberei-

che, die typischerweise bereits mit Menschenrechten 

zu tun haben, sind Beschwerdemanagement und Mit-

arbeit bei Sozialstandards. Arbeitnehmervertretungen 

werden teilweise aber auch eingebunden, wenn es um 

das schriftlich formulierte Menschenrechtsverständnis 

(Grundsatzerklärung) des Unternehmens und das Liefe-

rantenmanagement geht.47 Sowohl zu diesen Bereichen 

als auch zu den anderen Elementen menschenrecht-

licher Sorgfalt zeigen die folgenden  Kapitel wichtige 

Handlungsmöglichkeiten auf, mit denen Arbeitnehmer-

vertretungen zum globalen Schutz von Arbeits- und 

Menschenrechten beitragen können.

Arbeitnehmervertretungen sind eine wichtige Informa-

tionsquelle für erfolgreiche menschenrechtliche Sorgfalt: 

Beschäftigte und ihre betrieblichen Interessenvertretungen 

zählen zu den wichtigsten Stakeholdern von Unterneh-

men. Ihre Einbindung in die Umsetzung der unterneh-

merischen menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht ist ein 

Kernbestandteil der VN-Leitprinzipien. Tatsächlich sind 

Arbeitnehmervertretungen für Unternehmen eine wich-

tige Informationsquelle, da sie viele Risiken kennen und 

beispielsweise einschätzen können, welche Maßnahmen 

zielführend sind. Häufig verfügen sie auch über exklusive 

Informationen, die Unternehmen anderweitig nicht unbe-

dingt erfahren würden, und haben wertvolle Kontakte. Die 

Einbindung von Arbeitnehmervertretung entspricht somit 

nicht nur internationalen Anforderungen, sondern kann 

maßgeblich zu einer soliden menschenrechtlichen Sorgfalt 

beitragen.

Einbindung von Arbeitnehmervertretungen als Qualitäts-

nachweis und Absicherung: Unternehmen sind gefordert, 

relevante Interessensgruppen in den Prozess der men-

schenrechtlichen Sorgfalt einzubeziehen.48 Möchte ein 

Unternehmen einen glaubwürdigen, ernsthaften Sorg-

faltsprozess etablieren, dann muss es die Interessen von 

Beschäftigten in den Prozess integrieren. Somit dient die 

Einbindung von Arbeitnehmervertretungen als Qualitäts-

nachweis. Sollte die menschenrechtliche Sorgfalt eines 

Unternehmens kritisiert werden, kann die Einbindung von 

Arbeitnehmervertretungen auch als Absicherung dienen. 

Wenn Beschäftigte beispielsweise mit den getroffenen 

Maßnahmen nicht zufrieden sind, kann das Unternehmen 

auf die Mitarbeit von Betriebsräten oder anderen Vertre-

tungen verweisen.

Die folgenden Kapitel stellen eine Auswahl von Ansatz-

punkten vor, wie Arbeitnehmervertretungen sich in die 

Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfalt in Unterneh-

men einbringen können. Zu den einzelnen Elementen 

menschenrechtlicher Sorgfalt49 behandeln sie die Fragen: 

1) Worum geht es? 2) Was kann ich tun?
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1. Grundsatzerklärung — Selbstverpflichtung zu Menschenrechten

Wie bringt ein Unternehmen glaubwürdig zum Ausdruck, dass es seiner Verantwortung für die Achtung der 

Menschenrechte nachkommt?

Worum geht es? 

50   Vgl. Kapitel C3.2 zur Einbettung menschenrechtlicher Sorgfalt im Unternehmen.
51   Vgl. Veranschaulichung der Wertschöpfungskette in Kapitel C2.1 (Risikoanalyse).

Die Grundsatzerklärung legt die Grundlage für das Men-

schenrechtsmanagement eines Unternehmens fest. Sie 

ist eine Selbstverpflichtung zur Achtung der Menschen- 

rechte, in der ein Unternehmen seine Verantwor-

tung ausdrückt. Gemäß der VN-Leitprinzipien und 

der OECD-Leitsätze sollte eine menschenrechtliche 

Grundsatzerklärung die folgenden grundlegenden An-

forderungen erfüllen:

Grundlegende Anforderungen an eine Grundsatzerkärung

Ist öffentlich verfügbar: Die Grundsatzerklärung soll 

für alle Interessierten öffentlich zugänglich sein. Dazu 

gehört nicht nur die Veröffentlichung an einer gut auf-

findbaren Stelle auf der globalen Website des Unterneh-

mens, sondern zum Beispiel auch die Kommunikation 

über die Ländergesellschaften.

Wird aktiv kommuniziert: Für eine effektive interne und 

externe Kommunikation soll die Grundsatzerklärung 

an relevante Anspruchsgruppen entlang der gesam-

ten Wertschöpfungskette aktiv kommuniziert werden, 

beispielsweise an Beschäftigte, Betriebsräte, Zulieferer, 

Geschäftspartner*innen, Endkundschaft. Aktive Kommu-

nikation geht über ein passives Zur-Verfügung-Stellen, 

beispielsweise auf der Website des Unternehmens, hin-

aus. Interne Kommunikation sollte „klare Angaben zu der 

Rechenschaftshierarchie und dem Rechenschaftssystem 

enthalten“ und mit relevanten Schulungen50 verbunden 

sein. Bei der Kommunikation sind unter anderem lokale 

Gegebenheiten zu berücksichtigen. So kann es bei-

spielsweise nötig sein, verschiedene Sprachversionen zu 

nutzen. 

Ist auf höchster Ebene genehmigt: Die Geschäftsfüh-

rung beziehungsweise die höchste Führungsebene sollte 

in die Erstellung der Grundsatzerklärung involviert sein 

und sie sollte von der obersten Managementebene ver-

abschiedet und unterzeichnet werden. 

Enthält Erwartungen über gesamte Wertschöpfungs-

kette:51 Der Geltungsbereich der Grundsatzerklärung 

schließt die gesamte Wertschöpfungskette mit ein (vor- 

und nachgelagerte Bereiche sowie das Unternehmen 

selbst). So sollte eine Grundsatzerklärung menschen-

rechtsbezogene Erwartungen des Unternehmens an die 

Beschäftigten und Geschäftspartner sowie an sonstige 

Parteien, die mit seiner Geschäftstätigkeit, seinen Pro-

dukten oder Dienstleistungen verbunden sind, festlegen. 

Die Grundsatzerklärung sollte eine Verpflichtung zur be-

sonderen Berücksichtigung und Konsultation besonders 

schutzbedürftiger Personengruppen enthalten. Außer-

dem ist die Zuweisung klarer Verantwortlichkeiten sowie 

eine Verpflichtung zur Einrichtung eines menschen-

rechtlichen Sorgfaltsprozesses im eigenen Unternehmen 

gefordert.

Verweist auf internationale Rahmenwerke: In der 

Grundsatzerklärung werden die menschenrechtlichen 

Erwartungen des Unternehmens an Beschäftigte, Ge-

schäftspartner*innen und andere relevante Stakeholder 

spezifiziert und auf die entsprechenden relevanten inter-

nationalen Menschenrechtsstandards Bezug genommen. 

Unter anderem sind dies: die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte der Vereinten Nationen (VN), Inter-

nationale Menschenrechtspakte, Kernarbeitsnormen der 

Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), VN-Leitprinzi-

pien für Wirtschaft und Menschenrechte, OECD-Leitsät-

ze für multinationale Unternehmen, Global Compact der 

Vereinten Nationen. 

Ist informiert von Expert*innen: Bei der Erstellung oder 

Überarbeitung der Grundsatzerklärung sollten inter-

ne und externe Fachleute mit relevantem Fachwissen 

konsultiert werden. Je komplexer die Geschäftstätigkeit 

des Unternehmens, desto mehr Fachwissen sollte in die 

Erstellung der Grundsatzerklärung einfließen. Dies kann 

von schriftlichen Ressourcen bis hin zu Beratungsge-

sprächen mit anerkannten Sachverständigen reichen.
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52   Vgl. Kapitel C.2.1 (Risikoanalyse).
53   Vgl. Kapitel B.2.1 für den Geltungsbereich des LkSG.

Unterschiedliche Formen: Über die grundlegenden An-

forderungen hinaus können Unternehmen ihre Grund-

satzerklärung unterschiedlich gestalten. Sie kann ein 

eigenständiges Dokument darstellen oder in andere 

Unternehmensrichtlinien und Unternehmensleitbilder in-

tegriert sein, beispielsweise ein „Code of Conduct“. 

Unterschiedliche Granularität: Auch die Granularität von 

Grundsatzerklärungen kann unterschiedlich ausfallen. So 

können Unternehmen, die bereits in einer Risikoanalyse52 

prioritäre Risiken identifiziert haben, diese in der Grund-

satzerklärung nennen. Gerade wenn ein Unternehmen 

noch am Anfang steht, kann es sinnvoll sein, eine Grund-

satzerklärung zu verabschieden, bevor eine umfassen-

de Risikoanalyse vorliegt. Priorisierte Themen können 

dann gegebenenfalls später nachgetragen werden. Ein 

Unternehmen kann zudem in der Grundsatzerklärung 

das Verfahren genauer beschreiben, mit dem es seiner 

Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte nach-

kommen will. Es kann aber auch wählen, dies in einem 

weiterführenden Dokument zu tun. Je mehr Details in 

einer Grundsatzerklärung stehen, desto wahrscheinlicher 

muss sie regelmäßig angepasst und überarbeitet werden, 

beispielsweise, wenn sich schwerwiegende Risiken oder 

Verantwortlichkeiten ändern. 

Hinweis zum LkSG – Anforderungen an die Grundsatzerklärung

Für Unternehmen, die unter das LkSG fallen,53 gelten 

außer den oben beschriebenen internationalen Anforde-

rungen spezifische Anforderungen an eine Grundsatz-

erklärung (§ 6 Absatz 2): 

• Beschreibung des Verfahrens, mit dem das Unter-

nehmen seinen Sorgfaltspflichten unter dem LkSG 

nachkommt. Zumindest müssen das die wesentlichen 

Maßnahmen im Rahmen von Risikoanalyse, Präven-

tionsmaßnahmen, Abhilfe- und Beschwerdeverfahren 

bezogen auf den mittelbaren Zulieferer sein sowie die 

Dokumentations- und Berichtspflicht. 

• Prioritäre Risiken nennen, die für das Unternehmen 

auf Grundlage der Risikoanalyse festgestellt wurden 

(menschenrechtliche und umweltbezogenen Risiken.

• Erwartungen basierend auf der Risikoanalyse: Zusätz-

lich zu der grundlegenden Anforderung, Erwartungen 

über die gesamte Wertschöpfungskette festzulegen, 

gilt für Unternehmen unter dem LkSG, dass men-

schenrechts- und umweltbezogene Erwartungen, 

die das Unternehmen an seine Beschäftigten und 

Zulieferer in der Lieferkette richtet, „auf Grundlage 

der Risikoanalyse und der in der Anlage aufgeführten 

Übereinkommen“ festzulegen sind. 

• Unverzügliche Aktualisierung: Bei „substanziierter 

Kenntnis“ über die Möglichkeit einer menschenrecht-

lichen Verletzung oder einen Verstoß gegen eine 

umweltbezogene Pflicht bei mittelbaren Zulieferern 

hat ein Unternehmen unter dem LkSG „anlassbezogen 

unverzüglich (…) entsprechend seine Grundsatzerklä-

rung (…) zu aktualisieren“ (§ 9 Absatz 3).

In der Praxis bedeuten diese Anforderungen, dass diese 

Unternehmen zuerst eine Risikoanalyse durchführen 

müssen, bevor sie eine Grundsatzerklärung formulieren. 

Dies ist ein wichtiger Unterschied im Vergleich zu den 

grundlegenden internationalen Anforderungen, nach 

denen Unternehmen auch eine Grundsatzerklärung 

verabschieden können, wenn noch keine Risikoanalyse 

durchgeführt wurde, da prioritäre Risiken nicht zwingend 

genannt werden müssen beziehungsweise gegebenen-

falls nachgetragen werden können.
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Was kann ich tun?

Um dazu beizutragen, dass eine Grundsatzerklärung 

die Rechte von Beschäftigten und die internationalen 

Anforderungen angemessen berücksichtigt, bieten sich 

Betriebsräten vor allem die folgenden Handlungsmög-

lichkeiten an: 

Beispielhafte kritische Fragen, die Betriebsräte zur Grundsatzerklärung stellen können: 

• Wie lassen wir die Welt wissen, wie wir zu Menschen-

rechten stehen?

• Was kommunizieren wir gegenüber unserer Kund-

schaft, den Lieferanten und anderen Geschäftspart-

nern? 

• Welche Erwartungen an die Einhaltung der Men-

schenrechte gelten in unserem eigenen Unterneh-

men und welche Erwartungen kommunizieren wir 

an unsere Kundschaft, die Lieferanten und andere 

Geschäftspartner?

• Wurden bei der Erarbeitung oder Überarbeitung Be-

schäftigte und deren Interessenvertretungen konsul-

tiert?

• Welche für die Beschäftigten relevanten Rahmenwer-

ke sind in der Grundsatzerklärung aufgeführt?

• Wie wird die Grundsatzerklärung aktiv an die Be-

schäftigten in unserem Unternehmen kommuniziert?

•  Inwieweit erfüllen wir die internationalen Anforde-

rungen an eine Grundsatzerklärung? Ist sie öffent-

lich verfügbar, aktiv kommuniziert und auf höchster 

Ebene genehmigt? Enthält sie Erwartungen über 

die gesamte Wertschöpfungskette, verweist sie auf 

internationale Rahmenwerke, sind Expert*innen mit 

einbezogen worden?

• Für Unternehmen unter dem LkSG: Inwieweit erfüllen 

wir die Anforderungen des LkSG an eine Grundsatz-

erklärung?

Hinweis: Betriebsräte sollten sich jeweils fragen, ob die 

Herangehensweise des Unternehmens Sinn macht und 

gegebenenfalls weiter nachhaken, Forderungen stellen 

und aktiv zu einzelnen Punkten Input geben oder mit-

arbeiten.

Aktiv an der Entwicklung oder Überarbeitung mitarbei-

ten: Eine grundlegende Anforderung ist, dass die Grund-

satzerklärung von Expert*innen verfasst werden sollte. 

Der Betriebsrat kann sein Expertenwissen zu relevanten 

Themen einbringen und sich damit an der Entwicklung 

oder Überarbeitung der Grundsatzerklärung beteiligen. 

Die Grundsatzerklärung mitunterschreiben: Die Unter-

schrift von Mitgliedern der Arbeitnehmervertretung kann 

ein wichtiges Signal sein, dass das Unternehmen rele-

vante Interessen der Beschäftigten angemessen in seiner 

Grundsatzerklärung berücksichtigt.

Erwartungen entlang der Wertschöpfungskette einbrin-

gen: Um die Interessen von Beschäftigen umfassend zu 

schützen, sollten sich Betriebsräte dafür einsetzen, dass 

sich das Unternehmen zur Einhaltung relevanter The-

men zum Arbeitnehmerschutz entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette verpflichtet. Grundsatzerklärungen 

sollen nicht nur Außen- und Geschäftsbeziehungen des 

Unternehmens mit Zulieferern, Auftragnehmern, Ver-

tragspartnern fokussieren, sondern explizit auch Erwar-

tungen zur Einhaltung der Menschenrechte im eigenen 

Geschäftsbereich festhalten. 

Konsultation von Beschäftigten und deren Interessen-

vertretungen fördern: Betriebsräte sollten fordern oder 

konkret daran mitarbeiten, dass Arbeitnehmervertretun-

gen bei der Entwicklung der Grundsatzerklärung hinzu-

gezogen werden. Dies gilt nicht nur für Beschäftigte im 

eigenen Unternehmen, sondern auch für relevante Inter-

essengruppen in der Wertschöpfungskette. Dazu kann der 

Betriebsrat beispielsweise Kontakt zu lokalen Arbeitneh-

mervertretungen in der Wertschöpfungskette herstellen, 

ggf. unter Hinzuziehung der (internationalen) Gewerk-

schaftsstrukturen sowie bei Konsultationsgesprächen an-

wesend sein und vermitteln.

Relevante Rahmenwerke für Beschäftigte einbringen: 

Damit die Rechte der Beschäftigten angemessen berück-

sichtigt werden, kann der Betriebsrat fordern oder konkret 

daran mitarbeiten, dass die Grundsatzerklärung spezifi-

sche Rahmenwerke nennt, die für Beschäftigte relevant 

sind. Dies sind mindestens die ILO-Kernarbeitsnormen 

und der internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Rechte.

Bei Beschreibung des Verfahrens: Arbeitnehmervertretun-

gen in der Steuerungsstruktur verankern: Bei Unternehmen, 

die unter das LSG fallen oder sich freiwillig entscheiden, in 

ihrer Grundsatzerklärung Verfahren zu beschreiben, wie 

sie menschenrechtliche Sorgfalt umsetzen, sollte der Be-

triebsrat sich auf jeden Fall einbringen. Betriebsräte sollten 

darauf dringen, von Anfang an im Prozess der menschen-

rechtlichen Sorgfalt verankert zu sein und dies bereits in der 

Grundsatzerklärung festzuhalten. Für weitere Informationen, 

wie sich Arbeitnehmervertretungen in der Steuerungsstruk-

tur verankern sollten, siehe Kapitel C.3.2.
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Aktive Kommunikation der Grundsatzerklärung beein-

flussen: Der Betriebsrat sollte fordern, dass er angemes-

sen über die Grundsatzerklärung informiert wird und sich 

dafür einsetzen, dass Beschäftigte im Unternehmen und 

in der Wertschöpfungskette sowie arbeitnehmerrelevan-

te Interessensgruppen aktiv und angemessen über die 

Grundsatzerklärung informiert werden. Dies kann er über 

seine Kontakte unterstützen, indem er Anspruchsgruppen 

aktiv über die Grundsatzerklärung informiert. Die Wirk-

samkeit der Kommunikation an die Belegschaft sollte der 

Betriebsrat regelmäßig überprüfen.
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2. Risikoanalyse & Folgenabschätzung

Wie ermittelt ein Unternehmen potenzielle und tatsächliche Auswirkungen seines Handelns auf die 

Menschenrechte?

54  VN-Leitprinzip Nr. 18.
55  Vgl. Kapitel B.1.
56  Beispielsweise bezieht sich das LkSG auch auf spezifische „umweltbezogene Risiken“, beispielsweise in Bezug auf Quecksilber oder 

gefährliche Abfälle (§ 2 Absatz 3).
57  Klassifiziert nach dem englischen tier (deutsch: Ebene oder Rang) die Struktur in der Lieferkette: Tier 1 (erste Ebene) 

bezeichnet die unmittelbaren Lieferanten, mit Tier 2 bis Tier „n“ werden mittelbare (nachgelagerte) Lieferantenebenen 
bezeichnet.                                                                                                                                      

58  Vgl. Kapitel C.1.

Mit der Risikoanalyse soll ein Unternehmen Risiken 

und nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrech-

te entlang seiner Liefer- und Wertschöpfungskette 

analysieren. Schwerwiegende Risiken werden in men-

schenrechtlichen Folgenabschätzungen genauer ana-

lysiert. Die Risiken werden nach ihrem Schweregrad für 

potenziell Betroffene identifiziert und priorisiert. Auf 

dieser Grundlage können angemessene Maßnahmen 

ergriffen werden.

2.1 Risikoanalyse 

Worum geht es?

Die Geschäftsführung trägt die Verantwortung, dass das 

Unternehmen „tatsächliche oder potenzielle negative 

Auswirkungen auf die Menschenrechte, in die es entweder 

durch ihre eigenen Aktivitäten oder durch ihre Geschäfts-

beziehungen verwickelt ist, identifiziert und bewertet.“54 

Gemäß der VN-Leitprinzipien und der OECD-Leitsätze 

sollte eine Risikoanalyse die folgenden grundlegenden 

Anforderungen erfüllen:

Grundlegende Anforderungen an eine Risikoanlyse

Berücksichtigung aller Menschenrechte: Wie in Kapitel B.1.1 

beschrieben, können Unternehmen potenziell Auswirkun-

gen auf nahezu alle Menschenrechte haben. Folglich sollte 

eine Risikoanalyse alle international anerkannten Menschen-

rechte beachten, die die wichtigsten internationalen Rah-

menwerke darlegen.55 Daneben sind gegebenenfalls auch 

weitere, gesetzlich geforderte umweltbezogene Risiken zu 

berücksichtigen.56

Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette: Risi-

koanalysen sollten die gesamte vor- und nachgelagerte 

Wertschöpfungskette sowie das eigene Unternehmen 

miteinschließen. Dies ist nicht für alle Unternehmen intuitiv, 

weil im Lieferkettenmanagement häufig im Bereich unmit-

telbarer Zulieferer (Tier 1)57 gearbeitet wird und nur punktuell 

auf Stufe Tier 2. Zudem liegen häufig nur spärliche Informa-

tionen zur Lieferkette vor. Für eine Risikoanalyse muss man 

jedoch nicht detaillierte Informationen über die gesamte 

Wertschöpfungskette haben. Bei Wissenslücken können 

Annahmen getroffen werden (zum Beispiel über allgemein 

bekannte, rohstoffspezifische Risiken) und mit der Zeit neue 

Kenntnisse in weitere Risikoanalysen einfließen. Eine ver-

einfachte Darstellung der Wertschöpfungskette ist hilfreich, 

wie das Beispiel auf Seite 31 verdeutlicht. Informationen, 

die über Beschwerdemechanismen an das Unternehmen 

herangetragen werden, sollten ebenfalls in die Risikoanalyse 

einbezogen werden.

Berücksichtigung aller potenziell betroffenen Personen: 

Bei traditionellen Risikoanalysen stehen meist die mate-

riellen Risiken für das Unternehmen im Fokus. Bei einer 

menschenrechtlichen Risikoanalyse müssen hingegen die 

Risiken für potenziell betroffene Personen (Rechteinhaber) 

im Fokus stehen. Deshalb sollte eine menschenrechtliche 

Risikoanalyse alle Stakeholder entlang der Wertschöpfungs-

kette berücksichtigen, die potenziell von negativen men-

schenrechtlichen Auswirkungen betroffen sein könnten. 

Konsultation von internen und externen Fachleuten: Wie 

die Grundsatzerklärung58 sollten sich auch Risikoanalysen 

auf internes und/oder externes Fachwissen zum Thema 

Menschenrechte stützen.

Priorisierung der schwerwiegendsten Risiken: Es sollen die 

schwerwiegendsten Risiken entlang der Wertschöpfungs-

kette identifiziert werden. Um sie zu erkennen, muss der Fo-

kus auf das Risiko für die potenziell betroffenen Menschen 

und nicht auf Risiken für das Unternehmen gelegt werden. 

Für eine angemessene Priorisierung der Themen sind ihr 

„Schweregrad“ und die „Einflussmöglichkeit“ des Unterneh-

mens wichtige Kriterien. Abbildung 7 zeigt eine Einordnung 

von Risiken anhand dieser Faktoren.

Wiederholung und regelmäßige Analysen: Risikoanalysen 

sollten regelmäßig sowie bei veränderten Bedingungen 

durchgeführt werden, da sich sowohl die Wertschöpfungs-

kette als auch spezifische Risiken und Kontexte verändern 

können. Dies gilt besonders dann, wenn eine neue Tätigkeit, 

ein neues Geschäftsfeld oder neue Geschäftsbeziehungen 

entwickelt werden. Auch bei Zusammenschlüssen und 

Übernahmen oder sich stark verändernden Kontexten, bei-

spielsweise durch politische Entwicklungen oder Konflikte in 

einem Land, sind spezifische Risikoanalysen angebracht.
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Hinweis zum LkSG59

59  Für Unternehmen, die unter das LkSG fallen (vgl. Kapitel B.2.1 für den Geltungsbereich des LkSG).
60  Vgl. Kapitel C.2.2.
61  Vgl. Kapitel C.3.1.

Gemäß LkSG ist die Risikoanalyse „einmal im Jahr sowie 

anlassbezogen durchzuführen, wenn das Unterneh-

men mit einer wesentlich veränderten oder wesentlich 

erweiterten Risikolage in der Lieferkette rechnen muss, 

etwa durch die Einführung neuer Produkte, Projekte oder 

eines neuen Geschäftsfeldes.“ (§ 5 Absatz 4)

Beispiel: Identifizieren von Risiken entlang der Wertschöpfungskette

• Fiktive Firma: Phantasie-Pharm, Hauptsitz in Deutsch-

land, Beschäftigte: 8.000 in D, 68.000 weltweit, eigene 

Tochterunternehmen und direkte Zulieferer in Indien, 

viele Rohstoffe, wahrscheinlich aus China, weltweiter 

Vertrieb. 

• Branche: Pharmazeutika

• Ziel: eine erste Risikoanalyse durchführen. 

• Herausforderung: verzweigte Wertschöpfungskette, 

viele verschiedene Geschäftsbereiche und häufig nur 

Wissen über direkte Zulieferer. Überforderung, wie da 

eine Risikoanalyse gemacht werden kann, ohne den 

Überblick zu verlieren.

• Lösung: eine übergeordnete, vereinfachte Darstel-

lung der Wertschöpfungskette nutzen, die alle wich-

tigen vor- und nachgelagerten Elemente abdeckt. 

Entlang dieser die potenziellen Risiken erfassen und 

die schwerwiegendsten Risiken analysieren (siehe 

Tabelle 4).

• Nächste Schritte: Folgenabschätzung vor Ort für 

schwerwiegendste Risiken60 und risikobasierte Maß-

nahmen.61
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Arbeitsbedingungen  
(Arbeitszeiten, Löhne, Zwangsarbeit)

Versammlungsfreiheit und
Recht auf Tarifverhandlungen

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Diskriminierung (inkl. sexuelle Belästigung und 
 Gewalt am Arbeitsplatz)

Umweltschäden mit Auswirkungen auf die 
Menschenrechte (z. B. Wasserverschmutzung, 
CO2-Emissionen)

Zugang zu Arzneimitteln

Rechte von Kindern

Produktsicherheit

Bestechung und Korruption

Tabelle 4: Exemplarische Wertschöpfungskette mit Risiken (Einschätzung des Schweregrads) 

Schweregrad Hoch Mittel Gering



Stiftung Arbeit und Umwelt der IG BCE32

Abbildung 7: Identifizieren der schwerwiegendsten Risi-

ken, basierend auf Schweregrad und Einflussmöglichkeit

Bestimmung des Schweregrades basierend auf: 

Ausmaß: Wie stark wird ein Menschenrecht verletzt/einge-

schränkt? 

Umfang: Wie viele Personen sind betroffen?

Wiedergutmachung/Unumkehrbarkeit: Kann die Auswir-

kung rückgängig gemacht werden? In welcher Zeit?

Schwerste Auswirkungen: katastrophale oder irreparable 

Einschränkungen der Lebensqualität, wie zum Beispiel 

Todesfall oder tödliche Erkrankung, schwerste Formen 

von Kinderarbeit oder Zwangsarbeit. 

Mittelschwere Auswirkungen: substanzielle Auswirkung 

auf die Lebensqualität des Individuums, die aber mit einem 

bestimmten Aufwand wieder gut gemacht werden kön-

nen. Dazu zählen zum Beispiel substanzielle, aber heilbare 

Krankheiten und Verletzungen, Diskriminierung und Mob-

bing, Verletzungen des Rechts auf Versammlungsfreiheit, 

Verletzungen der Privatsphäre, anhaltende und exzessive 

Überstunden und Korruption. 

Bestimmung der Einflussmöglichkeit: Wieviel Einfluss 

das Unternehmen auf die Verhinderung oder Behebung 

der Auswirkung hat, hängt davon ab, ob es die Praktiken 

des Akteurs ändern kann, der einen Schaden verursacht. 

Häufig ist die Einflussmöglichkeit im eigenen Unterneh-

men am höchsten und nimmt in der Wertschöpfungsket-

te zunehmend ab. Geringe Einflussmöglichkeit entlastet 

das Unternehmen nicht von der Verantwortung, aktiv zu 

werden (vor allem bei schwerwiegenden Risiken), sie kann 

aber die Art der Maßnahme beeinflussen (zum Beispiel 

kann eine Maßnahme zur Erhöhung der Einflussmöglich-

keit gestartet werden, etwa durch eine Kooperation mit 

anderer Kundschaft des gleichen Lieferanten).

Was kann ich tun? 

Beispielhafte kritische Fragen, die Betriebsräte zur Risikoanalyse stellen können:

• Welche Themen analysiert unser Unternehmen in der 

Risikoanalyse? Gibt es Risiken für Beschäftigte, die 

nicht analysiert werden?

• Was sind laut der Risikoanalyse die schwerwiegends-

ten Risiken für Beschäftigte im eigenen Unternehmen 

und in der Wertschöpfungskette? Wie wurde der 

Schweregrad dieser Auswirkungen (Ausmaß, Umfang, 

Wiedergutmachung) ermittelt (vgl. Abbildung 7)? Was 

ist die jeweilige Einflussmöglichkeit unseres Unterneh-

mens?

• Wie werden Risiken für Beschäftigte und deren Be-

dürfnisse analysiert? Werden beispielsweise Beschäf-

tigte und deren Interessenvertretung konsultiert?

• Wie häufig werden Risiken für Beschäftigte analysiert? 

Findet dies auch bei Übernahmen, neuen Geschäfts-

feldern, neuen Geschäftsbeziehungen und Aktivitäten 

in neuen Ländern statt?

Hinweis: Betriebsräte sollten sich jeweils fragen, ob die 

Herangehensweise des Unternehmens angemessen ist 

und gegebenenfalls weiter nachhaken, Forderungen 

stellen und aktiv zu einzelnen Punkten Input geben oder 

mitarbeiten. 

Aktiv mitarbeiten und Wissen zu Risiken teilen: Betriebsrä-

te sind eine wichtige Informationsquelle für Unternehmen, 

da sie Risiken in Bezug auf Beschäftigte kennen. Um aktiv 

zur Risikoanalyse beizutragen, sollte der Betriebsrat sein 

Wissen zu Menschenrechtsrisiken mit Bezug auf die Inte-

ressen von Beschäftigten einbringen. Darüber hinaus sollte 

sich der Betriebsrat aktiv mit möglichen Risiken der eige-

nen Wertschöpfungskette auseinandersetzen und gegebe-

nenfalls entsprechend weiterbilden. Der CSR Risiko-Check 

(siehe „Weiterführende Ressourcen“) kann hierbei ein erster 

Einstieg sein.

Abbildung X: Schweregrad
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Weiterführende Ressourcen
CSR Risiko-Check
Der CSR Risiko-Check richtet sich an Unternehmen, die aus 
dem Ausland importieren oder im Ausland Produktions-
stätten haben. Mit der Beantwortung von zwei Fragen lässt 
sich abschätzen, welche internationalen CSR-Risiken mit 
diesen Geschäftsaktivitäten zusammenhängen und welche 
Möglichkeiten es gibt, diese Risiken zu managen. Dies kann 
als ein erster Einstieg in das Thema Risikoanalyse genutzt 
werden, ersetzt aber keine eigenständige Risikoanalyse.  
https://www.mvorisicochecker.nl/de

Berücksichtigung von Risiken für Beschäftigte fördern 

und mit anderen Gewerkschaften zusammenarbeiten: 

Der Betriebsrat sollte sich dafür einsetzen, dass die Risi-

koanalyse sämtliche relevanten Bereiche für Beschäftigte 

entlang der Wertschöpfungskette abdeckt. Für die Ana-

lyse möglicher Risikofelder in verschiedenen Geschäfts-

bereichen, bei der Produktion sowie an verschiedenen 

Standorten sollten jeweils die relevanten Beschäftigten 

und Betriebsräte miteinbezogen werden, da dies sowohl 

die Aussagekraft der Risikoanalyse als auch ihre interne 

und externe Glaubwürdigkeit erhöht.62 Damit Betroffene 

mehr berücksichtigt werden, empfiehlt sich auch ein re-

gelmäßiger Austausch mit Arbeitnehmervertretungen aus 

Zulieferunternehmen. 

62  Vgl. auch den Berliner CSR-Konsens, welcher ebenfalls die Notwendigkeit verdeutlicht, Gewerkschaften und Betriebsräte an der 
Umsetzung von menschenrechtlicher Sorgfalt zu beteiligen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2018).

63  Vgl. auch Stiftung Arbeit und Umwelt der IG BCE 2019 sowie Kapitel A.3.[IV] zu globalen Rahmenvereinbarungen.
64  Vgl. Abbildung 7.
65  Vgl. Kapitel C.2.1 zur Risikoanalyse.

Wo möglich, sollten Betriebsräte auch mit anderen natio-

nalen und globalen Gewerkschaften sprechen und mit ih-

nen zusammenarbeiten, um den Druck auf Unternehmen 

zur Durchführung einer Risikoanalyse und Berücksichti-

gung von Arbeitnehmerrechten zu erhöhen. Ein solcher 

Austausch im transnationalen Kontext erfordert allerdings 

entsprechende Kommunikations- und Kooperations-

strukturen zwischen Arbeitnehmervertretungen.63

Angemessene Priorisierung beeinflussen: Der Be-

triebsrat sollte sich dafür einsetzen, dass die Risiken für 

Beschäftigte angemessen nach Schweregrad und Ein-

flussmöglichkeit64 bewertet werden und die Priorisie-

rung der schwerwiegendsten Themen aus der Sicht von 

Arbeitskräften nachvollziehbar ist. Dazu sollte er die Ri-

sikoanalyse überprüfen, gegebenenfalls Erklärungen oder 

Nachbesserungen fordern und seinen fachlichen Input 

zur angemessenen Priorisierung der Risiken geben.

2.2 Menschenrechtliche Folgenabschätzung. 

Worum geht es?

Um tiefer gehende Informationen zu potenziellen und 

tatsächlichen Auswirkungen, die in einer Risikoanalyse 

identifiziert wurden, zu sammeln, sollten Unternehmen 

menschenrechtliche Folgeabschätzungen durchführen.

Grundlegende Anforderungen an eine menschenrechtliche Folgenabschätzung

Für eine menschenrechtliche Folgenabschätzung gelten 

dieselben grundlegenden Anforderungen wie bei der 

Risikoanalyse.65 Zudem sind auch die folgenden zusätz-

lichen Anforderungen relevant:

Untersuchen der Ursachen für tatsächliche und poten-

zielle Auswirkungen: Hauptziel einer Folgenabschätzung 

ist die Erforschung der grundlegenden Ursachen („root 

causes“) für tatsächliche und potenzielle Auswirkungen 

und ein besseres Verständnis für die Situation vor Ort.

Direkter Austausch mit Betroffenen: Die Einbindung von 

potenziell betroffenen Menschen (Rechteinhabern) ist 

ein wesentlicher Bestandteil einer menschenrechtlichen 

Folgenabschätzung. Relevante zivilgesellschaftliche Or-

ganisationen, Gewerkschaften, Regierungsvertretungen 

und Forscher*innen, sowohl auf lokaler Ebene als auch 

auf regionaler/internationaler Ebene, können helfen, 

diesen direkten Austausch zu verwirklichen.

Einbindung von Geschäftspartner*innen: Bei einer 

Folgenabschätzung werden nicht nur die betroffenen 

Stakeholder konsultiert, sondern es wird auch direkt mit 

Geschäftspartner*innen vor Ort zusammengearbeitet. 

Damit steigt das Verständnis der Situation vor Ort. Zu-

dem vereinfacht ein gemeinsamer Prozess die weitere 

menschenrechtliche Auseinandersetzung mit Geschäfts-

partner*innen, beispielsweise, wenn es um die Entwick-

lung und Umsetzung von Maßnahmen geht.

Eng verknüpft mit der Wertschöpfungskette des 

Unternehmens: Eine Folgenabschätzung beschreibt 

potenzielle und tatsächliche Probleme des betrachte-

ten Unternehmens und nicht generische Risiken (Land, 

Sektor usw.). Bei reiner Schreibtischforschung ist dies nur 

schwer möglich.
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Was kann ich tun? 

66  Für Unternehmen, die unter das LkSG fallen (vgl. Kapitel B.2.1 für den Geltungsbereich des LkSG).

Um menschenrechtliche Folgenabschätzungen positiv 

zu beeinflussen, spielen Arbeitnehmervertretungen eine 

wichtige Rolle. Folgende Handlungsmöglichkeiten bieten 

sich dafür an:

Beispielhafte kritische Fragen, die Betriebsräte zur Folgenabschätzung stellen können:

•	 Gibt es menschenrechtliche Folgeabschätzungen zu 

Risiken, die für Beschäftigte relevant sind? Was sind die 

wichtigsten Ergebnisse?

•	 Wie werden die Folgeabschätzungen durchgeführt? 

Finden menschenrechtliche Folgeabschätzungen im 

direkten Austausch mit Beschäftigten und deren Inter-

essenvertretungen statt?

Hinweis: Betriebsräte sollten sich jeweils fragen, ob die 

Herangehensweise des Unternehmens Sinn macht und 

gegebenenfalls weiter nachhaken, Forderungen stellen 

und aktiv zu einzelnen Punkten Input geben oder mit-

arbeiten.

Aktiv mitarbeiten und mit lokalen Gewerkschaften zu-

sammenarbeiten: Um dazu beizutragen, dass die Interes-

sen von Beschäftigten genügend berücksichtigt werden, 

sollte der Betriebsrat aktiv an Folgenabschätzungen mit-

arbeiten und fachlichen Input geben. So kann er bei-

spielsweise Konsultationen mit vorbereiten und vor Ort 

anwesend sein, um zu beeinflussen, dass gezielt Infor-

mationen zu Themen gesammelt werden, die für Be-

schäftigte relevant sind. Bei Folgeabschätzungen am 

eigenen oder an anderen Standorten sowie bei Liefe-

ranten in der Wertschöpfungskette sollten Mitglieder der 

Arbeitnehmervertretung mit Beschäftigten sowie – falls 

vorhanden – Gewerkschaften vor Ort oder anderen re-

levanten Interessenvertretungen wie zivilgesellschaft-

lichen Organisationen in den aktiven Austausch treten. 

Mit ihrem Wissen können Betriebsräte häufig sehr schnell 

einschätzen, wie beispielsweise die Mitarbeitenden vor 

Ort behandelt werden und somit zu einer soliden Folge-

abschätzung beitragen. 

 

 Hinweis zum LkSG66

Der Begründungstext des LkSG beschreibt, dass die not-

wendigen Konsultationen im Risikomanagement auch 

Gespräche mit den Gewerkschaften voraussetzen, um 

Informationen über ihre Interessen und die menschen-

rechtlichen Situation zu erlangen. Betriebsräte können 

sich hierauf berufen, um Austausch zwischen Unterneh-

men und Gewerkschaften zum Thema menschenrecht-

licher Sorgfalt zu fördern.

Direkten Austausch mit Beschäftigten und Arbeitneh-

mervertretungen fördern: Der Betriebsrat sollte dazu 

beitragen, dass in der Folgenabschätzung möglicher-

weise betroffene Beschäftigte oder deren legitime Ver-

treter*innen angemessen konsultiert werden. So kann 

er sich dafür einsetzen, dass sowohl im eigenen Unter-

nehmen als auch innerhalb der Wertschöpfungskette 

alle potenziell relevanten Themen mit Bezug zu den Be-

schäftigten Beachtung finden und entsprechender Aus-

tausch mit Arbeitnehmervertretungen stattfindet. Dem 

risikobasierten Ansatz des Sorgfaltsprozesses entspre-

chend sollte insbesondere beachtet werden, dass die 

Folgenabschätzung auf diejenigen Anspruchsgruppen 

fokussiert, die potenziell am stärksten von einer nega-

tiven menschenrechtlichen Auswirkung betroffen sind. 

Wo Kontakt zu Beschäftigten in der tieferen Wertschöp-

fungskette aufgrund fehlender Informationen erschwert 

ist, kann er sich dafür einsetzen, dass zumindest regel-

mäßiger Austausch mit Arbeitnehmervertretungen aus 

Zulieferbetrieben stattfindet.
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3. Maßnahmen & Wirksamkeitskontrolle

Wie identifiziert und implementiert ein Unternehmen effektive, risikobasierte Maßnahmen zur Prävention, 

Beendigung oder Milderung negativer Auswirkungen? Wie bettet ein Unternehmen die menschenrechtliche 

Sorgfaltsprüfung in existierende Geschäftsabläufe ein? Wie überprüft ein Unternehmen die Wirksamkeit der 

getroffenen Maßnahmen?

67  Vgl. Kapitel C.5.2 zur Abhilfe.
68  Kapitel C.2 enthält auf Seite 31 ein Beispiel zur Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette.
69  Vgl. Abbildung 7.
70  OECD 2018.

Natürlich soll ein Unternehmen es nicht bei einer Grund-

satzerklärung und der Analyse von Risiken belassen, 

sondern auch Maßnahmen treffen, um identifizierten  

nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen zu be-

gegnen und die Grundsatzerklärung im eigenen Unterneh-

men zu verankern und einzubetten. 

Es kann zwischen zwei grundsätzlichen Arten von Maß-

nahmen unterschieden werden: Maßnahmen, um spezi-

fischen menschenrechtlichen Auswirkungen zu begegnen 

(themenspezifisch) und Maßnahmen zur Einbettung der 

menschenrechtlichen Sorgfalt im eigenen Unternehmen 

(prozessorientiert). Um zu überprüfen, ob die getroffe-

nen Maßnahmen den gewünschten Effekt haben, sollten 

Unternehmen regelmäßig eine Wirksamkeitsüberprüfung 

durchführen.

3.1 Risikobasierte Maßnahmen, um nachteiligen 

Auswirkungen zu begegnen. 

Worum geht es?

Aufbauend auf der Analyse und Priorisierung der schwer-

wiegendsten Risiken (siehe Kapitel C.2), müssen Unterneh-

men risikobasierte Maßnahmen treffen. Dabei gelten die 

folgenden international grundlegenden Anforderungen:

Grundlegende Anforderungen an risikobasierte Maßnahmen 

Berücksichtigung der Art der Auswirkung: Potenzielle 

nachteilige Auswirkungen müssen verhindert (Prävention) 

und gemildert (Mitigation) werden; tatsächliche Auswirkun-

gen, die bereits eingetreten sind, müssen behoben und/

oder wiedergutgemacht (Abhilfe)67 werden.

Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette: 

Maßnahmen sollten entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette entwickelt werden (vor- und nachgelagert) 

sowie das eigene Unternehmen miteinschließen.68

Berücksichtigung von Einflussmöglichkeit und Grad der 

Beteiligung (vgl. Abbildung 8): Welche Maßnahmen zur 

Behebung einer negativen Auswirkung geeignet sind, hängt 

maßgeblich davon ab, wie eng die Geschäftstätigkeit des 

Unternehmens mit der Auswirkung verbunden ist (Grad der 

Beteiligung) und wieviel Einfluss das eigene Unternehmen 

auf die Verhinderung oder Behebung der Auswirkung hat. 

Ein Unternehmen kann auf drei Arten mit einer negativen 

Auswirkung in Verbindung gebracht werden. Es kann a) 

eine Auswirkung direkt durch seine eigene Geschäftstätig-

keit verursachen; b) gemeinsam mit anderen Akteuren zu 

einer Auswirkung beitragen; c) über seine Geschäftsbe-

ziehungen mit einer Auswirkung verbunden sein. Die Art 

der Maßnahme hängt davon ab, wie groß die Fähigkeit des 

Unternehmens ist, eine Änderung der Praktiken des Akteurs 

zu bewirken, der einen Schaden verursacht (Einflussmög-

lichkeit). Ist die Einflussmöglichkeit gering, bietet es sich 

an, mit anderen zusammenzuarbeiten und beispielsweise 

Brancheninitiativen zu nutzen, um gemeinsam die Einfluss-

möglichkeit zu erhöhen (siehe Tabelle 5).

Konsultation von internen und externen Fachleuten: Je 

komplexer eine Situation und je höher der Schweregrad69 

einer negativen Auswirkung, desto mehr sollten Maß-

nahmen auf internes und/oder externes Fachwissen zum 

Thema Menschenrechte gestützt sein. 

Abbildung 8: Maßnahmen zur Prävention, Beendigung oder Minderung unter Berücksichtigung von Einflussmög-

lichkeit und Grad der Beteiligung70
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Hinweis zum LkSG71 

71  Für Unternehmen, die unter das LkSG fallen (vgl. Kapitel B.2.1 für den Geltungsbereich des LkSG).

Stellt ein Unternehmen im Rahmen der Risikoanalyse ein 

Risiko fest, muss es unverzüglich Präventionsmaßnah-

men (§ 6) ergreifen:

• Diese umfassen das Verabschieden einer Grundsatz-

erklärung über seine Menschenrechtsstrategie sowie 

Maßnahmen im eigenen Geschäftsbereich wie auch 

gegenüber unmittelbaren Zulieferern. 

• Hat das Unternehmen tatsächliche Anhaltspunkte für 

eine mögliche Verletzung bei mittelbaren Zulieferern 

(§ 9), hat es anlassbezogen angemessene Präventions-

maßnahmen gegenüber dem Verursacher umzusetzen. 

Das LkSG nennt auch einige spezifische Präventions-

maßnahmen im Bereich verantwortungsvolle Beschaf-

fung & Lieferantenmanagement:

• Geeignete Beschaffungsstrategien und Einkaufsprak-

tiken im eigenen Geschäftsbereich verankern, durch 

die Risiken verhindert oder minimiert werden können 

(§ 6 Absatz 3).

• Menschenrechts- und umweltbezogene Erwartungen 

bei der Auswahl der unmittelbaren Zulieferer berück-

sichtigen (§ 6 Absatz 4).

• Vertragliche Zusicherung der unmittelbaren Zulieferer 

einholen, dass die menschenrechts- und umweltbe-

zogenen Erwartungen erfüllt werden (§ 6 Absatz 4).

• Schulungen und Weiterbildungen für unmittelbare 

Zulieferer zur Durchsetzung dieser vertraglichen Zu-

sicherungen durchführen (§ 6 Absatz 4).

• Angemessene Kontrollmechanismen vertraglich mit 

unmittelbaren Zulieferern vereinbaren und risikoba-

siert durchführen (§ 6 Absatz 4).

• Bei Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte über mögli-

che Verletzungen durch mittelbare Zulieferer anlass-

bezogene Kontrollmaßnahmen implementieren und 

Zulieferer bei der Vorbeugung und Vermeidung von 

Risiken unterstützen (§ 9 Absatz 3). 

Typische Maßnahmen je nach Einflussmöglichkeit Beispiele für Maßnahmen mit Bezug auf die Rechte von Beschäftigten
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Einflussnahme auf die Politik Eintreten für nachhaltige Geschäftspraktiken in Wirtschaftsverbänden 
und Brancheninitiativen, z. B. bei relevanten Regierungsstellen in 
Produktionsländern.

Sensibilisierung und  
Bewusstseinsbildung

Organisieren von Workshops oder Schulungen; verteilen oder 
entwickeln von Informationsmaterial und Kampagnen, um 
Probleme und Lösungen zu diskutieren und das Bewusstsein für 
Menschenrechte, beispielsweise im eigenen Sektor, zu schärfen.

Kooperation und  
Förderung von Dialog

Beitritt zu und Zusammenarbeit mit Multi-Stakeholder-Initiativen (MSI) 
und Brancheninitiativen; Aufbau und Förderung des Dialogs zwischen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen und dem Privatsektor.
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Geschäftspartner  
Due Diligence

Sammlung und Austausch von Good-Practice-Beispielen 
für Lieferantenkodizes und ethische Einkaufsprinzipien 
in Multi-Stakeholder-Initiativen; Zusammenarbeit mit 
anerkannten Zertifizierungssystemen zur Integration von 
Menschenrechtskriterien; Entwicklung und Umsetzung von 
Lieferantenkodizes, Durchführung regelmäßiger Lieferantenbesuche.

Schulungen von  
Geschäftspartnern

Entwicklung und Durchführung von Schulungen für Lieferanten und 
andere Geschäftspartner.
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 H
O

C
H Produktentwicklung Entwicklung von Richtlinien für eine verantwortungsvolle 

Produktentwicklung; Zusammenarbeit mit Label-Organisationen zur 
Beschaffung von nachhaltigen Rohstoffen.

Anpassung der  
Einkaufspraxis

Entwicklung von Kriterien für verantwortungsvolle Einkaufspraktiken 
(z. B. durch Auftragsänderungen, Zahlungsbedingungen, 
Preisgestaltung), einschließlich der Schaffung von Anreizen für gute 
Praktiken, der Einhaltung fairer Preise und der Aufnahme unethischer 
Lieferanten in die schwarze Liste.

Interne Schulungen Entwicklung und Durchführung von Schulungen für Einkauf, 
Vertrieb/Marketing, Personalwesen und andere Abteilungen und 
Funktionen, die für die Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfalt 
relevant sind.

Tabelle 5: Beispiele für Maßnahmen, um nachteiligen Auswirkungen zu begegnen
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In Tabelle 5 werden einige Beispiele für mögliche Maß-

nahmen unter Berücksichtigung der Einflussmöglichkeit 

aufgezeigt. Was eine angemessene Maßnahme ist, muss 

im Einzelfall betrachtet werden. 

72  Vgl. Abbildung 7.
73  Vgl. auch Kapitel C.5 zum Beschwerdemechanismus.

Was kann ich tun?

Um effektive, risikobasierte Maßnahmen zur Prävention, 

Beendigung oder Milderung negativer Auswirkungen mit 

Bezug auf Beschäftigte konkret zu unterstützen, kann der 

Betriebsrat von den folgenden Handlungsmöglichkeiten 

Gebrauch machen: 

Beispielhafte kritische Fragen, die Betriebsräte zu risikobasierten Maßnahmen stellen können:

•	 Zu welchen Risiken, die in der Risikoanalyse und/oder 

Folgeabschätzung analysiert wurden, hat das Unter-

nehmen Maßnahmen im Sinne der Beschäftigten 

eingeleitet? 

•	 Wurden bezüglich der Maßnahmen für Beschäftigte 

intern oder extern Fachleute beigezogen? Wurden die 

Maßnahmen unter Einbezug von Beschäftigten und/

oder deren Interessenvertretungen entwickelt?

•	 Sind durch geplante Maßnahmen Mitbestimmungs-

rechte betroffen oder eingehalten worden, beispiels-

weise bei Qualifizierungen?

Hinweis: Betriebsräte sollten sich jeweils fragen, ob die 

Herangehensweise des Unternehmens sachgerecht ist 

und gegebenenfalls weiter nachhaken, Forderungen 

stellen und aktiv zu einzelnen Punkten Input geben oder 

mitarbeiten.

Aktiv mitarbeiten und als Informationsquelle dienen: Der 

Betriebsrat sollte sich bei der Entwicklung von Maßnahmen 

zu den Rechten von Beschäftigten konkret einbringen und 

fachlichen Input geben. Je komplexer eine Situation und je 

höher der Schweregrad72 einer negativen Auswirkung für 

Beschäftigte ist, desto wichtiger ist es, dass Arbeitnehmer-

vertretungen sich aktiv bei der Entwicklung von Maßnah-

men einbringen, da diese grundsätzlich auf internes und/

oder externes Fachwissen gestützt sein sollten. 

Wo der Betriebsrat über Wissen verfügt, das bei der Um-

setzung einer Maßnahme zu einem bestimmten Themen-

bereich hilfreich ist, kann er auch bei der Durchführung 

von Maßnahmen mitwirken. Beispiele dafür sind die Mit-

wirkung an Schulungen oder Gespräche mit Beschäftig-

ten als Vertrauensperson.

Sinnhaftigkeit von Maßnahmen überprüfen und beein-

flussen: Betriebsräte können häufig gut einschätzen, 

welche Maßnahmen Sinn machen und aus Sicht der 

Betroffenen tatsächlich Wirkung erzielen. Sie sollten 

deshalb fragen, mit welche Maßnahmen das Unterneh-

men die in der Risikoanalyse und/oder Folgenabschät-

zung identifizierten und priorisierten Risiken angehen 

möchte. Dabei sollten sie auch im Blick haben, welche 

unbeabsichtigten Folgen konkrete Maßnahmen auf Be-

schäftigte (und deren Angehörige) in der Wertschöp-

fungskette haben könnten und gegebenenfalls dafür 

sorgen, dass solche Auswirkungen mit entsprechen-

dem Fachwissen evaluiert werden.

Einbezug der Interessen von Beschäftigten und deren 

Interessenvertretungen fördern: Um wirkungsorientierte 

Maßnahmen zu entwickeln, sollte der Betriebsrat sich da-

für einsetzen, dass beispielsweise lokale Gewerkschaften 

und Arbeitnehmervertretungen bei der Erarbeitung und/

oder Durchführung von Maßnahmen einbezogen werden. 

Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungsket-

te fördern: Der Betriebsrat sollte sich dafür einsetzen, 

dass das Unternehmen auf eingegangene Beschwerden73 

von Beschäftigten sowie auf in der Risikoanalyse oder an-

derweitig identifizierte Risiken für die Beschäftigten in der 

Wertschöpfungskette reagiert und angemessene Maßnah-

men umsetzt. Das gilt für die Interessen von Beschäftigten 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
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3.2 Maßnahmen zur Einbettung im eigenen Unternehmen. 

Worum geht es?

74  Vgl. Kapitel C.1.

Damit die in der Grundsatzerklärung beschriebenen 

Verpflichtungen und Prozesse auch tatsächlich um-

gesetzt werden, ist es wichtig, dass sie im gesamten 

Unternehmen und in den relevanten Richt- und Leitli-

nien, Politiken, Verfahren und Abteilungen eingebettet 

und verankert werden. Typische Bereiche zur Einbet-

tung sind in Abbildung 9 abgebildet.

Für die Einbettung menschenrechtlicher Sorgfalt in 

existierende Geschäftsabläufe ist es zentral, dass rele-

vante Funktionen und Abteilungen verstehen, wie sie 

Einfluss auf die menschenrechtliche Sorgfalt nehmen 

und konkret zu deren Umsetzung beitragen können. 

Für die Einbettung der menschenrechtlichen Sorgfalt 

gelten die folgenden grundlegenden Anforderungen:

Grundlegende Anforderungen an Maßnahmen zur Einbettung der menschenrechtlichen Sorgfalt

Angemessene Steuerungsstruktur und Verantwortlichkei-

ten: Eine angemessene interne Governance-Struktur ist eine 

wichtige Voraussetzung dafür, dass menschenrechtliche 

Sorgfalt effektiv in Unternehmensprozesse integriert wird. 

Dafür müssen die Rollen und Verantwortlichkeiten auf ver-

schiedenen Hierarchiestufen zugeordnet werden.

Verantwortlichkeiten für das Thema Menschenrechte und 

das Risikomanagement im Unternehmen können beispiels-

weise durch die Ernennung einer/eines Menschenrechtsbe-

auftragten gefördert werden.

Einbettung in relevante Geschäftsprozesse und Ab-

teilungen: Menschenrechtsthemen und Erkenntnisse 

zu negativen Auswirkungen sollten in relevante interne 

Geschäftsprozesse und Abteilungen integriert werden. Je 

nach Unternehmen können unterschiedliche Prozesse 

relevant sein. Häufig muss die Einkaufspraxis angepasst 

werden, damit menschenrechtliche Verantwortung in die 

Beschaffung eingebettet werden kann. Andere relevante 

Abteilungen sind Personalwesen, Produktentwicklung, 

Kundenmanagement und Marketing, internes Audit und 

Qualitätsmanagement, Lieferantenmanagement oder der 

Beschwerdemechanismus. 

Sinnvolle Anreize und Leistungsmanagement: Verfahren 

zur Ausgestaltung von finanziellen und sonstigen Leis-

tungsanreizen für Beschäftigte sollten mit den Zielen der 

Grundsatzerklärung abgestimmt sein. Ein Beispiel dafür sind 

Nachhaltigkeitskriterien in der Leistungsbeurteilung von Ein-

käufern. Keinesfalls sollten Leistungsanreize den Zielen der 

Grundsatzerklärung widersprechen, indem beispielsweise 

bei der Leistungsbeurteilung lediglich auf monetäre Ziele 

gesetzt wird. 

Angemessene Schulungen: Die Entwicklung und Durch-

führung von Schulungen für relevante Funktionen ist eine 

wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Einbettung 

menschenrechtlicher Sorgfalt. Gerade Personen, die den 

Erfolg menschenrechtlicher Sorgfalt konkret durch ihre täg-

liche Arbeit beeinflussen, sollten verstehen, wie sie genau zu 

menschenrechtlicher Sorgfalt beitragen können. Schulun-

gen und Trainings können dabei helfen, das oft als abstrakt 

wahrgenommene Konzept der menschenrechtlichen Ver-

antwortung handfest(er) zu machen. Häufig machen auch 

Schulungen für Zulieferbetriebe und andere Geschäftspart-

ner Sinn, zum Beispiel für Beschäftigte in Zulieferbetrieben 

zum Thema Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

oder Diskriminierung und sexuelle Belästigung.

Die interne Kommunikation der Grundsatzerklärung74 und 

der Politiken und Verfahren zu ihrer Umsetzung sollte klare 

Angaben zu der Rechenschaftshierarchie und dem Rechen-

schaftssystem enthalten und mit Schulungsmaßnahmen für 

Beschäftigte verbunden sein.

Einbettung in Zusammenarbeit mit Dritten: Menschen-

rechtsaspekte sollten auch explizit in der Zusammenarbeit 

mit Dritten eine Rolle spielen:

• Vorgelagerte Lieferkette: Etablierung von verantwor-

tungsvollen Beschaffungsprozessen durch die Einbettung 

von Menschenrechtsthemen in Beschaffungsentschei-

dungen und Lieferkettenmanagement.

• Nachgelagerte Lieferkette: Etablierung von verantwor-

tungsvollen nachgelagerten Geschäftsprozessen durch 

die Einbettung von Menschenrechtsthemen in Beziehun-

gen zu Geschäftspartnern, Geschäftskunden, Leistungs-

erbringern, Projektpartnern, Investoren etc. („business 

partner due diligence“).

Abbildung 9: Beispiele für Bereiche zur Einbettung menschenrechtlicher Sorgfalt im Unternehmen

Beschwerdemechanismus Lieferantenmanagement Grundsatzerklärung &  
Governance-Struktur

Kompensationsrichtlinien

Schulungen Internes Audit &  
Qualitätsmanagement

Anpassung der  
Einkaufspraxis

Kundenmanagement & 
Marketing
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75   Für Unternehmen, die unter das LkSG fallen (vgl. Kapitel B.2.1 für den Geltungsbereich des LkSG).

Durch diese und andere geeignete Maßnahmen sollte die 

Grundsatzerklärung von der Spitze des Unternehmens aus 

in all seinen Geschäftsbereichen verankert werden, damit 

die Menschenrechte nicht aus Unkenntnis oder Nichtbe-

achtung verletzt werden. Unternehmen müssen überprü-

fen, welche bestehenden Richtlinien und Prozesse einen 

Bezug zur menschenrechtlichen Sorgfalt haben (sollten) 

und welche Maßnahmen nötig sind, um die Kohärenz 

zwischen ihrer Verantwortung für die Achtung der Men-

schenrechte und den verschiedenen Politiken, die die Ge-

schäftstätigkeit leiten, zu gewährleisten.

Hinweis zum LkSG75 

Das LkSG fordert explizit Maßnahmen zur Einbettung 

der Sorgfaltspflichten im Unternehmen (§ 4 Absatz 3), 

insbesondere:

• Zuständige Person(en): Das Unternehmen legt fest, 

wer für die Überwachung des Risikomanagements zu-

ständig ist (z. B. Menschenrechtsbeauftragte). 

• Regelmäßige Information der Geschäftsleitung: Die 

Geschäftsleitung hat sich regelmäßig – mindestens 

einmal im Jahr – über die Arbeit der zuständigen Per-

sonen zu informieren.

Was kann ich tun?

Arbeitnehmervertretungen können von folgenden Hand-

lungsmöglichkeiten Gebrauch machen, um zur zur Ein-

bettung menschenrechtlicher Sorgfalt im Unternehmen 

beizutragen: 

Beispielhafte kritische Fragen, die Betriebsräte zur Einbettung menschenrechtlicher Sorgfalt stellen können:

•	 Wer ist verantwortlich für die Einbettung menschen-

rechtlicher Sorgfalt und Themen mit Bezug zu den 

Rechten von Beschäftigten?

•	 Welche Abteilungen, Richtlinien und Prozesse in 

unserem Unternehmen haben einen Bezug zu 

menschenrechtlicher Sorgfalt und den Rechten von 

Beschäftigten?

•	 Wie werden in unserem Unternehmen relevante 

Funktionen in Bezug auf die Rechte von Beschäftigten 

ausgebildet? 

•	 Welche Leistungsanreize und Zielvorgaben gelten für 

relevante Funktionen in Bezug auf die Rechte von Be-

schäftigten? 

•	 Welche Schulungen gibt es für relevante Funktionen 

in Bezug auf die Rechte von Beschäftigten? Wie sehen 

diese aus?

• Gibt es Schulungen zu menschenrechtlicher Sorg-

falt und den Rechten von Beschäftigten? Für welche 

Funktionen und wie sehen diese Schulungen aus? 

• Gibt es Schulungen zu menschenrechtlicher Sorgfalt 

und den Rechten von Beschäftigten für Arbeitnehmer-

vertretungen? Wie sehen diese aus?

Hinweis: Betriebsräte sollten sich jeweils fragen, ob die 

Herangehensweise des Unternehmens zielführend ist und 

gegebenenfalls weiter nachhaken, Forderungen stellen 

und aktiv zu einzelnen Punkten Input geben oder mit-

arbeiten.

Tabelle 6: Erfolgsfaktoren zur Einbettung und häufig relevante Richtlinien und Prozesse

Vorhandene Richtlinien und Prozesse Erfolgsfaktoren

Beispiele:

 • Interne Revision 

 • Personalwesen 

 • Personalbeschaffung 

 • Finanzielle oder Leistungsanreize für Beschäftigte 

 • Beschaffungsprozesse 

 • Lobbying-Praktiken

 • Klare Rollen und Verantwortlichkeiten für die Implemen-
tierung menschenrechtlicher Sorgfalt zuweisen. 

 • Prozesse anpassen und mit Prozessverantwortlichen zu-
sammenarbeiten. 

 • Einen klaren Fahrplan mit Zielen und Maßnahmen definie-
ren, der regelmäßig überprüft und ggf. angepasst wird. 

 • Dafür sorgen, dass relevante Funktionen ihre Rolle ver-
stehen und Verständnis für Menschenrechtsthemen 
aufbauen (Menschenrechte „greifbar“ machen).
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Aktiv mitarbeiten: Betriebsräte können sich bei der Einbet-

tung konkret einbringen, fachlichen Input geben und bei 

der Durchführung von Maßnahmen zur Einbettung mitwir-

ken. Dies kann durch Schulungen erfolgen oder Gespräche 

mit Beschäftigten in relevanten Funktionen, um ihnen die 

Auswirkungen ihrer täglichen Arbeit auf menschenrechtli-

che Sorgfalt und Arbeitnehmerinteressen näher zu bringen. 

Dieser Prozess sollte formalisiert ablaufen, sodass der Be-

triebsrat auch als ein etablierter Ansprechpartner zu diesen 

Themen wahrgenommen wird.

Arbeitnehmervertretungen in der Steuerungsstruktur 

verankern: Der Betriebsrat sollte sich dafür einsetzen 

und dazu beitragen, dass in der Steuerungsstruktur des 

Unternehmens zur Umsetzung der menschenrechtlichen 

Sorgfalt gewerkschaftliche Vertreter*innen verankert sind. 

Beispielsweise sollten Betriebsräte in relevanten Gremien 

vertreten sein und dort die Rechte von Beschäftigten und 

menschenrechtliche Sorgfalt regelmäßig adressieren. 

Diese jeweiligen Vertreter*innen sollten über spezifische 

Kenntnisse, Erfahrung oder Kontakte verfügen, die für die 

Rolle wichtig sind. Vor allem große Unternehmen können 

beratende Ausschüsse einsetzen, die ihre Leitungsgre-

mien in Fragen der Sorgfaltspflicht beraten, und in denen 

Interessenträger wie Betriebsräte einsitzen. Die Empfeh-

lungen des Europäischen Parlaments zur Ausgestaltung 

einer Richtlinie zur Sorgfaltspflicht und Rechenschafts-

pflicht von Unternehmen halten große Unternehmen 

explizit zu solchen beratenden Ausschüssen für Leitungs-

gremien an, in denen Interessensträger vertreten sind.76 

Die Wahl der Verantwortlichen beeinflussen: Der Be-

triebsrat sollte sich auch dafür einsetzen und dazu bei-

76  Europäisches Parlament 10.03.2021.
77  Vgl. Kapitel C.1.
78  Für Unternehmen, die unter das LkSG fallen (vgl. Kapitel B.2.1 für den Geltungsbereich des LkSG).
79  Vgl. Hönig 01.07.2021 und Kapitel C.5.1

tragen, dass sinnvolle Verantwortlichkeiten definiert 

werden, um menschenrechtliche Sorgfalt im Unter-

nehmen einzubetten. Dies geschieht dadurch, dass be-

stehende Prozesse und Mechanismen, die für die Rechte 

von Beschäftigten relevant sind, identifiziert werden und 

Maßnahmen definiert werden. Betriebsräte sollten ihren 

Einfluss auch dahingehend nutzen, dass bevollmächtigte 

„Menschenrechtsbeauftragte“ und andere Schlüsselposi-

tionen die Interessen von Beschäftigten kennen und ver-

treten.

Beschreibung des Verfahrens in der Grundsatzerklärung 

fördern, um Arbeitnehmervertretungen in der Steue-

rungsstruktur verankern: Bei Unternehmen, die unter das 

LSG fallen oder freiwillig entscheiden, in der Grundsatz-

erklärung das Verfahren zu beschreiben, mit dem sie die 

menschenrechtliche Sorgfalt umsetzen, sollte der Be-

triebsrat sich auf jeden Fall in die Erarbeitung der Grund-

satzerklärung77 einbringen. Das erleichtert die weitere 

Arbeit von Betriebsräten enorm. So sollten Betriebsräte 

dafür sorgen, dass festgehalten wird, dass sie in relevan-

ten Gremien vertreten sind.

Schulungen beeinflussen: Der Betriebsrat kann sich 

konkret dafür einsetzen und dazu beitragen, dass bei-

spielsweise Beschäftigte über Schulungen und weitere 

Programme für menschenrechtliche Sorgfalt sensibilisiert 

werden und über die wichtigsten Handlungsmöglich-

keiten informiert sind. Er kann ebenso dazu beitragen, 

dass arbeitnehmerrelevante Themen und die ILO-Kernar-

beitsnormen in Schulungen und Fortbildungen für unter-

schiedliche Funktionen integriert sind.

Hinweis zum LkSG78 

Betriebsräte in Unternehmen, die unter das LkSG fallen, 

sollten ihre Mitbestimmungsrechte in Bezug auf Schu-

lungen für Beschäftigte im Rahmen der Implementierung 

eines Beschwerdeverfahrens im Unternehmen (§ 8) nut-

zen, um zu angemessenen Schulungen beizutragen.79 
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Besondere Rolle Aufsichtsrat:

1. Einbettung überprüfen: Der Aufsichtsrat sollte 

überprüfen, dass die Grundsatzerklärung im Unter-

nehmen angemessen eingebettet und umgesetzt 

wird (Überwachungspflicht Aufsichtsrat).

2. Vorstandsaktivitäten bewerten: Der Aufsichtsrat sollte 

Vorstandsaktivitäten an den formulierten Nachhaltig-

keitszielen des Unternehmens messen und bewerten 

(zum Beispiel bei Standortentscheidungen).

3. Vorstandsvergütung beeinflussen: Der Aufsichts-

rat sollte sich dafür einsetzen, dass nachhaltige 

Kriterien in die Bemessung der Vorstandsvergütung 

einfließen.80 

4. An Unternehmensstrategie mitwirken: Der Auf-

sichtsrat sollte in Bezug auf seine Pflicht, an der 

Unternehmensstrategie mitzuwirken, Risiken für 

Beschäftigte und die menschenrechtliche Sorgfalt 

einbeziehen.

80  Gemäß Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG).
81  Für Unternehmen, die unter das LkSG fallen (vgl. Kapitel B.2.1 für den Geltungsbereich des LkSG).

5. Risikomanagement beeinflussen: Der Aufsichtsrat 

kann menschenrechtliche Sorgfalt aktiv als Instru-

ment des Risikomanagements einbringen. Hierzu 

ist die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht im Sinne 

einer doppelten Wesentlichkeit in das Risikoma-

nagement zu verankern. Diese „inside-out“-Betrach-

tung muss die traditionelle Risikosicht ergänzen.

6. Agenda von Aufsichtsratssitzungen beeinflussen: 

Um menschenrechtliche Sorgfalt auch auf der 

obersten Hierarchieebene einzubetten, sollten 

relevante Themen im Rahmen der Aufsichtsrats-

sitzungen diskutiert werden. Beispielsweise kann es 

je nach Unternehmen Sinn machen, die Ergebnisse 

der Risikoanalyse und priorisierte Risiken auf die 

Agenda der Sitzungen zu setzen. In berichtspflichti-

gen Unternehmen sollten zudem Rechte von Be-

schäftigten und Themen zur menschenrechtlichen 

Sorgfalt in Verbindung mit der nichtfinanziellen 

Erklärung (NFE) besprochen werden.

3.3 Regelmäßige Wirksamkeitskontrolle. 

Worum geht es?

Um sicherzustellen, dass die in der Risikoanalyse und 

Folgeabschätzung identifizierten und priorisierten 

Themen durch die ergriffenen Maßnahmen wirksam 

adressiert werden, sollten sie regelmäßig in einer Wirk-

samkeitskontrolle überprüft werden. Dabei sind die 

folgenden grundlegenden Anforderungen zu beachten:

Grundlegende Anforderungen an die Wirksamkeitskontrolle

Angemessene qualitative und quantitative Indikatoren: 

Die Wirksamkeit und der Fortschritt von getroffenen 

Maßnahmen sollten regelmäßig mit geeigneten quali-

tativen und quantitativen Indikatoren überprüft werden. 

Es ist zum Beispiel wenig aussagekräftig, lediglich den 

finanziellen Betrag, der für eine spezifische Maßnahme 

oder zu einem Thema eingesetzt wird, zu überprüfen 

und mit anderen Jahren zu vergleichen. 

Einbezug relevanter Quellen: In die Wirksamkeitskont-

rolle sollten interne und externe Quellen einschließlich 

betroffener Personen einbezogen werden. Interne und 

externe Quellen sollten Feedback zu den ergriffenen 

Maßnahmen geben, einschließlich der von den negativen 

Auswirkungen betroffenen Menschen.

Fokus auf Betroffene: Wirkungsanalysen sollten be-

sonders auf die Situation Betroffener achten, vor allem, 

wenn sie vulnerablen oder marginalisierten Gruppen 

angehören. Die zentrale Frage: Wie hat sich die Situation 

von (potenziell) Betroffenen durch die Maßnahme ver-

ändert?

Sinnvolle Integration in bestehende Prozesse: Soweit 

möglich, sollte die Wirksamkeitsüberprüfung im Rahmen 

der menschenrechtlichen Sorgfalt in bestehende interne 

und externe Überprüfungsverfahren und Evaluierungs-

prozesse integriert werden. Das können bestehende 

Beschäftigtenumfragen sein oder interne Audits sowie 

Lieferantenbesuche oder -audits. 

Hinweis zum LkSG81 

Die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen wie auch 

der Abhilfemaßnahmen muss einmal im Jahr sowie 

anlassbezogen überprüft werden, wenn sich die Risiko-

lage wesentlich verändert oder erweitert, z. B. durch die 

Einführung neuer Produkte, Projekte oder Geschäfts-

felder. Dabei sind Hinweise aus dem internen Beschwer-

demechanismus zu berücksichtigen und Maßnahmen 

bei Bedarf unverzüglich anzupassen (§ 6 Absatz 5 und 

§ 7 Absatz 4).
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Was kann ich tun?

82 Vgl. die Beispiele für Maßnahmen mit Bezug auf Rechte von Beschäftigten in Kapitel C.3.1 (Tabelle 5).

Um zu einer effektiven Überprüfung der Wirksamkeit von 

getroffenen Maßnahmen beizutragen, können Betriebs-

räte von den folgenden Handlungsmöglichkeiten Ge-

brauch machen: 

Beispielhafte kritische Fragen, die Betriebsräte zur Wirksamkeitskontrolle stellen können:

• Welche Maßnahmen für die Rechte von Beschäftig-

ten werden auf ihre Wirksamkeit überprüft? Anhand 

von welchen Indikatoren? Gibt es Maßnahmen, deren 

Wirksamkeit (noch) nicht regelmäßig überprüft wird?

• Wie werden diese Indikatoren entwickelt? Werden 

Fachleute zu den Rechten von Beschäftigten mitein-

bezogen?

• Wird darauf geachtet, dass die Indikatoren die tatsäch-

liche Situation von betroffenen Beschäftigten wider-

spiegeln? Werden auch mögliche unbeabsichtigte 

Folgen evaluiert?

• Werden Beschäftigte in Mitarbeiterumfragen auf The-

men angesprochen, die direkt mit ihren Rechten zu 

tun haben? Werden beispielsweise aktiv angemessene 

Löhne sowie Überstunden und Arbeitssicherheit an-

gesprochen?

• Was ist das Ergebnis der Wirkungsanalyse bei Themen 

mit Bezug auf die Rechte von Beschäftigten? Wurden 

auf dieser Basis bestehende Maßnahmen, Ziele oder 

Indikatoren angepasst? 

Hinweis: Betriebsräte sollten sich jeweils fragen, ob die 

Herangehensweise des Unternehmens wirksam ist und 

gegebenenfalls weiter nachhaken, Forderungen stellen, 

aktiv zu einzelnen Punkten Input geben oder mitarbeiten.

Wirksamkeitsüberprüfung fordern und aktiv mitarbeiten:  

Der Betriebsrat sollte sich grundsätzlich dafür einsetzen, 

dass die Wirksamkeit von Maßnahmen, die bezüglich der 

Rechte von Beschäftigten getroffen werden, regelmäßig 

überprüft wird. Ebenso sollte er fordern, dass Betriebsräte 

bei der Wirksamkeitsüberprüfung eingebunden werden und 

selbst aktiv daran teilnehmen.

Indikatoren überprüfen und beeinflussen: Der Betriebsrat 

sollte sich dafür einsetzen, dass für Maßnahmen mit Bezug 

auf die Rechte von Beschäftigten sinnvolle, messbare Zie-

le mit klarem Zeithorizont definiert werden und geeigne-

te qualitative und/oder quantitative Indikatoren festgelegt 

werden. Er kann auch überprüfen, ob bestehende quanti-

tative und qualitative Indikatoren zur Wirksamkeitsüberprü-

fung von Maßnahmen angemessen sind.82 Er kann zudem 

die Wahl geeigneter Indikatoren beeinflussen, indem er bei 

deren Erstellung mitwirkt oder bei bestehenden Indikatoren 

Lücken aufzeigt und Verbesserungsvorschläge einbringt.

Einbezug von relevanten Quellen fördern: Der Betriebsrat 

sollte sich dafür einsetzen, dass interne und externe Quellen 

einschließlich betroffener Beschäftigter in die Wirkungsana-

lyse einbezogen werden. Beispielsweise kann er selbst als 

Experte auftreten oder Kontakte vermitteln. Vor allem für die 

Wirkungsmessung von Maßnahmen in der tieferen vor- oder 

nachgelagerten Wertschöpfungskette ist es außerordentlich 

wichtig, dass, wo möglich, lokale Arbeitnehmervertretungen 

und betroffene Personen hinzugezogen werden.

Fokus auf Betroffene fördern und selbst den Dialog su-

chen: Der Betriebsrat sollte sich dafür einsetzen, dass die 

Interessen der Beschäftigten bei der Wirkungsanalyse im 

Vordergrund stehen. Es ist sinnvoll, selbst mit Betroffenen 

oder deren Vertretungen zu sprechen, um zu überprüfen, 

ob diese sich in der Wirkungsanalyse adäquat repräsen-

tiert fühlen. Wichtige zusätzliche Informationen können 

durch einen gezielten direkten und informellen Dialog 

durch den Betriebsrat gesammelt und – wenn notwendig 

anonym – an relevante Stellen im Unternehmen weiter-

gegeben werden.

Ergebnisse der Wirksamkeitsanalyse überprüfen und 

Folgemaßnahmen anregen: Der Betriebsrat sollte die Er-

gebnisse der Wirksamkeitsanalyse überprüfen. So kann er 

allein oder in Zusammenarbeit mit relevanten Arbeitneh-

mervertretungen die Stichhaltigkeit überprüfen und ana-

lysieren, ob die Ergebnisse auch für Fachkräfte mit Bezug 

auf die Rechte von Beschäftigten glaubhaft sind. Zudem 

sollte er anhand der Indikatoren regelmäßig überprüfen, 

ob die gesetzten Ziele im vorgesehenen Zeitrahmen er-

reicht werden und gegebenenfalls Folgemaßnahmen 

anregen. Der Betriebsrat sollte auch Dritte zur externen 

Prüfung beiziehen oder sich dafür einsetzen, dass eine 

externe Überprüfung von Personen mit entsprechendem 

Fachwissen durchgeführt wird. 
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Globale Rahmenabkommen nutzen: Die in globalen 

Rahmenvereinbarungen83 festgeschriebenen Konsulta-

tionsprozesse zwischen Gewerkschaften, Arbeitnehmer-

vertretungen und dem Management können nicht nur 

dabei helfen, menschenrechtliche Risiken zu identifizie-

ren84, sondern auch, die Wirksamkeit ergriffener Maß-

nahmen zu überprüfen. Wo es solche Abkommen gibt, 

können Betriebsräte bewusst die entsprechenden Pro-

zesse nutzen. Zudem kann sich der Betriebsrat aktiv für 

den Abschluss von globalen Rahmenvereinbarungen ein-

setzen und diese konzipieren.

83  Dittmann, Emons, Vogt 2021.
84  Vgl. Kapitel C.2.1 für Handlungsmöglichkeiten bezüglich der Risikoanalyse.
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4. Berichterstattung

Wie kommuniziert ein Unternehmen transparent über tatsächliche und potenzielle Auswirkungen und 

seinen Umgang damit?

85  VN-Leitprinzip 21.
86  Kommentar zu VN-Leitprinzip 21.
87  Für Unternehmen, die unter das LkSG fallen (vgl. Kapitel B.2.1 für den Geltungsbereich des LkSG).
88  GRI 2021

Worum geht es?

Unternehmen müssen über ihre Erkenntnisse zu tat-

sächlichen und potenziellen Auswirkungen und die 

ergriffenen Maßnahmen kommunizieren, um die Trans-

parenz zu erhöhen und Rechenschaft über ihre Men-

schenrechtsmanagementprozesse abzulegen.85 Dabei 

sind folgende grundlegende internationale Anforde-

rungen zu beachten:

Grundlegende Anforderungen an die Kommunikation

Angemessene Form und Häufigkeit: Die Kommunikation 

sollte in einer Form und Häufigkeit erfolgen, die die iden-

tifizierten Auswirkungen widerspiegelt und für die ver-

schiedenen Zielgruppen angemessen ist. Häufig findet 

die Berichterstattung über menschenrechtliche Sorgfalt 

im Rahmen einer nichtfinanziellen Erklärung (NFE) statt 

oder wird auf der Unternehmenswebsite integriert und 

regelmäßig angepasst. Formelle Berichterstattung wie 

beispielsweise in einem integrierten oder alleinstehen-

den Nachhaltigkeitsbericht ist nicht überall sinnvoll und 

nötig, ist aber bei Risiken von schweren menschenrecht-

lichen Auswirkungen durch die Geschäftstätigkeit oder 

das Geschäftsumfeld gemäß internationalen Standards 

explizit gefordert.86

Zugänglichkeit: Die Kommunikation sollte für die Ziel-

gruppen zugänglich sein. Dafür sind gegebenenfalls 

zusätzliche Kommunikationswege zur Unternehmens-

website oder verschiedene Sprachversionen nötig.

Angemessene Transparenz: Die bereitgestellten Infor-

mationen sollten ausreichen, um zu bewerten, ob die 

ergriffenen Maßnahmen die in der Risikoanalyse und/

oder Folgeabschätzung identifizierten Auswirkungen an-

gemessen angehen. Dazu kann es nötig sein, beispiels-

weise spezifische Themen und Indikatoren genauer zu 

beschreiben.

Vertraulichkeitserfordernisse beachten: Bei der Kom-

munikation muss darauf geachtet werden, dass Vertrau-

lichkeit gewährleistet ist, um die Informationsquellen vor 

Vergeltungsmaßnahmen zu schützen.

Hinweis zum LkSG87: Berichtspflicht

Das Unternehmen hat jährlich über die Erfüllung seiner 

Sorgfaltspflichten Bericht zu erstatten. Der Bericht muss 

spätestens vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs 

auf der Internetseite des Unternehmens öffentlich und 

kostenlos verfügbar sein (§ 10 Absatz 2).

Der Bericht enthält mindestens folgende Informationen:

• Identifikation: Ob und falls ja, welche Risiken oder 

Verletzungen identifiziert wurden

• Maßnahmen: Welche Maßnahmen das Unternehmen 

zur Erfüllung seiner Sorgfaltspflicht unternommen hat 

• Wirksamkeitskontrolle: Wie die Auswirkungen und 

Wirksamkeit der Maßnahmen bewertet werden und 

welche Schlussfolgerungen das Unternehmen daraus 

für zukünftige Maßnahmen zieht

Berichtsstandards können für eine aussagekräftige Kom-

munikation nützlich sein: Viele Unternehmen nutzen für 

ihre Kommunikation Berichtsstandards wie die Global 

Reporting Initiative (GRI). Im Oktober 2021 hat GRI einen 

neuen Berichtsstandard veröffentlicht, der ab sofort ver-

wendet werden kann und ab 2023 verpflichtend ist. Mit 

dem neuen Standard ist GRI nun eng mit den VN-Leit-

prinzipien und OECD-Leitsätzen abgestimmt und setzt 

neue globale Maßstäbe für die Nachhaltigkeitsberichtser-

stattung.88 
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Der momentan fortschrittlichste Standard in Bezug auf 

die menschenrechtliche Sorgfalt ist das Reporting Frame-

work der VN-Leitprinzipien,89 das eng mit den VN-Leit-

prinzipien abgestimmt ist. Das Framework bietet einen 

Berichtsrahmen, der Unternehmen dabei hilft, über ihren 

systematischen Menschenrechtsansatz zu kommunizie-

ren. Es enthält einen prägnanten Satz von Fragen, auf die 

jedes Unternehmen antworten sollte, um zu wissen und 

zu zeigen, dass es seiner Verantwortung für die Einhaltung 

der Menschenrechte in der Praxis nachkommt. Es bietet 

Unternehmen eine klare und einfache Anleitung, wie sie 

den Fragensatz mit relevanten und aussagekräftigen Infor-

mationen über ihre Menschenrechtspolitik, -prozesse und 

-leistung beantworten können. 

Es gibt zudem Benchmarks wie den „Corporate Human 

Rights Benchmark“90, die explizit die Berichterstattung von 

Unternehmen analysieren. Auf der Basis von öffentlich ver-

fügbaren Informationen bewerten die Benchmarks den Um-

setzungsstand in Bezug auf die menschenrechtliche Sorgfalt. 

Auch viele NGOs analysieren die Berichterstattung auf ihre 

Stichhaltigkeit. Gesetze wie das LkSG, der Modern Slavery Act 

in Großbritannien oder die EU-Berichterstattungspflicht ent-

halten spezifische Anforderungen an die Berichterstattung. 

Unternehmen sollten entsprechend prüfen, welche Stan-

dards, Benchmarks oder Gesetze für sie relevant sind und ihre 

Berichterstattung entsprechend ausgestalten.

Was kann ich tun?

Um dazu beizutragen, dass ein Unternehmen transpa-

rent über tatsächliche und potenzielle Auswirkungen 

mit Bezug auf die Rechte von Beschäftigten, seinen Um-

gang damit und die Umsetzung der menschenrechtlichen 

Sorgfalt allgemein berichtet, kann der Betriebsrat von den 

folgenden Handlungsmöglichkeiten Gebrauch machen:

89   Shift und Mazars LLP 2015. 
90   Vgl. Kapitel B.3.

Beispielhafte kritische Fragen, die Betriebsräte zur Berichterstattung stellen können:

• Wie häufig wird über Themen mit Bezug zu den Rech-

ten von Beschäftigten kommuniziert? Sind die Prozes-

se zur Einbindung der Beschäftigten formalisiert?

• Wie werden die Informationen bereitgestellt? Sind sie 

für Beschäftigte zugänglich?

• Was wird über Risiken und Maßnahmen mit Bezug auf 

die Rechte von Beschäftigten kommuniziert? Werden 

beispielsweise relevante Ereignisse und Maßnahmen 

zu Rechten von Beschäftigten beschrieben?

• Wird über die schwerwiegendsten Risiken und den 

Umgang damit kommuniziert?

• Werden Arbeitnehmervertretungen in die Erstellung 

von Berichten und anderer Kommunikation mit Bezug 

zu menschenrechtlicher Sorgfalt und den Rechten 

von Beschäftigten eingebunden?

• Können eigene Themen mit Bezug auf Beschäftigte in 

die Kommunikation aufgenommen werden? Voraus-

setzung hierfür ist, dass die Arbeitnehmervertretungen 

bereits vor Fertigstellung des Berichtes einbezogen 

werden.

Hinweis: Betriebsräte sollten sich jeweils fragen, ob ihre 

aktive Einbindung gewährleistet ist und gegebenenfalls 

weiter nachhaken, Forderungen stellen und aktiv zu ein-

zelnen Punkten Input geben oder mitarbeiten.

Abbildung 10: Übersicht über Standards, Benchmarks 

und Gesetze, die ein besonderes Augenmerk auf Kom-

munikation zu menschenrechtlicher Sorgfalt legen
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Aktiv mitarbeiten:  Der Betriebsrat kann sich dafür ein-

setzen und aktiv dazu beitragen, dass transparent  über 

tatsächliche und potenzielle Auswirkungen mit Bezug auf 

die Rechte von Beschäftigten, Maßnahmen und deren 

Umsetzungsstand sowie Indikatoren zur Wirksamkeits-

überprüfung berichtet wird. Insbesondere kann er aktiv 

an der Erstellung der Kommunikation, zum Beispiel einem 

Nachhaltigkeitsbericht, mitwirken. Unabhängig von seiner 

Mitwirkung kann er sich dafür einsetzen, dass Arbeitneh-

mervertretungen in die Erstellung von Berichten wie einer 

nichtfinanziellen Erklärung (NFE) eingebunden werden. 

Hier kann beispielsweise ein Gegenlesen von Stellen mit 

Bezug zu Beschäftigten dazu beizutragen, dass die Be-

schäftigtenbelange adäquat repräsentiert sind. Vorhan-

dene Kommunikation kann er überprüfen, gegebenenfalls 

Nachbesserungen fordern oder spezifische Inputs für zu-

künftige Kommunikation einbringen.

Zugänglichkeit für Beschäftigte fördern: Der Betriebsrat 

sollte dazu beitragen, dass die Kommunikation für Be-

schäftigte zugänglich ist. Er kann etwa anregen, dass das 

Unternehmen die Beschäftigten explizit über die Kom-

munikation informiert und gegebenenfalls selbst dafür 

sorgen und bestehende eigene Kommunikationskanäle 

nutzen, um auf spezifische Themen aufmerksam zu ma-

chen. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Sprachbarrie-

ren die Zugänglichkeit behindern und die oft komplexen 

und für Laien unübersichtlichen Berichte so aufbereitet 

werden, dass die relevanten Informationen einfach zu-

gänglich sind.

Angemessene Transparenz fördern: Der Betriebsrat kann 

überprüfen und/oder sich dafür einsetzen, dass die bereit-

gestellten Informationen ausreichen, um zu bewerten, ob 

die ergriffenen Maßnahmen den Rechten von Beschäftig-

ten angemessen sind und die Situation von Beschäftigten 

wirksam verbessern. Insbesondere sollte er sich dafür ein-

setzen, dass auch über kritische und schwerwiegendste 

Themen transparent berichtet wird und relevante Indika-

toren dazu kommuniziert werden.

Vertraulichkeit Beschäftigter schützen: Der Betriebsrat 

sollte sich dafür einsetzen, dass die Vertraulichkeit von 

Beschäftigten gewährleistet ist. Vor allem in Ländern und 

Kontexten, in denen Vergeltungsmaßnahmen häufig sind, 

muss besonderes Augenmerk auf Vertraulichkeitserfor-

dernisse gelegt werden. 

Besondere Rolle Aufsichtsrat

Die meisten Handlungsmöglichkeiten hat der Auf-

sichtsrat mit Bezug auf die neuen Berichtspflich-

ten in Unternehmen, die unter die überarbeitete 

CSR-Berichtspflicht auf EU-Ebene und/oder die 

Berichtspflicht unter dem LkSG fallen. Für ihn sind die 

folgenden Handlungsmöglichkeiten wichtig:

1. Kommunikation überprüfen und Hintergrund-

informationen anfordern: Der Aufsichtsrat sollte im 

Rahmen seiner Prüfpflicht relevante Berichte wie 

den Jahresabschluss und Lagebericht, insbeson-

dere die nichtfinanzielle Erklärung (NFE) in Bezug 

auf menschenrechtliche Sorgfalt und die Rechte 

von Beschäftigten prüfen. Diese Pflicht besteht 

auch, wenn entsprechende Berichte extern ge-

prüft werden. 

 Der Aufsichtsrat sollte im Rahmen seiner Prüfpflicht 

von seinem Informationsrecht Gebrauch machen 

und Hintergrundinformationen anfordern, um den 

Umgang mit Risiken für Beschäftigte und die Um-

setzung der menschenrechtlichen Sorgfalt ange-

messen bewerten zu können.

 Der Aufsichtsrat sollte die Zweckmäßigkeit, und hier 

insbesondere die Angemessenheit und die Wirk-

samkeit beurteilen. Er muss wissen, welche Stellen 

konkret in die Berichtserstellung involviert sind und 

wie die internen Prozesse ausgestaltet sind.

2. Über Prüfungsergebnis berichten: Im Rahmen 

seiner Berichtspflicht muss der Aufsichtsrat den 

Unternehmens-Inhabern über sein Prüfungs-

ergebnis berichten. Hier nimmt er eine besonders 

wichtige Rolle ein, weil er dazu beiträgt, dass die 

oberste Führungsebene über menschenrecht-

liche Sorgfalt im Allgemeinen und in Bezug auf 

die Rechte und Situation von Beschäftigten im 

Besonderen informiert ist. 

3. Sich regelmäßig über die Inanspruchnahme und 

die Effizienz von Beschwerdemechanismen unter-

richten lassen (siehe Kapitel C.5).
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5. Beschwerdemechanismus & Abhilfe

Was braucht es für einen effektiven Beschwerdemechanismus? Wie kann ein Unternehmen diesen nutzen, um 

frühzeitig menschenrechtliche Auswirkungen zu erkennen?

5.1 Effektiver Beschwerdemechanismus

Worum geht es?

91  Vgl. VN-Leitprinzip 31.

Einen unternehmensinternen und/oder externen effekti-

ven Beschwerdemechanismus zu etablieren oder sich da-

ran zu beteiligen, ist ein weiteres zentrales Kernelement 

menschenrechtlicher Sorgfalt. Unternehmen sind aufge-

fordert, Betroffenen von (potenziellen) negativen Auswir-

kungen einen Zugang zu Beschwerdemechanismen zu 

gewährleisten beziehungsweise diesen zu fördern.

Ein Beschwerdemechanismus ist ein Verfahren, das 

einer oder mehreren Personen die formalisierte Mög-

lichkeit bietet, Bedenken in Bezug auf menschen-

rechtsrelevante soziale und ökologische Auswirkungen 

anzusprechen sowie Hinweise auf korrupte Handlun-

gen zu geben. Es gibt unterschiedliche Arten von Be-

schwerdemechanismen (siehe Abbildung 11). 

Unabhängig von der Art des Beschwerdemechanismus soll-

ten die Wirksamkeitskriterien der VN-Leitprinzipien erfüllt sein:

Grundlegende Anforderungen an Beschwerdemechanismen: Wirksamkeitskriterien91

1. Legitimität

• Wurde ein klarer Prozess aufgesetzt, der den 

Umgang mit Beschwerden beschreibt (Prüfung, 

Rückmeldung, Fristen für Stellungnahme der Fabrik, 

konstanter Dialog, Verifizierung von Abhilfe, Über-

prüfung der Zufriedenheit derer, die sich beschwer-

ten)?

• Wurden klare Verantwortlichkeiten festgelegt und 

die Beschäftigten, die für die Bearbeitung der Be-

schwerden zuständig sind, angemessen geschult?

• Gibt es ein klares Bekenntnis, dass die Personen, die 

eine Beschwerde einreichen, dafür nicht benach-

teiligt oder bestraft werden und ihre Anonymität 

gewährleistet ist?

2. Zugänglichkeit

• Kennen potenzielle Nutzer*innen den Prozess und 

sind in der Lage ihn zu benutzen?

• Haben auch indirekt Betroffene die Möglichkeit, 

Beschwerden einzureichen (zum Beispiel Anwoh-

ner*innen, indigene Gruppen, Familienangehörige)? 

Wie werden diese Personen auf den Mechanismus 

aufmerksam gemacht?

• Kommen Beschwerden im Unternehmen an? (Eine 

hohe Anzahl an Beschwerden zeigt, dass der Me-

chanismus zugänglich ist.)

3. Berechenbarkeit

•  Wurden der Beschwerdeprozess, die Zeitschienen 

für den Beschwerdeprozess und mögliche Lö-

sungsansätze vorab entwickelt und an die poten-

ziellen Nutzer*innen kommuniziert?

4. Ausgewogenheit

•  Wird die notwendige Unterstützung bereitgestellt, 

damit potenzielle Nutzer*innen den Prozess tat-

sächlich nutzen können?

5. Transparenz

• Werden Nutzer*innen über den Fortschritt des Ver-

fahrens informiert? 

• Wird die Effektivität des Mechanismus überprüft und 

intern sowie extern kommuniziert?

6. Kompatibilität

• Werden besonders schwere Beschwerden eskaliert 

und priorisiert?

• Werden Lösungen und Abhilfemaßnahmen im Sin-

ne der Bedürfnisse der Betroffenen entwickelt?

7. Dialog-orientiert

• Sind potenzielle Nutzer*innen in die Entwicklung 

und Performancemessung des Mechanismus in-

volviert?

• Werden Beschwerden mit dialogbasierten Ansätzen 

bearbeitet?

8. Quelle kontinuierlichen Lernens

• Werden die Erfahrungen mit den Beschwerdeme-

chanismen genutzt, um den Mechanismus mit der 

Zeit zu verbessern und andere relevante Manage-

mentprozesse anzupassen?
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92  Für Unternehmen, die unter das LkSG fallen (vgl. Kapitel B.2.1 für den Geltungsbereich des LkSG).

Hinweis zum LkSG92: 

1. Wirksamkeitskontrolle des Beschwerdeverfahrens: 

 Die Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens ist min-

destens einmal im Jahr sowie anlassbezogen zu über-

prüfen. Die Maßnahmen sind bei Bedarf unverzüglich 

zu wiederholen (§ 8 Absatz 5). 

2. Kommunikation über das Beschwerdeverfahren:

• Der Eingang eines Hinweises im Beschwerdeverfahren 

ist dem Absender zu bestätigen (§ 8 Absatz 1).

• Die Verfahrensordnung ist schriftlich festgelegt und 

öffentlich zugänglich (§ 8 Absatz 2).

• Klare und verständliche Informationen über die Erreich-

barkeit, Zuständigkeit und Durchführung des Beschwer-

deverfahrens sind öffentlich verfügbar (§ 8 Absatz 4).

Abbildung 11: Beispiele für verschiedene Typen von Beschwerdemechanismen

Back-up Mechanismen/„safety net“

Auf lokaler Ebene Auf Unternehmensebene Auf Branchen-/Industrieebene

Arten Fabrikinterne Beschwerde-
mechanismen; Anlaufstellen bei 
lokalen NGOs/Gewerkschaften

Eigene Mechanismen; über 
Drittanbieter (z. B. technologi-
sche Lösungen)

Zusammenschlüsse von Ak-
teuren aus deiner Branche, Zu-
sammenschlüsse aus Akteuren 
verschiedener Branchen (z. B. 
FLA, ETI), Standard- oder Zerti-
fizierungsorganisationen

Kanäle Beschwerdekomittees, 
 Kummerkästen, Hotlines

Hotlines, Mailadressen, 
 Kontaktformulare

Hotlines, Mailadressen, Kon-
taktformulare

Reichweite Arbeiterschaft in der Fabrik, 
umliegende Gemeinden

Eigene Produktionsstätten oder 
Zulieferfabriken des Unter-
nehmens (ggf. unterschiedliche 
Lieferkettenstufen)

Der Initiative angeschlossene 
Unternehmen und ihre Fabri-
ken, Fokusländer der Initiative, 
Zertifizierte Fabriken

Zielgruppe Arbeiter*innen und/oder ihre 
Vertreter*innen, Anwohner*in-
nen, umliegende Gemeinden, 
Gewerkschaften, NGOs

Arbeiter*innen und/oder ihre 
Vertreter*innen, ggf. Fabrik-
management, lokale Gewerk-
schaften und NGOs

Arbeiter*innen und/oder ihre 
Vertreter*innen, ggf. Fabrik-
management, lokale Gewerk-
schaften und NGOs; ggf. nur 
auf bestimmten Lieferketten-
stufen (oftmals Tier 1)

Referenzrahmen Verhaltenskodizes einkaufender 
Unternehmen und/oder Auf-
traggeber; eigene erarbeitete 
Verhaltenskodizes

Je nach individueller Fest-
legung und Bedarf; Verstöße 
gegen den Verhaltenskodex des 
einkaufenden  Unternehmens

Verstöße gegen die in der 
 Initiative gesetzten Standards

Quelle: Bündnis für nachhaltige Textilien, eigene Darstellung
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Was kann ich tun?

Ein Beschwerdemechanismus kann nur dann seinen 

Zweck erfüllen, wenn diejenigen, für die er vorgesehen 

ist, ihn kennen, ihm vertrauen und imstande sind, ihn in 

93  Für Unternehmen, die unter das LkSG fallen (vgl. Kapitel B.2.1 für den Geltungsbereich des LkSG).
94  Hönig 01.07.2021

Anspruch zu nehmen. Um zu einem effektiven Beschwer-

demechanismus für Beschäftigte entlang der Wertschöp-

fungskette beizutragen, kann der Betriebsrat von den 

folgenden Handlungsmöglichkeiten Gebrauch machen: 

Beispielhafte kritische Fragen, die Betriebsräte zu Beschwerdemechanismen stellen können:

•		Welche Beschwerdemechanismen gibt es für 

Mitarbeitende am eigenen Standort? Welche 

Mechanismen gibt es für Beschäftigte in der Wert-

schöpfungskette?

•		 Sind bei den bestehenden Beschwerdemechanismen 

die Wirksamkeitskriterien der VN-Leitprinzipien erfüllt? 

(Dazu können die obenstehenden Leitfragen genutzt 

werden.)

•		Gibt es Faktoren, die Beschäftigte im Unternehmen 

und entlang der Wertschöpfungskette daran hindern 

(könnten), Probleme über diese Mechanismen zu 

melden? Kennen sie die ihnen zur Verfügung stehen-

den Mechanismen und vertrauen sie ihnen? Haben 

sie Angst vor Repression, stehen vor Sprachbarrieren 

oder haben aus kulturellen Gründen Schwierigkeiten, 

Beschwerden zu äußern? 

Hinweis: Betriebsräte sollten sich jeweils fragen, ob die He-

rangehensweise des Unternehmens geeignet ist und ge-

gebenenfalls weiter nachhaken, Forderungen stellen und 

aktiv zu einzelnen Punkten Input geben oder mitarbeiten.

Aktiv mitarbeiten und gegebenenfalls vorhandene 

Mitbestimmungsrechte nutzen: Zunächst müssen 

Arbeitnehmervertretungen überprüfen, welche Beschwer-

demöglichkeiten den Beschäftigten in ihrem Unterneh-

men und entlang der Wertschöpfungskette zur Verfügung 

stehen. Oft gibt es verschiedene Möglichkeiten, die sich 

gegenseitig ergänzen (siehe Abbildung 11). Der Betriebs-

rat sollte sich nicht nur dafür einsetzen, sondern auch 

aktiv dazu beitragen, dass es für interne und externe 

Anspruchsgruppen sowie für Beschäftigte effektive Be-

schwerdemechanismen gibt, damit Verstöße aufgedeckt, 

bearbeitet und Rechte durchgesetzt werden können. Er 

kann auch eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung und 

Klärung von Problemen spielen. Bestehende Beschwerde-

mechanismen sind um die Aspekte der menschenrecht-

lichen Sorgfaltspflicht zu ergänzen. Verfügt der Betriebsrat 

über Mitbestimmungsrechte über das LkSG (siehe unten-

stehende Box), sollte er diese gezielt einsetzen.

Hinweis zum LkSG93: Neues Beschwerdeverfahren löst Mitbestimmungsrechte aus

Bei der Implementierung des Beschwerdeverfahrens 

gemäß § 8 und damit einhergehenden Schulungsmaß-

nahmen der Beschäftigten entstehen Mitbestimmungs-

rechte des Betriebsrates nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 

6 BetrVG. Betriebsräte sollten diese aktiv nutzen, um zu 

einem sinnvollen Beschwerdemechanismus beizutragen: 

„Bei Mitbestimmungsrechten nach § 87 Abs. 1 BetrVG ist 

der Arbeitgeber verpflichtet, vor der Umsetzung die Zu-

stimmung des Betriebsrats einzuholen. Dem Betriebsrat 

kann bei einem Verstoß gegen die Mitbestimmungsrech-

te nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6 BetrVG ein Unter-

lassungsanspruch zustehen, der auch im einstweiligen 

Verfügungsverfahren geltend gemacht werden kann.“94

Ansprechpartner sein: Der Betriebsrat kann Ansprech-

partner für Beschäftigte und/oder für lokale Kontaktper-

sonen in Ländern entlang der Wertschöpfungskette sein 

(zum Beispiel für lokale Arbeitnehmervertretungen). Dies 

ist besonders relevant, wenn keine institutionalisierten Be-

schwerdemechanismen vorhanden sind, über die Beschäf-

tigte Probleme melden können. Der Betriebsrat hat somit 

eine wichtige Rolle als lokaler Ansprechpartner. Aktuell 

werden Beschwerden häufig über Gewerkschaften erfasst 

und an das Unternehmen herangetragen.

Zugänglichkeit überprüfen und fördern: Der Betriebsrat kann 

überprüfen und daran mitwirken, dass Beschäftigte als poten-

zielle Nutzer*innen den ihnen zur Verfügung stehenden Pro-

zess kennen und in der Lage sind, ihn zu benutzen. Er kann 

über bestehende Kommunikationskanäle selbst Beschäftigte 

informieren oder in der tieferen vor- und nachgelagerten 

Wertschöpfungskette beispielsweise mit lokalen Arbeitneh-
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mervertretungen zusammenarbeiten. Der Betriebsrat sollte 

darauf achten, ob Beschwerden von Beschäftigten im Unter-

nehmen ankommen. Wo keine oder nur wenige Beschwer-

den von Beschäftigten vorliegen, sollte er nicht automatisch 

annehmen, dass keine Probleme bestehen, sondern gezielt 

genauer hinschauen, woran das liegen könnte und ob die Ef-

fektivitätskriterien für Beschäftigte erfüllt sind.

Kompatibilität fördern: Betriebsräte sollten sich dafür ein-

setzen, dass besonders schwere Beschwerden mit Bezug auf 

Beschäftigte eskaliert und priorisiert werden. Im Anschluss 

sollten sie sich dafür einsetzen, dass Lösungen und Abhilfe-

maßnahmen im Sinne der Betroffenen entwickelt werden. 

Dazu kann der Betriebsrat beispielsweise selbst mit Beschäf-

tigten reden, um deren Bedürfnisse angemessen einbringen 

oder bestehende Abhilfemaßnahmen entsprechend über-

prüfen zu können.

Arbeitnehmerinteressen einbinden: Der Betriebsrat kann 

sich dafür einsetzen, dass Beschäftigte als potenzielle Nut-

95   VN-Leitprinzip 22.

zer*innen in die Entwicklung und Wirksamkeitsüberprüfung 

des Beschwerdemechanismus involviert sind, beispielsweise 

über Audits vor Ort. Bei der Bearbeitung von Beschwerden 

sollte er sich dafür einsetzen, dass mit dialogbasierten Ansät-

zen gearbeitet wird und die Beschäftigten aktiv eingebunden 

werden. Beim Einbezug von Arbeitnehmerinteressen sollte 

der Betriebsrat grundlegend darauf achten, dass je nach Si-

tuation entweder Beschäftigte selbst und/oder angemessene 

Arbeitnehmervertretungen eingebunden werden. Dazu kann 

er seine Verbindungen nutzen und beispielsweise bei Be-

schwerden an anderen Standorten Kontakt zu ausländischen 

Arbeitnehmervertretungen vor Ort herstellen.

Bei der Wirksamkeitsüberprüfung einbringen: Betriebs-

räte können sich bei der Wirksamkeitsüberprüfung von 

Beschwerdemechanismen mit Bezug auf die Rechte von 

Beschäftigten einbringen, Fragen stellen, aktiv mitarbeiten 

oder die Ergebnisse überprüfen. Sodann sollten sie sich dafür 

einsetzen, dass gegebenenfalls angemessene Folgemaßnah-

men getroffen werden.

5.2 Wirksame Abhilfe. 

Worum geht es?

Im Falle von berechtigten Beschwerden beziehungsweise 

tatsächlichen negativen Auswirkungen entlang der Wert-

schöpfungskette müssen Unternehmen den Zugang zu 

Abhilfe ermöglichen oder diesen selbst gewährleisten. 

Wo eine nachteilige Auswirkung beispielsweise über den Be-

schwerdemechanismus identifiziert wurde, sollte das Unter-

nehmen dafür sorgen oder daran mitwirken, dass sie durch 

legitime Prozesse behoben wird.95 Das bedeutet, dass das 

Unternehmen für Einzelpersonen oder Gemeinschaften, die 

geschädigt wurden, Abhilfe schaffen sollte und Rechtsmittel 

zur Wiedergutmachung zur Verfügung stehen sollten. Wenn 

Unternehmen selbst den Schaden verursacht haben – bei-

spielsweise durch fehlerhafte Produkte oder mit Blick auf die 

eigene Belegschaft – ist es Teil ihrer Verantwortung, diese 

wiedergutzumachen. Falls sie sie nicht oder nur teilweise 

mitverursacht haben – insbesondere in weiter vor- oder 

nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette – sollten 

sie sich an der Wiedergutmachung beteiligen oder ihren Ein-

fluss nutzen, damit beispielsweise die verursachenden Ge-

schäftspartner Abhilfe schaffen. 

Verschiedene Arten von Abhilfemaßnahmen werden in 

Abbildung 12 verdeutlicht. 

Abbildung 12: Beispiele für typische Arten von Abhilfemaßnahmen

Entschuldigungen Wiedergutmachung Rehabilitierung

finanzielle oder nicht-finanzielle 
Entschädigung und Strafsanktionen 

(strafrechtlich oder administrativ, 
z. B. Geldbußen)

Verhinderung von weiterem Schaden, 
z. B. durch Garantien der 

Nichtwiederholung

Wiedereinstellung von unzulässig 
entlassenen Beschäftigten mit 

Gehaltsrückzahlungen

Aus- und Weiterbildungsprogramme 
für Führungskräfte 
und Arbeiter*innen

Verhandlungen, 
Schiedsverfahren 

und Rechtsprechung 



Handlungshilfe zur Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfalt 51

Für wirksame Abhilfe sind vor allem die folgenden grundlegenden internationalen Anforderungen zu beachten:

Grundlegende Anforderungen an Abhilfe

96   Für eine Beschreibung zur Bestimmung der Schwere einer Auswirkung vgl. Abbildung 7 in Kapitel C.2.1.
97   Für Unternehmen, die unter das LkSG fallen (vgl. Kapitel B.2.1 für den Geltungsbereich des LkSG).

Definition der Abhilfe basierend auf dem Schweregrad 

der Auswirkung: Die Abhilfemaßnahme(n) sollte so aus-

gestaltet sein, dass sie mit Blick auf die Schwere96 der 

Auswirkung angemessen ist.

Die Perspektive von Betroffenen ins Zentrum stellen: 

Wichtig ist, sich bei der Bereitstellung/Entwicklung von 

Abhilfe von der Perspektive der Betroffenen leiten zu 

lassen. Die Schlüsselfrage ist: Erfüllt die angebotene 

Wiedergutmachung das tatsächliche Bedürfnis der be-

troffenen Person? Dafür sollten Unternehmen bei der 

Ermittlung der Art der Abhilfe mit Betroffenen zusam-

menarbeiten und überprüfen, wie zufrieden sie mit dem 

Abhilfeprozess und dem Ergebnis sind. Bei der Bewer-

tung, ob wirksame Abhilfe geschaffen wurde, ist immer 

die Sicht der Betroffenen ins Zentrum zu stellen und 

nicht die des Unternehmens.

Verschiedene Typen von Abhilfe je nach Fall: 

• Sofortige Maßnahmen ergreifen, um Menschenrechts-

verletzungen zu mildern: zum Beispiel bei Fällen von 

Kinder- oder Zwangsarbeit sofortige Abhilfemaßnah-

men einleiten, um weiteren Schaden zu verhindern;

• Mediation durch eine dritte Partei, um frühzeitig Strei-

tigkeiten beizulegen;

• Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, mit 

denselben Produzenten oder mit Gewerkschaften, 

Regierungen und zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen bei strukturellen Problemen. Brancheninitiativen 

und -standards können auch bei Abhilfemaßnahmen 

genutzt werden. Ein solcher Zusammenschluss von 

Unternehmen und gegebenenfalls weiteren Stake-

holdern kann es im Falle einer Verletzung im Rahmen 

der Abhilfemaßnahmen vereinfachen, den Einfluss auf 

den/die Zulieferer zu erhöhen.

Hinweis zum LkSG97: Abhilfemaßnahmen

Stellt ein Unternehmen eine bereits eingetretene oder 

unmittelbar bevorstehende Verletzung einer menschen-

rechts- oder umweltbezogenen Pflicht fest, müssen 

unverzüglich Abhilfemaßnahmen (§ 7) getroffen werden:

• Im eigenen Geschäftsbereich müssen Abhilfemaßnah-

men zur Beendigung der Verletzung führen. 

• Kann das Unternehmen eine Verletzung bei unmittel-

baren Zulieferern nicht in absehbarer Zeit beenden, 

muss es unverzüglich ein Konzept (inkl. konkretem 

Zeitplan) zur Beendigung oder Minimierung der Ver-

letzung umsetzen. 

• Hat das Unternehmen tatsächliche Anhaltspunkte für 

eine Verletzung bei mittelbaren Zulieferern (§ 9), hat es 

anlassbezogen ein Konzept zur Verhinderung, Beendi-

gung oder Minimierung der Verletzung umzusetzen.

Was kann ich tun?

Um zu wirksamer Abhilfe beizutragen, kann der Betriebs-

rat von den folgenden Handlungsmöglichkeiten Ge-

brauch machen: 

Beispielhafte kritische Fragen, die Betriebsräte zur Abhilfe stellen können:

•		Welche Abhilfemöglichkeiten zu Themen, die Be-

schäftigte betreffen, werden im Unternehmen bereits 

genutzt? (Hierzu wissen oft die Personal - und Rechts-

abteilungen Bescheid.)

•		Wird sichergestellt, dass die Abhilfe das tatsächliche 

Bedürfnis der betroffenen Beschäftigten erfüllt?

Hinweis: Betriebsräte sollten sich jeweils fragen, ob 

die Herangehensweise des Unternehmens effektiv ist 

und gegebenenfalls weiter nachhaken, Forderungen 

stellen und aktiv zu einzelnen Punkten Input geben 

oder mitarbeiten.
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Aktiv mitarbeiten: Der Betriebsrat kann sich dafür einset-

zen und aktiv dazu beitragen, dass bei eingegangenen Be-

schwerden wirksame Abhilfe geschaffen wird.

Ansprechpartner sein: Der Betriebsrat kann Ansprech-

partner sein und bei konkreten Fällen ein offenes Ohr für 

die Anliegen Beschäftigter an Abhilfemaßnahmen haben. 

Einbindung fördern: Der Betriebsrat sollte sich dafür ein-

setzen, dass Betroffene in den Abhilfeprozess mit einge-

bunden werden und bei der Entwicklung von Lösungen 

und Abhilfemaßnahmen eine aktive Rolle spielen.

Beschäftigte vertreten: Der Betriebsrat kann bei der Er-

arbeitung von Abhilfemaßnahmen die Interessen der Be-

schäftigten vertreten. 

Abhilfemechanismus überprüfen und fördern: Der Be-

triebsrat kann überprüfen, wie zufrieden die Beschäftigten 

mit dem Abhilfeprozess und dem Ergebnis sind, bei Be-

darf Anpassungen fordern und Verbesserungsvorschläge 

einbringen.
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Checkliste: Wo steht mein Unternehmen?

Die folgende Hinweise können Betriebs- und Aufsichts-

räte nutzen, um sich kontinuierlich über den Umset-

zungsstand menschenrechtlicher Sorgfalt mit Blick auf 

die Interessen von Beschäftigten zu informieren und 

Handlungsmöglichkeiten abzuleiten. Ziel ist es, kontinu-

ierlichen Fortschritt zu erreichen, am Thema dranzublei-

ben und eine dem Unternehmen angepasste Sorgfalt in 

den Geschäftsprozessen zu verankern.

Tabelle 7: Checkliste für Betriebs- und Aufsichtsräte

Kernpunkte für Betriebs- & Aufsichtsräte entlang der menschenrechtlichen Sorgfalt

G
ru

n
d

sa
tz

e
rk

lä
ru

n
g

Grundsatzerklärung:

 • Arbeitnehmervertretungen waren aktiv bei der Entwicklung oder Überarbeitung involviert.

 • Die Grundsatzerklärung ist von höchster Unternehmensebene unterschrieben und idealerweise von Betriebsräten 
mitunterzeichnet.

 • Der Geltungsbereich umfasst die gesamte Wertschöpfungskette.

 • Das Unternehmen bekennt sich in der Grundsatzerklärung zur Konsultation von Beschäftigten und deren Interes-
senvertretungen. 

 • Relevante Rahmenwerke für Beschäftigte sind explizit genannt.

 • Die Grundsatzerklärung beschreibt eine Steuerungsstruktur, in der Arbeitnehmervertretungen eine Rolle spielen.

 • Die Grundsatzerklärung wird aktiv an relevante Anspruchsgruppen kommuniziert.

R
is

ik
o

an
al

ys
e

 u
n

d
 F

o
lg

e
n

ab
sc

h
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n
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Risikoanalyse: 

 • In der Risikoanalyse werden alle Risiken für Betroffene analysiert.

 • Der Geltungsbereich der Risikoanalyse umfasst die ganze Wertschöpfungskette. 

 • Die schwerwiegendsten Risiken werden anhand von Schweregrad und Einflussmöglichkeit definiert und priorisiert.

 • Bei der Analyse von Risiken werden (potenziell) betroffene Beschäftigte oder zumindest deren Interessenvertreter 
konsultiert.

 • Die Risiken werden regelmäßig und insbesondere bei Übernahmen, neuen Geschäftsfeldern, neuen Geschäftsbe-
ziehungen und Aktivitäten in neuen Ländern analysiert.

 • Die Analyse und Priorisierung insbesondere der Risiken für Beschäftigte wird zusammen mit Arbeitnehmervertre-
tungen vorgenommen.

Menschenrechtliche Folgeabschätzung:

 • Die Folgeabschätzung insbesondere von Risiken für Beschäftigte findet im direkten Austausch mit Beschäftigten 
und deren lokalen Interessenvertretungen statt.

 • Potenzielle und tatsächliche Probleme für Beschäftigte werden eingehend beschrieben.
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Kernpunkte für Betriebs- & Aufsichtsräte entlang der menschenrechtlichen Sorgfalt

M
aß

n
ah

m
e

n
 u

n
d

 W
ir

ks
am

ke
it
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o

n
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o
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Risikobasierte Maßnahmen, um nachteiligen Auswirkungen zu begegnen:

 • Maßnahmen werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette und unter Berücksichtigung der Einflussmög-
lichkeit getroffen.

 • Maßnahmen mit Bezug auf Beschäftigte werden unter Einbezug von Beschäftigten und/oder deren Interessen-
vertreter*innen entwickelt.

 • Arbeitnehmervertretungen können die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen überprüfen und beeinflussen.

Maßnahmen zur Einbettung menschenrechtlicher Sorgfalt im eigenen Unternehmen:

 • Menschenrechtliche Sorgfalt ist in relevante Geschäftsprozesse und Abteilungen eingebettet.

 • Die Verantwortlichen vertreten die Interessen der Beschäftigten angemessen.

 • Arbeitnehmervertretungen sind angemessen in der Steuerungsstruktur verankert.

 • Das Unternehmen achtet auf sinnvolle Anreize und Leistungsmanagement.

 • Es werden angemessene Schulungen durchgeführt und relevante Funktionen ausgebildet.

 • Schulungen mit Bezug auf die Rechte von Beschäftigten werden unter Einbezug von Arbeitnehmervertretungen 
entwickelt.

 • Arbeitnehmervertretungen können sich angemessen zu menschenrechtlicher Sorgfalt weiterbilden.

 • Menschenrechtliche Sorgfalt ist in der Zusammenarbeit mit Dritten eingebettet.

    Besondere Rolle Aufsichtsrat: 

 • Der Aufsichtsrat überprüft, dass die Grundsatzerklärung im Unternehmen angemessen eingebettet & umgesetzt 
wird (Überwachungspflicht Aufsichtsrat).

 • Der Aufsichtsrat misst und bewertet die Vorstandsaktivitäten an den formulierten Nachhaltigkeitszielen des 
Unternehmens.

 • Der Aufsichtsrat beeinflusst die Vorstandsvergütung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien.

 • Der Aufsichtsrat wirkt angemessen an der Unternehmensstrategie mit und beeinflusst das Risikomanagement.

Regelmäßige Wirksamkeitskontrolle

 • Die Wirksamkeit von Maßnahmen wird regelmäßig anhand von geeigneten qualitativen und quantitativen Indika-
toren überprüft.

 • Relevante interne und externe Quellen einschließlich betroffener Personen und Arbeitnehmervertretungen wer-
den bei der Festlegung von Indikatoren und/oder bei der Überprüfung beigezogen.

 • Es wird überprüft, inwiefern sich die tatsächliche Situation von (potenziell) Betroffenen aufgrund der Maßnah-
me(n) verändert hat.

 • Basierend auf der Wirksamkeitskontrolle werden Anpassungen vorgenommen (z. B. an Maßnahmen, Zielen oder 
Indikatoren).

B
e

ri
ch

te
rs

ta
tt

u
n

g

 • Das Unternehmen berichtet regelmäßig über tatsächliche und potenzielle Auswirkungen sowie seinen Umgang damit.

 • Bei Risiken von schweren menschenrechtlichen Auswirkungen erstattet das Unternehmen formell Bericht (z. B. in 
einem Nachhaltigkeitsbericht).

 • Die Informationen sind für Betroffene zugänglich.

 • Die Transparenz ist ausreichend, um die Angemessenheit getroffener Maßnahmen zu bewerten.

 • Vertraulichkeitserfordernisse werden geachtet.

 • Arbeitnehmervertretungen werden in die Erstellung von Berichten zu Risiken für Betroffene eingebunden.

Besondere Rolle Aufsichtsrat: 

 • Der Aufsichtsrat überprüft im Rahmen seiner Prüfpflicht die Kommunikation zur menschenrechtlichen Sorgfalt 
und fordert Hintergrundinformationen an. 

 • Der Aufsichtsrat berichtet im Rahmen seiner Berichtspflicht dem Aufsichtsrat über sein Prüfungsergebnis.
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Kernpunkte für Betriebs- & Aufsichtsräte entlang der menschenrechtlichen Sorgfalt

B
e
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h
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e
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e
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e
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e Effektiver Beschwerdemechanismus

 • Der Beschwerdemechanismus erfüllt die Wirksamkeitskriterien.

 • Es gibt Beschwerdemechanismen für Beschäftigte entlang der Wertschöpfungskette.

 • Arbeitnehmervertretungen werden in den Beschwerdemechanismus eingebunden und können Ansprechpartner 
für Beschäftigte sein.

 • Der Mechanismus berücksichtigt die Interessen von potenziellen Nutzer*innen.

Wirksame Abhilfe

 • Die Perspektive von Betroffenen steht bei Abhilfemaßnahmen im Zentrum. 

 • Bei Abhilfe mit Bezug auf Beschäftigte werden diese konsultiert und/oder Arbeitnehmervertretungen 
eingebunden.

A
llg

e
m
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e
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n Allgemein

 • Menschenrechtliche Sorgfalt und der Schutz der Rechte von Betroffenen ist auf der Agenda von Betriebsräten, 
Beschäftigten & Unternehmen. 

 • Verantwortliche Betriebsräte sind bestimmt und der Fokus von Arbeitnehmervertretungen mit Blick auf men-
schenrechtliche Sorgfalt ist festgelegt.

 • Arbeitnehmervertretungen sind angemessen qualifiziert, um ihre Handlungsmöglichkeiten mit Blick auf men-
schenrechtliche Sorgfalt wahrzunehmen.

 • Relevante Gremien & Strukturen werden von Arbeitnehmervertretungen genutzt oder geschaffen (z.B. Wirt-
schaftsausschuss, Betriebsvereinbarungen, regionale und globale Rahmenvereinbarungen (GRV), europäische 
und internationale Betriebsräte, Branchenspezifische oder -übergreifende Aktionspläne). 

 • Arbeitnehmervertretungen beeinflussen relevante Gesetze & regulatorische Entwicklungen. 
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Literaturempfehlungen & Qualifizierungsmöglichkeiten

98   Abrufbar unter: https://www.kompass-nachhaltigkeit.de

Hans-Böckler-Stiftung: Die Stiftung bietet Seminare für 

Arbeitnehmervertretungen in Aufsichtsräten zum The-

menfeld Nachhaltigkeit an. Beispielsweise vermittelt ein 

zweitägiges Seminar Grundlagen im Bereich Nachhaltig-

keit und aktuelle Entwicklungen, wie etwa die nichtfinan-

zielle Berichterstattung.

IG BCE: Die IG BCE BWS GmbH sowie die Bildungszentren 

der IG BCE führen regelmäßig Seminare und Veranstaltun-

gen im Themenbereich für Gremien und Mitglieder durch.

Handlungsleitfäden: Es existieren verschiedenste Hand-

lungsleitfäden zu Nachhaltigkeitsthemen, die sich auch 

an Arbeitnehmervertretungen richten. Beispielsweise 

deckt der Nachhaltigkeitskompass98 mehrere Bereiche 

und verschiedene Gremien der Arbeitnehmervertretung 

ab. Es gibt mittlerweile auch zahlreiche weiterführende 

Quellen wie beispielsweise sektorspezifische Hand-

lungsleitfäden zu der menschenrechtlichen Sorgfalt oder 

Praxisbeispiele zu spezifischen Kernelementen. 

Inhouseseminare: Um das gesamte Gremium oder 

spezifische Arbeitnehmervertreter*innen zur men-

schenrechtlichen Sorgfalt weiterzubilden, können auch 

gezielte Seminare genutzt werden. Es gibt verschiede-

ne Beratungsunternehmen, die sich auf Themen der 

menschenrechtlichen Sorgfalt spezialisiert haben und 

entsprechende Informationen und Schulungen anbieten.

Menschenrechtliche Sorgfalt Allgemein

Infoportal Menschenrechtliche Sorgfalt: Dieses Portal 

hilft Unternehmen, mit menschenrechtlicher Sorgfalt los-

zulegen und ihre Umsetzungspraxis zu verbessern.  

https://mr-sorgfalt.de/de/

Website „CSR in Deutschland“: Die Website des Bun-

desministeriums für Umwelt und Soziales bietet unter 

anderem Informationen zum deutschen NAP, dem En-

gagement der Bundesregierung, dem Lieferkettengesetz 

oder Umsetzungshilfen. 

https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Men-

schenrechte/wirtschaft-menschenrechte.html 

5 Schritte zum Management der menschenrechtlichen 

Auswirkungen Ihres Unternehmens (Deutsches Global 

Compact Netzwerk) 

https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAssets/

docs/Menschenrechte/Publikationen/5_schritte_zum_

management_der_menschenrechtlichen_auswirkun-

gen_ihres_unternehmens.pdf

Doing business with respect for human rights (Global 

Compact Network Netherlands, Oxfam, Shift, 2016): 

Dieser Leitfäden enthält Kapitel zu jedem Element der 

menschenrechtlichen Sorgfalt und ist eine gute Quelle, 

um sich zu den einzelnen Elementen eine Übersicht zu 

verschaffen.  

https://www.businessrespecthumanrights.org/en/pa-

ge/344/assessing-impacts

Sektorspezifische Leitfäden 

Leitfäden für spezifische Sektoren (OECD 2018): Die 

OECD hat basierend auf dem OECD-Leitfaden für die 

Erfüllung der Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles 

unternehmerisches Handeln sektorspezifische Leitfäden 

entwickelt (Extractive sector, mineral supply chains, agri-

cultural supply chains, garment supply chains, financial 

sector, more topics). 

http://mneguidelines.oecd.org/sectors/

Grundsatzerkärung

A Guide for Business: How to Develop a Human Rights 

Policy (UN Global Compact & Office of the High Com-

missioner for Human Rights, 2011). Diese Anleitung bietet 

Hintergrundinformationen und konkrete Hilfestellungen 

für Fragen wie: Warum eine Grundsatzerklärung entwi-

ckeln? Wie anfangen und was ist der Prozess hinter einer 

Grundsatzerklärung? Was macht eine gute Grundsatz-

erklärung aus? 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Deve-

lopHumanRightsPolicy_en.pdf
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Human Rights Policy Tool: (BSR/Business Call to Action)

Das Tool enthält eine Checkliste, was eine Grundsatz-

erklärung erfüllen sollte sowie Beispiele und eine Vorlage 

für die Entwicklung einer Grundsatzerklärung.

https://static1.squarespace.com/sta-

tic/6049e33a3512a120620cfe14/t/60a9302eb82d4c

08543408e7/1621700655656/1.+BCtA_Toolkit_Hu-

man+Rights+Policy+Tool.pdf

Risikoanlyse

Business and Human Rights Resource Centre: On-

line-Portal mit Nachrichten, Berichten, Fallstudien und 

Analysen zu positiven und negativen Auswirkungen von 

Unternehmen auf die Menschenrechte, das als Informa-

tionsquelle für Risikoanalysen dienen kann und Inspira-

tion für mögliche Menschenrechtsrisiken bietet. 

https://www.business-humanrights.org/

CSR Risiko-Check: Der CSR Risiko-Check richtet sich an 

Unternehmen, die aus dem Ausland importieren oder im 

Ausland Produktionsstätten haben. Mit der Beantwor-

tung von zwei Fragen wissen Sie, welche internationalen 

CSR-Risiken mit Ihren Geschäftsaktivitäten zusammen-

hängen und welche Möglichkeiten Sie haben, diese Risi-

ken zu managen. Dies kann als ein erster Einstieg in das 

Thema Risikoanalyse genutzt werden, ersetzt aber keine 

eigenständige Risikoanalyse. 

https://www.mvorisicochecker.nl/de

Human Rights and Business Country Guides: Zu ver-

schiedenen Ländern bieten die „Country Guides“ des 

Dänischen Instituts für Menschenrechte Informationen 

zu Auswirkungen von Unternehmen auf die Menschen-

rechte in lokalen Kontexten. Sie wurden anhand von 

öffentlich zugänglichen Informationen von internationa-

len Institutionen, lokalen Nichtregierungsorganisationen, 

Regierungsbehörden, Unternehmen, Medien und Uni-

versitäten entwickelt und können als Informationsquelle 

für Risikoanalysen beigezogen werden. 

https://globalnaps.org/human-rights-and-business-

country-guides/

Human Rights and Business Dilemmas Forum: Multi-Sta-

keholder-Plattform zum Austausch und zur Diskussion 

von Erfahrungen und Herausforderungen in Bezug auf 

konkrete Menschenrechtsdilemmata. Für eine Vielzahl 

von Menschenrechtsthemen bietet die Plattform Bei-

spiele, häufige Herausforderungen, Fallstudien und vieles 

mehr. Dies kann als Inspiration und Informationsquelle 

genutzt werden, um grundlegende Menschenrechtsthe-

men besser zu verstehen. 

https://hrbdf.org/

Verisk Maplecroft Human Rights Risk Data: Maplecroft 

bietet Risikobewertungen für jeden Standort auf der Erde 

für über 150 politische, Menschenrechts- und Umwelt-

risiken, die entweder vierteljährlich oder jährlich aktu-

alisiert werden. Laut Maplecroft können damit globale 

Risikobewertungen vereinfacht werden und das gesamte 

Spektrum der Themen, die internationale Aktivitäten, er-

weiterte Lieferketten und Investitionen betreffen, abgebil-

det werden. 

https://www.maplecroft.com/

Video: Salient Human Rights Issues: Dieses 4-minütige Vi-

deo zum UNGP Reporting Framework erklärt anschaulich, 

wie schwerwiegendste Risiken hergeleitet werden können. 

https://vimeo.com/154834462

Menschenrechtliche Folgeabschätzungen

Human Rights Impact Assessment Guidance and 

Toolbox: Das Dänische Institut für Menschenrechte 

bietet einen umfassenden, praxisorientierten Leitfa-

den und praktische Instrumente für die Durchführung, 

Beauftragung, Überprüfung und Überwachung von 

menschenrechtlichen Folgenabschätzungen von Unter-

nehmensprojekten. Die Toolbox bietet sich sowohl für 

Einsteiger als auch für Fortgeschrittene an. 

https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-im-

pact-assessment-guidance-toolbox

Einbettung im eigenen Unternehmen

Human Rights Capacity Diagnostic (HRCD): Das HRCD 

ist ein Instrument zur Selbsteinschätzung, mit dem Sie 

die Managementkapazitäten Ihres Unternehmens zur 

Achtung der Menschenrechte und Umsetzung men-

schenrechtlicher Sorgfalt ermitteln und  verbessern 

können. 

https://mr-sorgfalt.de/de/hrcd/

Kommunikation

GRI – Global Reporting Initiative: 

Den neuen, besser mit den VN-Leitprinzipien abge-

stimmten Entwurf der Universal Standards finden Sie hier: 

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-

standards/gri-standards-english-language/

Ein Webinar, das die Entwicklung erklärt, finden Sie hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=9M6pI8WRtsk
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VN-Leitprinzipien Reporting Framework:

Website: https://www.ungpreporting.org/

Dieses englische Dokument bietet auf 8 Seiten eine 

prägnante Übersicht über die Kommunikationsprinzipien 

und Leitfragen: https://www.ungpreporting.org/wp-con-

tent/uploads/UNGPReportingFramework_2017.pdf

Weitere Informationen finden Sie auch im UN Guiding 

Principles Reporting Framework with implementation 

guidance (Link zum pdf: https://www.ungpreporting.org/

wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_with-

guidance2017.pdf;  Web-Version: https://www.ungpre-

porting.org/framework-guidance/). 

Wenn Sie sich ansehen möchten, worüber andere 

Unternehmen berichten, können Sie die UN Guiding 

Principles Reporting Framework Datenbank der Unter-

nehmensberichterstattung nutzen. In dieser kann nach 

verschiedensten Kriterien wie Sektor, schwerwiegendste 

Menschenrechtsthemen oder Hauptsitz gefiltert werden: 

https://www.ungpreporting.org/database-analysis/ex-

plore-disclosures/

Beschwerde und Abhilfe

Zuhören lohnt sich: Menschenrechtliches Beschwerde-

management verstehen und umsetzen – Ein Leitfaden für 

Unternehmen. (Global Compact Netzwerk Deutschland)

https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/

Menschenrechte/Publikationen/DGCN_GM-Leitfa-

den_20181005_WEB_Ringbuch.pdf

Infoportal menschenrechtliche Sorgfalt (UN Global 

Compact): Das Infoportal enthält unter anderem eine 

Webinaraufzeichnung zu Beschwerdemechanismen und 

Abhilfe sowie Beispiele aus der Unternehmenspraxis.

https://mr-sorgfalt.de/de/vertiefung/grievance-remedy/
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